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Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 

Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 20.06.2022 

Aufgrund der §§ 2 Absatz 4, 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetzes – HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes 

vom 16.09.2014 (GV. NRW. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur weiteren 

Änderung des Hochschulgesetzes und des Kunsthochschulgesetzes vom 25. November 2021 

(GV. NRW. S. 1210a), hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 

Inhaltsübersicht: 

§ 1 Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

§ 2 Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung 

§ 3 Mastergrad 

§ 4 Zugang zum Studium 

§ 5 Zuständigkeit 

§ 6 Zulassung zur Masterprüfung 

§ 7 Regelstudienzeit und Studienumfang, Leistungspunkte 

§ 8 Studieninhalte 

§ 9 Strukturierung des Studiums und der Prüfung, Modulbeschreibungen 

§ 10 Studien- und Prüfungsleistungen, Anmeldung

§ 11 Die Masterarbeit

§ 12 Annahme und Bewertung der Masterarbeit

§ 13 Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer

§ 14 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen

§ 15 Nachteilsausgleich

§ 16 Bestehen der Masterprüfung, Wiederholung

§ 17 Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote

§ 18 Masterzeugnis und Masterurkunde

§ 19 Diploma Supplement mit Transcript of Records

§ 20 Einsicht in die Studienakten

§ 21 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

§ 22 Ungültigkeit von Einzelleistungen

§ 23 Aberkennung des Mastergrades

§ 24 Inkrafttreten und Veröffentlichung

Anhang: Modulbeschreibungen
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§ 1 

Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

Diese Masterprüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang „Sprachen und Kulturen Ägyptens 

und Altvorderasiens“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 

 

 

§ 2 

Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung 

(1) Das Masterstudium soll den Studierenden, aufbauend auf ein abgeschlossenes 

grundständiges Studium, vertiefte wissenschaftliche Grundlagen sowie, unter Berücksichtigung 

der Anforderungen, der Berufswelt, Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden in den Bereichen 

Ägyptologie, Altorientalistik, Koptologie und Vorderasiatische Archäologie so vermitteln, dass 

sie zur selbstständigen und verantwortlichen Beurteilung komplexer wissenschaftlicher 

Problemstellungen und zur praktischen Anwendung der gefundenen Lösungen befähigt werden. 

 

(2) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die Studierenden die für die Anwendung 

in der Berufspraxis, insbesondere auch im Bereich von Forschung und Lehre, erforderlichen 

Kenntnisse erworben haben. 

 

(3) In Hinblick auf den angestrebten Abschluss werden Englisch- und Französisch-Kenntnisse 

dringend empfohlen. 

 

 

§ 3 

Mastergrad 

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird der akademische Grad eines „Master of Arts“ 

(M.A.) verliehen. 

 

 

§ 4 

Zugang zum Studium 

Der Zugang zum Studium richtet sich nach der „Zugangs- und Zulassungsordnung für den 

Masterstudiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens an der Westfälischen 

Wilhelms-Universität Münster“ in der jeweils aktuellen Fassung. 

 

 

§ 5 

Zuständigkeit 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen im Masterstudiengang „Sprachen und Kulturen Ägyptens 

und Altvorderasiens“ und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben ist die 

Studiendekanin/der Studiendekan des Fachbereichs 09 „Philologie“ zuständig. 2Sie/Er achtet 

darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden. 3Sie/Er ist 
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insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren 

getroffene Entscheidungen und die Anerkennung von Prüfungsleistungen. 4Sie/Er berichtet 

regelmäßig dem Fachbereich über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten und gibt 

Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung. 

 

(2) Die Studiendekanin/der Studiendekan kann Mitglieder des Fachbereichs mit der Erfüllung 

der Aufgaben im Bereich der Prüfungsorganisation beauftragen. 

 

(3) Geschäftsstelle für die Studiendekanin/den Studiendekan ist das Prüfungsamt. 

 

 

§ 6 

Zulassung zur Masterprüfung 

(1) 1Die Zulassung zur Masterprüfung erfolgt mit der Einschreibung in den Masterstudiengang 

„Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens“ an der Westfälischen Wilhelms-

Universität. 2Sie steht unter dem Vorbehalt, dass die Einschreibung aufrecht erhalten bleibt.  

 

(2) Soweit die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen davon abhängig ist, dass die 

Bewerberin/der Bewerber über bestimmte Kenntnisse, die für das Studium des Studiengangs 

erforderlich sind, verfügt, ist dies in den dieser Ordnung als Anhang beigefügten 

Modulbeschreibungen geregelt. 

 

 

§ 7 

Regelstudienzeit und Studienumfang, Leistungspunkte 

(1) 1Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Studiums beträgt zwei Studienjahre. 2Ein 

Studienjahr besteht aus zwei Semestern. 

 

(2) 1Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 120 Leistungspunkte zu erwerben. 
2Das Curriculum ist so zu gestalten, dass auf jedes Studienjahr 60 Leistungspunkte entfallen. 
3Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung der/des Studierenden. 
4Sie umfassen sowohl den unmittelbaren Unterricht als auch die Zeit für die Vor- und 

Nachbereitung des Lehrstoffes (Präsenzzeit und Selbststudium), den Prüfungsaufwand und die 

Prüfungsvorbereitungen einschließlich Abschluss- und Studienarbeiten sowie gegebenenfalls 

Praktika oder andere Lehr- und Lernformen. 5Für den Erwerb eines Leistungspunkts wird insoweit 

ein Arbeitsaufwand von 30 Stunden zugrunde gelegt. 6Der Arbeitsaufwand für ein Studienjahr 

beträgt 1800 Stunden. 7Das Gesamtvolumen des Studiums entspricht einem Arbeitsaufwand 

von 3600 Stunden. 8Ein Leistungspunkt entspricht einem Credit-Point nach dem ECTS (European 

Credit Transfer System). 
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§ 8 

Studieninhalte 

(1) 1Das Masterstudium im Studiengang „Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens“ 

wird mit Schwerpunkt Ägyptologie, mit Schwerpunkt Altorientalistik, mit Schwerpunkt 

Koptologie oder mit Schwerpunkt Vorderasiatische Archäologie studiert. 2Zu Beginn des 

Studiums legen die Studierenden in Absprache mit den Dozent/innen ihren Studienschwerpunkt 

fest. 3Eine Änderung des Schwerpunkts ist spätestens bis zum Ende des 1. Fachsemesters 

anzuzeigen und kann auf Antrag durch die Studiendekanin/den Studiendekan des 

Fachbereichs 09 „Philologie“ genehmigt werden (gemäß § 5). 4Bereits erbrachte Leistungen und 

Fehlversuche werden bei einem Wechsel des Schwerpunkts in den neuen Schwerpunkt über-

tragen, sofern die Leistungen einander entsprechen. 

 

(2) 1Der erfolgreiche Abschluss des Masterstudiums setzt den Erwerb von 120 Leistungspunkten 

im Rahmen des Studiums voraus. 2Hiervon entfallen 30 Leistungspunkte auf die Masterarbeit. 
3Entsprechend dem gewählten Schwerpunkt umfasst das Studium neben der Masterarbeit 

(Modul 21) folgende Module nach näherer Bestimmung durch die als Anhang beigefügten 

Modulbeschreibungen, die Teil dieser Prüfungsordnung sind: 4Drei Pflichtmodule (1, 14, 20) und 

drei Wahlpflichtmodule (die als Pflichtmodule im jeweiligen Schwerpunkt gelten), die jeweils mit 

10% Gewichtung in die Gesamtnote einfließen (für insgesamt 80 Leistungspunkte): 

 

Schwerpunkt I: Ägyptologie 

Modul 1: Schnittstelle Philologie-Geschichte-Archäologie (1.–2. FS, 10 LP) 

Modul 2: Ägyptische Sprache (1.–2. FS, 15 LP) 

Modul 3: Ägyptische Denkmälerkunde und ihre Methoden (2. FS, 10 LP) 

Modul 4: Ägyptologie für Fortgeschrittene (3. FS, 10 LP) 

Modul 14: Betreutes Selbststudium (3. FS, 10 LP) 

Modul 20: Ergänzende multidisziplinäre Studien (1.–3. FS, 25 LP) 

 

Schwerpunkt II: Altorientalistik 

Modul 1: Schnittstelle Philologie-Geschichte-Archäologie (1.–2. FS, 10 LP) 

Modul 5: Akkadisch (1.–2. FS, 15 LP) 

Modul 6: Sumerisch (1.–2. FS, 10 LP) 

Modul 7: Altorientalistik für Fortgeschrittene (3. FS, 10 LP) 

Modul 14: Betreutes Selbststudium (3. FS, 10 LP) 

Modul 20: Ergänzende multidisziplinäre Studien (1.–3. FS, 25 LP) 

 

Schwerpunkt III: Koptologie 

Modul 1: Schnittstelle Philologie-Geschichte-Archäologie (1.–2. FS, 10 LP) 

Modul 8: Koptisch (1.–2. FS, 15 LP) 

Modul 9: Ägypten von den Römern bis ins frühe Mittelalter (1.–2. FS, 10 LP) 

Modul 10: Weiterführende koptologische Studien (3. FS, 10 LP) 

Modul 14: Betreutes Selbststudium (3. FS, 10 LP) 

Modul 20: Ergänzende multidisziplinäre Studien (1.–3. FS, 25 LP) 
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Schwerpunkt IV: Vorderasiatische Archäologie 

Modul 1: Schnittstelle Philologie-Geschichte-Archäologie (1.–2. FS, 10 LP) 

Modul 11: Vorderasiatische Archäologie (1.–2. FS, 15 LP) 

Modul 12: Archäologie Ägyptens und Altvorderasiens (1.–2. FS, 10 LP) 

Modul 13: Vorderasiatische Archäologie für Fortgeschrittene (3. FS, 10 LP) 

Modul 14: Betreutes Selbststudium (3. FS, 10 LP) 

Modul 20: Ergänzende multidisziplinäre Studien (1.–3. FS, 25 LP) 
 

5Die Module 2–13 sind in den drei folgenden Wahlbereichen so gruppiert, dass die/der 

Studierende ein einziges Modul je nach gewähltem Schwerpunkt aus jeder Gruppe auswählt: 

Schwerpunktmodul-Gruppe A: Module 2, 5, 8, 11 

Schwerpunktmodul-Gruppe B: Module 3, 6, 9, 12 

Schwerpunktmodul-Gruppe C: Module 4, 7, 10, 13 

6Modul 20 besteht aus altertums- und orientwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen, die die 

Studierenden im Laufe der 1.–3. Semester individuell auswählen, um sich Kompetenzen im 

interkulturellen Vergleich und im interdisziplinären Arbeiten fachübergreifend anzueignen. 7Die 

Anzahl der Leistungspunkte, die in Modul 20 in einem Semester gesammelt wird, richtet sich 

nach den Leistungspunkten, die in anderen Modulen in jenem Semester erworben werden 

müssen. 8Keine Leistung in einer Lehrveranstaltung in Modul 20 wird benotet. 9Allein die Note 

für die Modulabschlussprüfung im 3. Semester bildet die Modulnote für Modul 20. 10Ein/e 

Student/in darf mehr als 25 Leistungspunkte in Modul 20 sammeln, aber nichtsdestotrotz 

werden nur 25 Leistungspunkte aus dem Modul zur notwendigen Gesamtsumme von 120 

Leistungspunkte für den MA-Abschluss gezählt werden. 
11Darüber hinaus müssen alle Studierende 10 Leistungspunkte aus einer „Praxismodul-Gruppe“ 

erwerben: 

Praxismodul-Gruppe: 

Modul 15: Forschungsorientiertes Arbeiten (5 LP) 

Modul 16: Publikationsorientiertes Arbeiten (5 LP) 

Modul 17: Kurzzeitpraktikum Berufsorientierung I (Praktikum von 3 Wochen, 5 LP) 

Modul 18: Kurzzeitpraktikum Berufsorientierung II (Praktikum von 3 Wochen, 5 LP) 

Modul 19: Langzeitpraktikum Berufsorientierung (Praktikum von 6 Wochen, 10 LP) 

12Die fünf Module der Praxismodul-Gruppe verlangen nur unbenotete Prüfungsleistungen. 
13Ein/e Student/in darf mehr als 10 Leistungspunkte aus dieser Gruppe sammeln, aber 

nichtsdestotrotz werden nur 10 Leistungspunkte aus der Praxismodul-Gruppe zur notwendigen 

Gesamtsumme von 120 Leistungspunkten für den MA-Abschluss gezählt werden. 14Um genau 10 

Leistungspunkte aus dieser Gruppe gemäß den in den Modulbeschreibungen festgelegten 

modulbezogenen Teilnahmevoraussetzungen zu erwerben, reichen die folgenden vier 

Wahlmöglichkeiten aus: 

1. Module 15 und 16 (in dieser Reihenfolge über zwei Semester), oder 

2. Module 15 und 17, oder 

3. Module 17 und 18 (in dieser Reihenfolge über zwei Semester), oder 
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4. Modul 19. 

15Die Studierenden dürfen die von ihnen gewählten Module aus der Praxismodul-Gruppe im 

Laufe der 1.–3. Semester belegen. 16Deswegen gibt es die folgenden Varianten der vier 

Wahlmöglichkeiten: 

Fachsemester 1. FS 2. FS 3. FS 

Variante 

 1a M 15 M 16    – 

 1b M 15    – M 16 

 1c    – M 15 M 16 

 2a M 15 M 17    – 

 2b M 15    – M 17 

 2c    – M 15 M 17 

 2d M 17 M 15    – 

 2e M 17    – M 15 

 2f    – M 17 M 15 

 2g M 15 + M 17    –    – 

 2h    – M 15 + M 17    – 

 3a M 17 M 18    – 

 3b M 17    – M 18 

 3c    – M 17 M 18 

 4a M 19    –    – 

 4b    – M 19    – 

 

 

§ 9 

Strukturierung des Studiums und der Prüfung, Modulbeschreibungen 

(1) 1Das Studium ist modular aufgebaut. 2Module sind thematisch, inhaltlich und zeitlich 

definierte Studieneinheiten, die zu auf das jeweilige Studienziel bezogenen Teilqualifikationen 

führen, welche in einem Lernziel festgelegt sind. 3Module können sich aus Veranstaltungen 

verschiedener Lehr- und Lernformen zusammensetzen. 4Module umfassen in der Regel nicht 

weniger als fünf Leistungspunkte. 5Module setzen sich aus Veranstaltungen in der Regel eines 

oder mehrerer Semester – auch verschiedener Fächer – zusammen. 6Nach Maßgabe der 

Modulbeschreibungen können hinsichtlich der innerhalb eines Moduls zu absolvierenden 

Veranstaltungen Wahlmöglichkeiten bestehen. 

 

(2) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgelegt. 2Sie setzt sich aus den 

Prüfungsleistungen im Rahmen der Module sowie der Masterarbeit als weiterer Prüfungsleistung 

zusammen. 

 

(3) Die Modulbeschreibungen definieren die innere Struktur der Module und legen die Zahl der 

zu erwerbenden Leistungspunkte fest, die jeweils einem Arbeitsaufwand von 30 Stunden je 

Punkt entsprechen. 
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(4) 1Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt das Erbringen der dem Modul zugeordneten 

Studienleistungen und das Bestehen der dem Modul zugeordneten Prüfungsleistungen voraus. 
2Er führt nach Maßgabe der Modulbeschreibungen zum Erwerb von 5 bis 30 Leistungspunkten. 

 

(5) Die Zulassung zu einem Modul kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von 

bestimmten Voraussetzungen, insbesondere von der erfolgreichen Teilnahme an einem anderen 

Modul oder an mehreren anderen Modulen, abhängig sein. 

 

(6) Soweit die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen davon abhängig ist, dass die 

Bewerberin/ der Bewerber über bestimmte Kenntnisse, die für das Studium des Studiengangs 

erforderlich sind, verfügt, ist dies in den Modulbeschreibungen geregelt. 

 

(7) Die Zulassung zu einer Lehrveranstaltung kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von 

der vorherigen Teilnahme an einer anderen Lehrveranstaltung desselben Moduls oder dem 

Bestehen einer Prüfungsleistung desselben Moduls abhängig sein. 

 

(8) Die Modulbeschreibungen legen für jedes Modul fest, in welchem zeitlichen Turnus es 

angeboten wird. 

 

 

§ 10 

Studien- und Prüfungsleistungen, Anmeldung 

(1) Die Modulbeschreibungen regeln die Anforderungen an die Teilnahme bezüglich der 

einzelnen Lehrveranstaltungen. 

 

(2) 1Innerhalb jedes Moduls ist in der Regel mindestens eine Prüfungsleistung zu erbringen. 
2Neben der Prüfungsleistung oder den Prüfungsleistungen kann auch eine bzw. können auch 

mehrere Studienleistung/en zu erbringen sein. 3Studien- oder Prüfungsleistungen können 

insbesondere sein: Klausuren, Referate, Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen oder 

mündliche Leistungsüberprüfungen. 4Studien- bzw. Prüfungsleistungen sollen in der durch die 

fachlichen Anforderungen gebotenen Sprache erbracht werden. 5Diese wird von der 

Veranstalterin/dem Veranstalter zu Beginn der Veranstaltung, innerhalb derer die Studien- bzw. 

Prüfungsleistung zu erbringen ist, bekannt gemacht. 

 

(3) 1Die Modulbeschreibungen bestimmen die Prüfungsleistungen des jeweiligen Moduls in Art, 

Dauer und Umfang; sie sind Bestandteil der Masterprüfung. 2Prüfungsleistungen können auf 

einzelne Lehrveranstaltungen oder mehrere Lehrveranstaltungen eines Moduls oder auf ein 

ganzes Modul bezogen sein. 

 

(4) 1Die Teilnahme an jeder Prüfungsleistung und Studienleistung setzt die vorherige Anmeldung 

voraus. 2Die Fristen für die Anmeldung werden zentral bekannt gemacht. 3Erfolgte Anmeldungen 

können innerhalb der Frist gemäß Satz 2 ohne Angabe von Gründen zurückgenommen werden 

(Abmeldung). 
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§ 11 

Die Masterarbeit 

(1) 1Die Masterarbeit soll zeigen, dass die/der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer 

vorgegebenen Zeit eine spezifische Fragestellung aus dem gewählten Schwerpunkt 

(Ägyptologie, Altorientalistik, Koptologie oder Vorderasiatische Archäologie) nach 

wissenschaftlichen Methoden und nach hohen wissenschaftlichen Standards selbstständig zu 

bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. 2Die Masterarbeit demonstriert die 

Befähigung zum forschenden Arbeiten, welche die Grundlage für jede weiterführende Tätigkeit 

in der Wissenschaft darstellt. 3Sie soll einen Umfang von 80 Seiten nicht überschreiten.  

 

(2) 1Die Masterarbeit wird von einer/einem gemäß § 13 bestellten Prüferin/Prüfer ausgegeben 

und betreut. 2Für die Wahl der Themenstellerin/des Themenstellers sowie für die 

Themenstellung hat die Kandidatin/der Kandidat ein Vorschlagsrecht. 

 

(3) 1Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt auf Antrag der/des Studierenden im 

Auftrag der Studiendekanin/des Studiendekans durch das Prüfungsamt. 2Sie setzt voraus, dass 

die/der Studierende zuvor mindestens die zwei Pflichtmodule M 1 (10 LP) und M 14 (10 LP) 

sowie die drei schwerpunktbedingten Wahlpflichtmodule jeweils aus den drei Wahlbereichen 

Schwerpunktmodul-Gruppe A (15 LP), Schwerpunktmodul-Gruppe B (10 LP) und 

Schwerpunktmodul-Gruppe C (10 LP) abgeschlossen hat und zusätzlich mindestens 25 LP aus 

den Modulen M 15–20 erreicht hat. 3Der Zeitpunkt der Ausgabe des Themas der Masterarbeit ist 

aktenkundig zu machen. 

 

(4) 1Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 6 Monate. 2Thema, Aufgabenstellung und 

Umfang der Arbeit sind so zu begrenzen, dass die Bearbeitungszeit eingehalten werden kann. 
3Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb zwei Wochen nach Beginn der Bearbeitungszeit 

zurückgegeben werden. 

 

(5) 1Auf begründeten Antrag der Kandidatin/des Kandidaten kann die Bearbeitungsfrist für die 

Masterarbeit in Ausnahmefällen einmalig um höchstens vier Wochen verlängert werden. 2Liegen 

schwerwiegende Gründe vor, die eine Bearbeitung der Masterarbeit erheblich erschweren oder 

unmöglich machen, kann die Bearbeitungsfrist auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten 

entsprechend verlängert werden. 3Schwerwiegende Gründe in diesem Sinne können 

insbesondere eine akute Erkrankung der Kandidatin/ des Kandidaten oder unabänderliche 

technische Gründe sein. 4Ferner kommen als schwerwiegende Gründe in Betracht die 

Notwendigkeit der Betreuung eigener Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren oder die 

Notwendigkeit der Pflege oder Versorgung der Ehegattin/des Ehegatten, der eingetragenen 

Lebenspartnerin/des eingetragenen Lebenspartners oder einer/eines in gerader Linie 

Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn diese/dieser pflege- oder 

versorgungsbedürftig ist. 5Über die Verlängerung gemäß Satz 1 und Satz 2 entscheidet die 

Studiendekanin/der Studiendekan. 6Auf Verlangen der Studiendekanin/des Studiendekans hat 

die Kandidatin/der Kandidat das Vorliegen eines schwerwiegenden Grundes nachzuweisen. 
7Statt eine Verlängerung der Bearbeitungsfrist zu gewähren, kann die Studiendekanin/der 

Studiendekan in den Fällen des Satz 2 auch ein neues Thema für die Masterarbeit vergeben, 
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wenn die Kandidatin/der Kandidat die Masterarbeit insgesamt länger als ein Jahr nicht 

bearbeiten konnte. 8In diesem Fall gilt die Vergabe eines neuen Themas nicht als Wiederholung 

im Sinne von § 16 Absatz 3. 

 

(6) 1Mit Genehmigung der Studiendekanin/des Studiendekans kann die Masterarbeit in einer 

anderen Sprache als Deutsch oder Englisch abgefasst werden. 2Die Arbeit muss ein Titelblatt, 

eine Inhaltsübersicht und ein Quellen- und Literaturverzeichnis enthalten. 3Die Stellen der 

Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, müssen in 

jedem Fall unter Angabe der Quellen der Entlehnung kenntlich gemacht werden. 
4Die Kandidatin/Der Kandidat fügt der Arbeit eine schriftliche Versicherung hinzu, dass sie/er 

die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat; die Versicherung ist auch für Tabellen, Skizzen, 

Zeichnungen, bildliche Darstellungen usw. abzugeben. 

 

 

§ 12 

Annahme und Bewertung der Masterarbeit 

(1) 1Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt in zweifacher Ausfertigung 

(maschinenschriftlich, gebunden und paginiert), sowie zusätzlich zum Zweck der optionalen 

Plagiatskontrolle in geeigneter digitaler Form zweifach einzureichen, wobei eine fristgemäße 

Einreichung nur dann vorliegt, wenn sowohl die schriftlichen Ausfertigungen als auch die digitale 

Form vor Ablauf der Bearbeitungsfrist beim Prüfungsamt eingereicht werden; welche Formen der 

digitalen Einreichung als geeignet angesehen werden, wird von der Studiendekanin/dem 

Studiendekan in Absprache mit dem Prüfungsamt bekannt gegeben. 2Der Abgabezeitpunkt ist 

aktenkundig zu machen. 3Wird die Masterarbeit nicht fristgemäß vorgelegt, gilt sie gemäß § 21 

Absatz 1 als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

 

(2) 1Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen/Prüfern zu begutachten und zu bewerten. 2Eine 

der Prüferinnen/Einer der Prüfer soll diejenige/derjenige sein, die/der das Thema gestellt hat. 
3Die zweite Prüferin/Der zweite Prüfer wird von der Studiendekanin/dem Studiendekan 

bestimmt, die Kandidatin/der Kandidat hat ein Vorschlagsrecht. 4Die einzelne Bewertung ist 

entsprechend § 17 Absatz 1 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. 5Die Note für die Arbeit 

wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 17 Absatz 4 Sätze 4 und 5 

gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. 6Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder 

lautet eine Bewertung „nicht ausreichend“, die andere aber „ausreichend“ oder besser, wird von 

der Studiendekanin/dem Studiendekan eine dritte Prüferin/ein dritter Prüfer zur Bewertung der 

Masterarbeit bestimmt. 7In diesem Fall wird die Note der Arbeit aus dem arithmetischen Mittel 

der drei Noten gebildet. 8Die Arbeit kann jedoch nur dann als „ausreichend“ oder besser 

bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ oder besser sind. 

 

(3) Das Bewertungsverfahren für die Masterarbeit soll acht Wochen, im Fall eines dritten 

Gutachtens zwölf Wochen nicht überschreiten. 
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§ 13 

Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

(1) 1Die Studiendekanin/Der Studiendekan bestellt für die Prüfungsleistungen und die 

Masterarbeit die Prüferinnen/Prüfer sowie, soweit es um mündliche Prüfungen geht, die 

Beisitzerinnen/Beisitzer. 2Sie/Er kann die Bestellung auf das zuständige Prüfungsamt oder auf 

eine/n Fachvertreter/in delegieren. 3Die Bestellung der Beisitzerinnen/Beisitzer kann zudem auf 

die jeweils zuständigen Prüferinnen/Prüfer delegiert bzw. subdelegiert werden. 

 

(2) 1Prüferin/Prüfer kann jede gemäß § 65 Absatz 1 HG prüfungsberechtigte Person sein, die, 

soweit nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fach, auf das sich die 

Prüfungsleistung bzw. die Masterarbeit bezieht, regelmäßig einschlägige Lehrveranstaltungen 

abhält. 2Über Ausnahmen entscheidet die Studiendekanin/der Studiendekan. 

 

(3) Zur Beisitzerin/Zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer eine einschlägige Diplom- oder 

Masterprüfung oder eine gleich- oder höherwertige Prüfung abgelegt hat. 

 

(4) Die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer sind in ihrer Prüfungstätigkeit 

unabhängig.  

 

(5) 1Mündliche Prüfungen werden vor einer Prüferin/einem Prüfer in Gegenwart einer 

Beisitzerin/eines Beisitzers abgelegt. 2Vor der Festsetzung der Note hat die Prüferin/der Prüfer 

die Beisitzerin/ den Beisitzer zu hören. 3Die wesentlichen Gegenstände und die Note der Prüfung 

sind in einem Protokoll festzuhalten, das von der Prüferin/dem Prüfer und der Beisitzerin/dem 

Beisitzer zu unterzeichnen ist. 

 

(6) 1Schriftliche Prüfungsleistungen im Rahmen von Modulen werden von einer 

Prüferin/einem Prüfer bewertet. 2Für die Bewertung der Masterarbeit gilt § 12. 

 

(7) 1Schriftliche und mündliche Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines dritten Versuchs gem. 

§ 16 Absatz 2 abgelegt werden, sind von zwei Prüferinnen/Prüfern zu bewerten. 2Die Note 

errechnet sich in diesem Fall als arithmetisches Mittel der beiden Bewertungen. 3§ 17 Absatz 4 

Sätze 4 und 5 finden entsprechende Anwendung. 

 

(8) 1Studierende des gleichen Studiengangs können an mündlichen Prüfungen als 

Zuhörerinnen/Zuhörer teilnehmen, sofern nicht eine Kandidatin/ein Kandidat widerspricht. 2Die 

Teilnahme erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an 

die Kandidatin/den Kandidaten. 

 

 

§ 14 

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die in dem gleichen Studiengang an anderen Hochschulen 

im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind, werden auf Antrag anerkannt, es 
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sei denn dass hinsichtlich der zu erwerbenden Kompetenzen wesentliche Unterschiede 

festgestellt werden. 2Dasselbe gilt für Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen 

Studiengängen der Westfälischen Wilhelms-Universität oder anderer Hochschulen im 

Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind. 

 

(2) 1Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 kann und auf Antrag der/des 

Studierenden muss in ein Fachsemester eingestuft werden, dessen Zahl sich aus dem Umfang 

der durch die Anerkennung erworbenen Leistungspunkte im Verhältnis zu dem Gesamtumfang 

der im jeweiligen Studiengang insgesamt erwerbbaren Leistungspunkten ergibt. 2Ist die 

Nachkommastelle kleiner als fünf, wird auf ganze Semester abgerundet, ansonsten wird 

aufgerundet. 

 

(3) Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten 

Fernstudien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund 

entwickelten Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten 

Berufsakademien, in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten 

Hochschulen oder in einem weiterbildenden Studium gemäß § 62 HG erbracht worden sind, 

gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

 

(4) 1Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, 

ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen, wie sie für die erbrachte Leistung 

vorausgesetzt worden sind, mit jenen, die für die Leistung gelten, auf die anerkannt werden soll. 
2Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und 

Gesamtbewertung vorzunehmen. 3Für Studien- und Prüfungsleistungen, die an ausländischen 

Hochschulen erbracht worden sind, sind die von der Kultusministerkonferenz und der 

Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. 4Im Übrigen 

kann bei Zweifeln an der Vergleichbarkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

gehört werden. 

 

(5) 1Studierende, die aufgrund einer Einstufungsprüfung berechtigt sind, das Studium in einem 

höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten auf die Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt. 2Die 

Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für die Studiendekanin/den 

Studiendekan bindend. 

(6) Auf Antrag können auf andere Weise als durch ein Studium erworbene Kenntnisse und 

Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen zu einem Umfang von bis zu der Hälfte 

der zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt werden, sofern diese den 

Studien- bzw. Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig 

sind. 

 

(7) 1Werden Leistungen auf Prüfungsleistungen anerkannt, sind ggf. die Noten – soweit die 

Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 

einzubeziehen. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ 

1522



 

 

aufgenommen. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 4Führt die Anerkennung von 

Leistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind, dazu, dass eine 

Modulnote nicht gebildet werden kann, so wird dieses Modul nicht in die Berechnung der 

Gesamtnote mit einbezogen.  

 

(8) 1Die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen sind von den Studierenden einzureichen. 
2Die Unterlagen müssen Aussagen zu den Kenntnissen und Qualifikationen enthalten, die 

jeweils anerkannt werden sollen. 3Bei einer Anerkennung von Leistungen aus Studiengängen 

sind in der Regel die entsprechende Prüfungsordnung samt Modulbeschreibungen sowie das 

individuelle Transcript of Records oder ein vergleichbares Dokument vorzulegen. 

 

(9) 1Zuständig für Anerkennungs- und Einstufungsentscheidungen ist die Studiendekanin/der 

Studiendekan. 2Vor Feststellungen über die Vergleichbarkeit bzw. das Vorliegen wesentlicher 

Unterschiede sind die zuständigen Fachvertreterinnen/Fachvertreter zu hören. 

 

(10) 1Die Entscheidung über Anerkennungen ist der/dem Studierenden spätestens vier Wochen 

nach Stellung des Antrags und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen mitzuteilen. 2Im Falle 

einer Ablehnung erhält die/der Studierende einen begründeten Bescheid. 

 

 

§ 15 

Nachteilsausgleich 

(1) 1Macht ein Studierender/eine Studierende glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer 

chronischen Krankheit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Studien- oder 

Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Weise abzulegen, muss die 

Studiendekanin/der Studiendekan auf Antrag der/des Studierenden unter Berücksichtigung des 

Grundsatzes der Chancengleichheit bedarfsgerechte Abweichungen hinsichtlich deren Form und 

Dauer sowie der Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen gestatten. 2Dasselbe gilt für den 

Fall, dass diese Prüfungsordnung bestimmte Teilnahmevoraussetzungen für Module oder darin 

zu erbringende Studien-/Prüfungsleistungen vorsieht. 

 

(2) 1Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist auf Wunsch der/des Studierenden die/der 

Behindertenbeauftragte des Fachbereichs zu beteiligen. 2Sollte in einem Fachbereich keine 

Konsultierung der/des Behindertenbeauftragten möglich sein, so ist die/der 

Behindertenbeauftragte der Universität anzusprechen. 

 

(3) 1Der Nachteilsausgleich gemäß Absatz 1 wird einzelfallbezogen gewährt; zur 

Glaubhaftmachung einer chronischen Krankheit oder Behinderung kann die Vorlage geeigneter 

Nachweise verlangt werden. 2Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, falls vorhanden, 

Behindertenausweise. 

 

(4) Der Nachteilsausgleich gemäß Absatz 1 soll sich, soweit nicht mit einer Änderung des 

Krankheits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums 

abzuleistenden Studien- und Prüfungsleistungen erstrecken. 
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(5) Soweit eine Studentin auf Grund der mutterschutzrechtlichen Bestimmungen nicht in der 

Lage ist, Studien- oder Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Weise 

abzulegen, gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

 

 

§ 16 

Bestehen der Masterprüfung, Wiederholung 

(1) 1Die Masterprüfung hat bestanden, wer nach Maßgabe von § 8, § 9 und § 10 sowie der 

Modulbeschreibungen alle Module sowie die Masterarbeit mindestens mit der Note ausreichend 

(4,0) (§ 17 Absatz 1) bestanden hat. 2Zugleich müssen 120 Leistungspunkte erworben worden 

sein. 

 

(2) 1Mit Ausnahme der Masterarbeit stehen den Studierenden für das Bestehen jeder 

Prüfungsleistung eines Moduls drei Versuche zur Verfügung. 2Wiederholungen zum Zweck der 

Notenverbesserung sind ausgeschlossen. 3Ist eine Prüfungsleistung eines Moduls nach 

Ausschöpfung der für sie zur Verfügung stehenden Anzahl von Versuchen nicht bestanden, ist 

das Modul insgesamt endgültig nicht bestanden. 

 

(3) 1Die Masterarbeit kann im Fall des Nichtbestehens mit einem anderen Thema einmal 

wiederholt werden. 2Dabei ist ein neues Thema zu stellen. 3Eine zweite Wiederholung ist 

ausgeschlossen. 4Eine Rückgabe des Themas in der in § 11 Absatz 4 Satz 3 genannten Frist ist 

jedoch nur möglich, wenn die Kandidatin/der Kandidat bei ihrer/seiner ersten Masterarbeit von 

dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

 

(4) Ist ein Pflichtmodul oder die Masterarbeit endgültig nicht bestanden oder hat die/der 

Studierende ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden und keine Möglichkeit mehr, an 

seiner Stelle ein anderes Modul erfolgreich zu absolvieren, ist die Masterprüfung insgesamt 

endgültig nicht bestanden. 

(5) 1Hat eine Studierende/ein Studierender die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, wird 

ihr/ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der 

Exmatrikulationsbescheinigung ein Zeugnis ausgestellt, das die erbrachten Leistungen und ggf. 

die Noten enthält. 2Das Zeugnis wird von der Dekanin/dem Dekan des Fachbereichs 09 

„Philologie“ unterzeichnet und mit dem Siegel dieses Fachbereichs versehen. 

 

 

§ 17 

Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote 

(1) 1Alle Prüfungsleistungen sind zu bewerten. 2Dabei sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut =  eine hervorragende Leistung; 

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt; 

3 = befriedigend =  eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
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4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 

3Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten 

Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. 4Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei 

ausgeschlossen. 

 

(2) Die Bewertung von mündlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden und dem 

zuständigen Prüfungsamt spätestens eine Woche, die Bewertung von schriftlichen 

Prüfungsleistungen spätestens acht Wochen nach Erbringung der Leistung mitzuteilen. 

(3) 1Die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen und der Masterarbeit wird den 

Studierenden auf elektronischem Wege oder durch einen schriftlichen Bescheid bekannt 

gegeben. 2Der Zeitpunkt der Bekanntgabe ist zu dokumentieren. 3Die Bekanntgabe auf 

elektronischem Wege erfolgt innerhalb des von der Westfälischen Wilhelms-Universität 

bereitgestellten elektronischen Prüfungsverwaltungssystems. 4Sofern ein schriftlicher Bescheid 

über Modulabschlussprüfungen ergeht, geschieht dies durch öffentliche Bekanntgabe einer 

Liste auf einer dafür vorgesehenen Aushangfläche. 5Die Liste bezeichnet die Studierenden, die 

an der jeweiligen Prüfungsleistung teilgenommen haben, durch Angabe der Matrikelnummer. 
6Studierende, die eine Prüfungsleistung auch im letzten Versuch nicht bestanden haben, wird 

die Bewertung individuell durch schriftlichen Bescheid zugestellt; der Bescheid enthält eine 

Rechtsbehelfsbelehrung. 

 

(4) 1Für jedes Modul wird aus den Noten der ihm zugeordneten Prüfungsleistungen eine Note 

gebildet. 2Ist einem Modul nur eine Prüfungsleistung zugeordnet, ist die mit ihr erzielte Note 

zugleich die Modulnote. 3Sind einem Modul mehrere Prüfungsleistungen zugeordnet, wird aus 

den mit ihnen erzielten Noten die Modulnote gebildet; die Modulbeschreibungen regeln das 

Gewicht, mit denen die Noten der einzelnen Prüfungsleistungen in die Modulnote eingehen. 4Bei 

der Bildung der Modulnote werden alle Dezimalstellen außer der ersten ohne Rundung 

gestrichen. 5Die Modulnote lautet bei einem Wert 

bis einschließlich 1,5 = sehr gut; 

von 1,6 bis 2,5  = gut; 

von 2,6 bis 3,5  = befriedigend; 

von 3,6 bis 4,0  = ausreichend; 

über 4,0   = nicht ausreichend. 

 

(5) 1Aus den Noten der Module und Masterarbeit wird eine Gesamtnote gebildet. 2Die 

Modulbeschreibungen können vorsehen, dass Prüfungsleistungen, die regulär in den ersten 

beiden Semestern abzulegen sind, abweichend von Absatz 1 nicht benotet werden oder dass 

deren Benotung nicht in die Gesamtnote eingeht. 3Die Note der Masterarbeit geht mit einem 

Anteil von 40% in die Gesamtnote ein. 4Die Modulbeschreibungen regeln das Gewicht, mit dem 

die Noten der einzelnen Module in die Berechnung der Gesamtnote eingehen. 5Die Noten der 

einzelnen Pflicht- und Wahlpflichtmodule gehen wie folgt in die Berechnung der Gesamtnote ein: 
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Modul 1 („Schnittstelle“):  10% 

Schwerpunktmodul A (Modul 2, 5, 8 oder 11):  10% 

Schwerpunktmodul B (Modul 3, 6, 9 oder 12):  10% 

Schwerpunktmodul C (Modul 4, 7, 10 oder 13): 10% 

Modul 14 („Betreutes Selbststudium“):  10% 

Praxismodul/e (Module 15–19): 0% 

Modul 20 („Ergänzende multidiszipl. Studien“): 10% 

Modul 21 („Masterarbeit“): 40% 

6Für die Auswahl der Wahlpflichtmodule siehe oben § 8 Absätze 1 und 2. 
7Dezimalstellen außer der ersten werden ohne Rundung gestrichen. 8Die Gesamtnote lautet bei 

einem Wert 

bis einschließlich 1,5 = sehr gut; 

von 1,6 bis 2,5  = gut; 

von 2,6 bis 3,5  = befriedigend; 

von 3,6 bis 4,0  = ausreichend; 

über 4,0   = nicht ausreichend. 

 

(6) Zusätzlich zur Gesamtnote gemäß Absatz 5 wird anhand des erreichten Zahlenwerts eine 

relative Note nach Maßgabe der ECTS-Bewertungsskala festgesetzt. 

 

 

§ 18 

Masterzeugnis und Masterurkunde 

(1) 1Hat die/der Studierende das Masterstudium erfolgreich abgeschlossen, erhält sie/er über 

die Ergebnisse ein Zeugnis. 2In das Zeugnis wird aufgenommen: 

a) die Note der Masterarbeit, 

b) das Thema der Masterarbeit,  

c) die Gesamtnote der Masterprüfung, 

d) die bis zum erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums benötigte 

Fachstudiendauer. 

3Im Zeugnis wird die Studiengangsbezeichnung um die Nennung des gemäß § 8 Absatz 1 

studierten Schwerpunkts ergänzt. 

 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden 

ist. 

 

(3) 1Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der/dem Studierenden eine Masterurkunde mit dem 

Datum des Zeugnisses ausgehändigt. 2Darin wird die Verleihung des akademischen Grades 

gemäß § 3 beurkundet. 3In der Urkunde wird die Studiengangsbezeichnung um die Nennung des 

gemäß § 8 Absatz 1 studierten Schwerpunkts ergänzt. 

 

(4) Dem Zeugnis und der Urkunde wird eine englischsprachige Fassung beigefügt. 
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(5) Das Masterzeugnis und die Masterurkunde werden von der Dekanin/dem Dekan des 

Fachbereichs 09 Philologie unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. 

 

 

§ 19 

Diploma Supplement mit Transcript of Records 

(1) 1Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Masterstudiums wird der 

Absolventin/dem Absolventen ein Diploma Supplement mit Transcript of Records ausgehändigt. 
2Das Diploma Supplement informiert über den individuellen Studienverlauf, besuchte 

Lehrveranstaltungen und Module, die während des Studiums erbrachten Leistungen und deren 

Bewertungen und über das individuelle fachliche Profil des absolvierten Studiengangs. 

 

(2) Das Diploma Supplement wird nach Maßgabe der von der Hochschulrektorenkonferenz 

insoweit herausgegebenen Empfehlungen erstellt. 

 

 

§ 20 

Einsicht in die Studienakten 

1Der/dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfungsleistung Einsicht in 

ihre/seine Arbeiten, die Gutachten der Prüferinnen/Prüfer und in die entsprechenden Protokolle 

gewährt. 2Das Anfertigen einer Kopie oder einer sonstigen originalgetreuen Reproduktion im 

Rahmen der Akteneinsicht ist grundsätzlich zulässig. 3Der Antrag ist spätestens innerhalb von 

zwei Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Prüfungsleistung bei 

der Studiendekanin/dem Studiendekan zu stellen. 4Die Studiendekanin/Der Studiendekan be-

stimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 5Gleiches gilt für die Masterarbeit. 6§ 29 VwVfG NRW 

bleibt unberührt. 

 

 

§ 21 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn die/der 

Studierende ohne triftige Gründe nicht zu dem festgesetzten Termin zu ihr erscheint oder wenn 

sie/er nach ihrem Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt. 2Dasselbe gilt, wenn eine 

schriftliche Prüfungsleistung bzw. die Masterarbeit nicht innerhalb der vorgegebenen 

Bearbeitungsfrist erbracht wird. 3Als wichtiger Grund kommen insbesondere krankheitsbedingte 

Prüfungsunfähigkeit und die Inanspruchnahme von Fristen des Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetzes oder die Pflege oder Versorgung der Ehegattin/des Ehegatten, der 

eingetragenen Lebenspartnerin/ des eingetragenen Lebenspartners oder einer/eines in gerader 

Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn diese/dieser pflege- oder 

versorgungsbedürftig ist, in Betracht. 
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(2) Sofern die Westfälische Wilhelms-Universität eine Studierende gemäß den Bestimmungen 

des Mutterschutzgesetzes nicht im Rahmen ihrer Ausbildung tätig werden lassen darf, ist die 

Durchführung von Prüfungen unzulässig. 

 

(3) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe müssen 

der Studiendekanin/dem Studiendekan unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft 

gemacht werden. 2Bei Krankheit der/des Studierenden kann die Studiendekanin/der 

Studiendekan ein ärztliches Attest verlangen. 3Erkennt die Studiendekanin/der Studiendekan 

die Gründe nicht an, wird der/dem Studierenden dies schriftlich mitgeteilt. 4Erhält die/der 

Studierende innerhalb von vier Wochen nach Anzeige und Glaubhaftmachung keine Mitteilung, 

gelten die Gründe als anerkannt. 

 

(4) 1Die Studiendekanin/der Studiendekan kann für den Fall, dass eine krankheitsbedingte 

Prüfungsunfähigkeit geltend gemacht wird, jedoch zureichende tatsächliche Anhaltspunkte 

vorliegen, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich oder einen anderen Nachweis als 

sachgerecht erscheinen lassen, unter den Voraussetzungen des § 63 Absatz 7 HG ein ärztliches 

Attest von einer Vertrauensärztin/einem Vertrauensarzt verlangen. 2Zureichende tatsächliche 

Anhaltspunkte im Sinne des Satzes 1 liegen dabei insbesondere vor, wenn der/die Studierende 

mehr als vier Versäumnisse oder mehr als zwei Rücktritte gemäß Absatz 1 zu derselben 

Prüfungsleistung mit krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit begründet hat. 3Die Entschei-

dung ist der/dem Studierenden unverzüglich unter Angabe der Gründe sowie von mindestens 

drei Vertrauensärztinnen/Vertrauensärzten der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, 

unter denen er/sie wählen kann, mitzuteilen. 

(5) 1Versuchen Studierende, das Ergebnis einer Prüfungsleistung oder der Masterarbeit durch 

Täuschung, zum Beispiel Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die 

betreffende Leistung als nicht erbracht und als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 2Wer die 

Abnahme einer Prüfungsleistung stört, kann von den jeweiligen Lehrenden oder 

Aufsichtführenden in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Erbringung der 

Einzelleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als 

nicht erbracht und mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 3In schwerwiegenden Fällen kann die 

Studiendekanin/der Studiendekan die/den Studierende/n von der Masterprüfung insgesamt 

ausschließen. 4Die Masterprüfung ist in diesem Fall endgültig nicht bestanden. 5Die Gründe für 

den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. 

 

(6) 1Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen von 

der Studiendekanin/dem Studiendekan unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
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§ 22 

Ungültigkeit von Einzelleistungen 

(1) Hat die/der Studierende bei einer Prüfungsleistung oder der Masterarbeit getäuscht und wird 

diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann die 

Studiendekanin/der Studiendekan nachträglich das Ergebnis und ggf. die Noten für diejenigen 

Prüfungsleistungen bzw. die Masterarbeit, bei deren Erbringen die/der Studierende getäuscht 

hat, entsprechend berichtigen und diese Leistungen ganz oder teilweise für nicht bestanden 

erklären. 

 

(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung bzw. die 

Masterarbeit nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird 

diese Tatsache erst nach Bestehen der Prüfungsleistung bekannt, wird dieser Mangel durch das 

Bestehen geheilt. 2Hat die/der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, 

entscheidet die Studiendekanin/der Studiendekan unter Beachtung des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

 

(3) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Modul nicht erfüllt, ohne dass 

die/der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen des 

Moduls bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. 2Hat die/der Studierende die 

Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die Studiendekanin/der Studiendekan 

unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die 

Rechtsfolgen. 

 

(4) 1Waren die Voraussetzungen für die Einschreibung in die gewählten Studiengänge und damit 

für die Zulassung zur Masterprüfung nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende hierüber 

täuschen wollte, und wird dieser Mangel erst nach der Aushändigung des Masterzeugnisses 

bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Masterprüfung geheilt. 2Hat die/der 

Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die Studiendekanin/der 

Studiendekan unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen über die Rechtsfolgen hinsichtlich des Bestehens der Prüfung. 

 

(5) Der/dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 

(6) 1Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggf. wird ein neues Zeugnis erteilt. 2Eine 

Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 ist nach 

einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 

 

§ 23 

Aberkennung des Mastergrades 

1Die Aberkennung des Mastergrades kann erfolgen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er 

durch Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung 
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irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. 2§ 22 gilt entsprechend. 3Zuständig für die 

Entscheidung ist die Studiendekanin/der Studiendekan. 

 

 

§ 24 

Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) 1Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 

Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 2Sie gilt für alle 

Studierenden, die ab dem Wintersemester 2022/23 in den Masterstudiengang „Sprachen und 

Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens“ eingeschrieben werden. 

 

(2) 1Studierende, die nach der Prüfungsordnung vom 05.05.2015 studieren, können auf Antrag 

in die vorliegende Prüfungsordnung wechseln; abgeschlossene Studien- und 

Prüfungsleistungen sowie abgeschlossene und gleichwertige Module werden angerechnet. 2Der 

Antrag ist unwiderruflich beim Prüfungsamt zu stellen. 

 

(3) Das Studium nach der Prüfungsordnung vom 05.05.2015 kann letztmalig im 

Sommersemester 2026 abgeschlossen werden. 
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Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Philologie 

(Fachbereich 09) vom 23.05.2022. Die vorstehende Ordnung wird hiermit verkündet. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach 

Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 

sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher 

beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, 

oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des 

Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden. 

 

 

Münster, den 20.06.2022 Der Rektor 

 

 Prof. Dr. Johannes W e s s e l s 
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Anhang: Modulbeschreibungen 

 

 

Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Schnittstelle Philologie-Geschichte-Archäologie 

Modulnummer M 1 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
1.–2. FS 

Leistungspunkte (LP) 10 LP 

Workload (h) insgesamt 300 h 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Die hauptsächlichen Ziele dieses grundlegenden Moduls, welches das einzige Modul darstellt, an dem 

alle Studierende unabhängig von ihren jeweiligen Schwerpunkten gemeinsam teilnehmen, stellen die 

Erweiterung der methodologischen Kenntnisse der Studierenden und die Schärfung ihrer analytischen 

Fähigkeiten in Bezug auf die beiden Teilbereiche des Studiengangs – Archäologie und Philologie – dar. 

Betont wird auch, dass beide Teildisziplinen einander ergänzen und bei entsprechender Quellenlage 

grundsätzlich gleichermaßen zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus wird im Rahmen dieses Moduls 

die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Erforschung antiker Kulturen aufgezeigt, indem 

Zusammenhänge mit drängenden Problemen der heutigen Zeit hergestellt und Lösungsansätze 

diskutiert werden. 

Lehrinhalte  

Aufbauend auf das im B.A.-Studium Gelernte führt dieses Modul die Studierenden tiefer in die Vielfalt 

der methodischen Ansätze der philologischen und archäologischen Teildisziplinen des Studiengangs 

ein. Zu diesem Zweck wird die historische Entwicklung der Wissenschaften Philologie und Archäologie 

nachvollzogen, wobei vor allem die Schnittstellen und Gemeinsamkeiten beider Teilbereiche aufgezeigt 

sowie inhaltliche und methodische Verknüpfungen der vier am Studiengang beteiligten Fächer 

(Ägyptologie, Altorientalistik, Koptologie, Vorderasiatische Archäologie) herausgestrichen werden. 

Dazu dienen sowohl heuristische Theorien als auch beispielhafte konkrete Fallstudien. 

Philologie: Dieser Teil des Moduls widmet sich den spezifischen Methoden des philologischen 

Arbeitens und betrachtet die historische Entwicklung der Altphilologie mit Blick auf die Teildisziplinen 

Altorientalistik, Ägyptologie und Koptologie. Zu diesem Zweck werden Bezüge zur Entwicklung der 

Klassischen Philologie hergestellt, an der sich die anderen Altphilologien weitgehend orientieren. Im 

Unterschied zum Sumerischen, Akkadischen oder Ägyptischen, bei denen es sich um Sprach- und 

Schriftsysteme handelt, die im Laufe der Weltgeschichte in Vergessenheit geraten waren und erst in 

jüngster Zeit mühevoll wieder erschlossen werden mussten, stellt die Klassische Philologie eine 
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ununterbrochene Tradition von der Antike bis in die Moderne dar, nach welcher man das Lateinische 

und Griechische in immer gleicher Weise lehrte und Philologen fortwährend das Studium der antiken 

Literaturen methodologisch verfeinerten. Die auf der Basis dieser langen sprachwissenschaftlichen 

Tradition entwickelten philologischen Methoden antiker Textedition werden anhand ganz 

unterschiedlicher Textbeispiele erläutert, eingeübt und angewandt. 

Archäologie: In dem zweiten Teil des Moduls werden in der modernen Archäologie angewendete 

spezifische Feldarchäologische Methoden, kulturanthropologische Modelle und Theorien sowie 

naturwissenschaftliche Analysemethoden behandelt, anhand derer die Lebenswelten der Menschen in 

ihren spezifischen naturräumlichen, politischen und sozialen Kontexten aus Bodenfunden wie 

Architektur, Kleinfunden, Keramik, botanischen Resten, Mensch- und Tierknochen etc. rekonstruiert 

werden. Die Beschäftigung mit diesen Methoden und Theorien, deren Passfähigkeit, Umsetzbarkeit und 

fachspezifische Fortentwicklung stehen im Mittelpunkt des Modulteils. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden sind mit den Grundbegriffen und Methoden des philologischen und archäologischen 

Arbeitens vertraut und können diese gezielt anwenden. Sie sind in der Lage, Texteditionen antiker 

Schriftzeugnisse präzise zu analysieren und damit die jeweilige Absicht und historische Bedeutung 

eines Textes zu evaluieren. Von der Prämisse ausgehend, dass das geschriebene Wort Gefühle, 

Erfahrungen, Ideen und Meinungen seiner Autoren widerspiegelt, sind sich die Studierenden darüber 

im Klaren, dass sie mit diversen Texten und Textgattungen der Antike den Schlüssel zum 

Erfahrungshorizont ganzer Generationen in den Händen halten. Zudem sind die Studierenden in der 

Lage, archäologische Funde und Befunde sicher zu interpretieren und methodische Ansätze kritisch 

und ergebnisorientiert anzuwenden, um Artefakte, die im weitesten Sinn Ideen, Handlungen und 

Ereignisse materialisieren, multimodal zu entschlüsseln. 

Die Studierenden können souverän zwischen Faktum, Theorie, Hypothese, Methode und Ergebnis 

unterscheiden. Sie können theoretisch vermitteltes Wissen anhand von Fallstudien praktisch 

umsetzen, und sich selbstständig komplexen Fragestellungen nähern, die sie in größere historische 

und interdisziplinäre Zusammenhänge einzuordnen verstehen. 

 

3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Seminar  

M 1.1: 

Methoden der Philologie als 

Mittel zur Erforschung der 

Sprachen und Kulturen Ägyptens 

und Altvorderasiens (1. Sem.) 

P 30/2 75 oder 165 

2 Seminar  

M 1.2: 

Methoden der Archäologie als 

Mittel zur Erforschung der 

Sprachen und Kulturen Ägyptens 

und Altvorderasiens (2. Sem.) 

P 30/2 75 oder 165 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 

Bei Wahl des Schwerpunkts Ägyptologie wählen die Studierenden, in 

Absprache mit dem/der Schwerpunktbetreuer/in, in welchem der zwei 

Seminare sie die Prüfungsleistung (MAP = Hausarbeit) erbringen; bei 

Wahl eines philologischen Schwerpunkts (Altorientalistik oder 

Koptologie) muss die Prüfungsleistung in LV Nr. 1 erbracht werden; bei 

Wahl des Schwerpunkts Vorderasiatische Archäologie muss die 

Prüfungsleistung in LV Nr. 2 erbracht werden. In dem Seminar, in dem die 

Hausarbeit geschrieben wird, umfasst der Workload 165 h 

Selbststudium, in dem anderen Seminar nur 75 h Selbststudium. Auf 
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jeden Fall darf die Hausarbeit eine Weiterentwicklung des Referats 

(Studienleistung) sein. 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Hausarbeit 
10 bis max. 

20 Seiten 
1 oder 2 100% 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Referat 60 Min. 1  

2 Referat 60 Min. 2  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
keine 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 
LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 (LV Nr. 1 oder 2) 3 LP 

Studienleistung/en 
SL Nr. 1 (LV Nr. 1) 2,5 LP 

SL Nr. 2 (LV Nr. 1) 2,5 LP 

Summe LP  10 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jährlich 

Modulbeauftragte/r / FB Studiengangsleiter/in 09 Philologie 
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8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Crossroads Philology-History-Archaeology 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Methods of Philology as Means for Studying the Languages 

and Cultures of Egypt and the Ancient Near East 

LV Nr. 2: Methods of Archaeology as Means for Studying the 

Languages and Cultures of Egypt and the Ancient Near East 

 

9 Sonstiges 

 – 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Ägyptische Sprache 

Modulnummer M 2 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
1.–2. FS 

Leistungspunkte (LP) 15 LP 

Workload (h) insgesamt 450 h 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP (P bei Wahl des Schwerpunkts Ägyptologie) 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Das Modul dient der Erweiterung der fachspezifischen philologischen Kompetenz, die durch die 

Auseinandersetzung mit einem breiten Spektrum schriftlicher Hinterlassenschaften der altägyptischen 

Kultur erreicht wird. Zu diesem Zweck werden die Studierenden auch in bislang nicht erlernte 

Sprachstufen und Schriften eingeführt. 

Lehrinhalte  

Die bisher im B.A.-Studium erworbenen Kenntnisse der mittelägyptischen Sprachstufe werden 

erweitert, insbesondere bezüglich der Textsorten, indem die Lektüre von Werken unterschiedlicher 

Genres durchgeführt wird. Des Weiteren werden andere Sprachstufen (mindestens Neuägyptisch) und 

Schriften (mindestens Hieratisch) erlernt und durch Lektüre vertieft. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden können schwierigere in Hieroglyphen geschriebene Texte nach Standard-Editionen 

lesen und übersetzen. Sie kennen mindestens eine weitere Sprachstufe und Schriftart und sind in der 

Lage, ihren Studienvoraussetzungen entsprechend Textquellen zu lesen und sich eine Übersetzung zu 

erarbeiten. Sie kennen die Pluralität der Deutung von Texten und Traditionen sowie deren kulturelle 

Bedingungen. Sie sind fähig, verschiedene Interpretationsmodelle kritisch zu reflektieren und 

anzuwenden sowie philologische Forschungsdiskurse zu erfassen, zu beurteilen und reflektiert 

anzuwenden. Sie können ihre Ergebnisse in mündlicher und schriftlicher Form argumentativ schlüssig 

und sprachlich klar präsentieren. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Kurs Sprachkurs 

M 2.1: 

Einführung in das 

Neuägyptische (1. Sem.) 

P 30/2 135 

2 Seminar  

M 2.2: 

Ägyptische Textlektüre für 

Fortgeschrittene I (1. Sem.) 

P 30/2 60 

3 Seminar  

M 2.3: 

Ägyptische Textlektüre für 

Fortgeschrittene II (2. Sem.) 

P 15/1 45 

4 Kurs Sprachkurs 
M 2.4: 

Hieratisch (2. Sem.) 
P 15/1 120 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 
keine 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MTP Klausur 90 Min. 1 50% 

2 MTP Hausarbeit 
5 bis max. 

15 Seiten  
4 50% 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Dossier „Neuägyptisch“ 

ca. 12 

Übungen; 

insgesamt ca. 

12 Seiten 

1  

2 Dossier „Mittelägyptisch VI“ 

ca. 12 

Übersetzungen

; 

insgesamt ca. 

18 Seiten 

2  

3 Dossier „Mittelägyptisch VII“ 

ca. 12 

Übersetzungen

; 

insgesamt ca. 

12 Seiten 

3  

4 Dossier „Hieratisch“ 

ca. 12 

Übungen; 

insgesamt ca. 

12 Seiten 

4  
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5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
Grundkenntnisse des Mittelägyptischen auf B.A.-Niveau. 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 

LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

LV Nr. 3 0,5 LP 

LV Nr. 4 0,5 LP 

Prüfungsleistung/en  
PL Nr. 1 (LV Nr. 1) 2,5 LP 

PL Nr. 2 (LV Nr. 4) 2,5 LP 

Studienleistung/en 

SL Nr. 1 (LV Nr. 1) 2 LP 

SL Nr. 2 (LV Nr. 2) 2 LP 

SL Nr. 3 (LV Nr. 3) 1,5 LP 

SL Nr. 4 (LV Nr. 4) 1,5 LP 

Summe LP  15 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jährlich 

Modulbeauftragte/r / FB Professor/in für Ägyptologie 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Egyptian Language 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Introduction to Late Egyptian 

LV Nr. 2: Egyptian Readings for Advanced Students I 

LV Nr. 3: Egyptian Readings for Advanced Students II 

LV Nr. 3: Hieratic 

 

9 Sonstiges 

 Modul 2 gehört zur Schwerpunktmodul-Gruppe A. 

Polyvalente Lehrveranstaltungen sind: 

LV Nr. 2 ~ AKÄV VMa.1 

LV Nr. 3 ~ AKÄV VMb.1 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Ägyptische Denkmälerkunde und ihre Methoden 

Modulnummer M 3 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
2. FS 

Leistungspunkte (LP) 10 LP 

Workload (h) insgesamt 300 h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP (P bei Wahl des Schwerpunkts Ägyptologie) 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Das Modul baut auf dem im B.A.-Studium erworbenen Grundlagenwissen zu ägyptischen Denkmälern 

auf, führt zu einer größeren Breite und vertieften Kenntnis altägyptischer Denkmäler und schult den 

Umgang mit dem methodischen Werkzeug zu ihrer Erschließung. 

Lehrinhalte  

Es werden unterschiedlichen Kategorien von altägyptischen Denkmälern fokussiert in den Blick 

genommen. Der Umgang mit den jeweils relevanten Methoden zur Bearbeitung spezifischer 

Denkmälergruppen wird anhand von Beispielen herangeführt und geübt. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden haben eine breite Denkmälerkenntnis und das notwendige Rüstzeug, um methodisch 

sicher mit philologischen, archäologischen und kunsthistorischen Zeugnissen der altägyptischen 

Kultur umgehen zu können. Darüber hinaus sind sie im Besitz eines breiten Überblicks über das 

Spektrum der theoretischen Konzeptionen, auf dessen Basis sie an das selbstständige 

wissenschaftliche Arbeiten mit den unterschiedlichen Denkmälerkategorien herangehen können. Die 

Studierenden haben insbesondere auch die Fähigkeit, komplexe ägyptologische Zusammenhänge in 

Wort und Schrift darzustellen. Darüber hinaus sind sie in der Lage, über die Darstellung und Vermittlung 

eigenen Wissens in Referaten und durch praktische Lehrerfahrung in Unterrichtsproben die Verbindung 

zwischen Forschung und Lehre zu ziehen. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Seminar  
M 3.1: 

Ägyptische Denkmälerkunde 
P 30/2 75 oder 165 

2 Seminar  

M 3.2: 

Methoden der ägyptischen Denk-

mälerkunde 

P 30/2 75 oder 165 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 

Die Studierenden wählen, in welchem der zwei Seminare sie die 

Prüfungsleistung erbringen. In dem Seminar, in dem die Prüfungsleistung 

erbracht wird, umfasst der Workload 165 h Selbststudium, in dem anderen 

Seminar nur 75 h Selbststudium. Die Hausarbeit darf eine 

Weiterentwicklung des Referats (Studienleistung) sein. 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Hausarbeit 
10 bis max. 

20 Seiten 
1 oder 2 100% 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Referat 60 Min. 1  

2 Referat 60 Min. 2  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
Grundkenntnisse des Mittelägyptischen auf B.A.-Niveau. 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 
LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 (LV Nr. 1 oder 2) 3 LP 

Studienleistung/en 
SL Nr. 1 (LV Nr. 1) 2,5 LP 

SL Nr. 2 (LV Nr. 2) 2,5 LP 

Summe LP  10 LP 
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7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jährlich zum Sommersemester 

Modulbeauftragte/r / FB Professor/in für Ägyptologie 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Egyptian Artefacts and Methods of Their Study 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Egyptian Artefact Study 

LV Nr. 2: Methods of Egyptian Artefact Study 

 

9 Sonstiges 

 Modul 3 gehört zur Schwerpunktmodul-Gruppe B. 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Ägyptologie für Fortgeschrittene 

Modulnummer M 4 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
3. FS 

Leistungspunkte (LP) 10 LP 

Workload (h) insgesamt 300 h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP (P bei Wahl des Schwerpunkts Ägyptologie) 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Das Modul führt durch die kritische Auseinandersetzung mit aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissen 

und komplexen Themen an die eigenständige Forschung heran, wie sie in der M.A.-Arbeit geleistet 

werden soll. 

Lehrinhalte  

Es werden verschiedene Aspekte der ägyptischen Kulturgeschichte bzw. Archäologie im weitesten Sinn 

behandelt. Die Studierenden stellen sich in diesem Modul komplexen Fragestellungen, die auf der Be-

herrschung der Materialebene und dem Zuordnen von Objekten basieren. Sie erlangen darüber hinaus 

Einsichten in die vielschichtige und prozesshafte Entwicklung der differenzierten Gesellschaftsstruktur 

Ägyptens. Die Lehrinhalte von LV Nr. 2 können aus verschiedenen Bereichen des Faches stammen, 

wobei jeweils jüngste Forschungsergebnisse und neueste Erkenntnisse gemeinsam diskutiert werden. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden verstehen die Abhängigkeit von Fragestellungen, Untersuchungsmethoden und 

Ergebnissen von unterschiedlichen Überlieferungsbedingungen und wissenschaftstheoretischen 

Ansätzen. Sie haben Kenntnis von der paradigmatischen Prägung wissenschaftlicher Konstrukte und 

damit indirekt die Kompetenz, auch das eigenständige wissenschaftliche Vorgehen zu hinterfragen. 

Darüber hinaus sind sie in der Lage, über die Darstellung und Vermittlung eigenen Wissens in Referaten, 

d. h. praktische Lehrerfahrung in Unterrichtsproben, die Verbindung zwischen Forschung und Lehre zu 

ziehen. Durch Erfahrung im selbstständigen Erarbeiten neuer und ihnen bislang unbekannter 

Sachverhalte können sie eigenständig wissenschaftliche Fragestellungen und Problemlösungen 

entwickeln, was sie auf das Anfertigen der Masterarbeit vorbereitet. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Seminar  

M 4.1: 

Archäologie Ägyptens für Fortge-

schrittene 

P 30/2 75 oder 165 

2 Seminar  

M 4.2: 

Neue Forschungsergebnisse der 

Ägyptologie 

P 30/2 75 oder 165 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 

Die Studierenden wählen, in welchem der zwei Seminare sie die 

Prüfungsleistung (MAP = eine Hausarbeit) erbringen. In dem Seminar, in 

dem die Prüfungsleistung erbracht wird, umfasst der Workload 165 h 

Selbststudium, in dem anderen Seminar nur 75 h Selbststudium. Auf jeden 

Fall darf die Hausarbeit eine Weiterentwicklung des Referats 

(Studienleistung) sein. 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Hausarbeit 
15 bis max. 

25 Seiten 
1 oder 2 100% 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Referat 60 Min. 1  

2 Referat 60 Min. 2  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 

Bestandene Studienleistungen in LV Nrn. 1 und 2 in Modul 1 

„Schnittstelle Philologie-Geschichte-Archäologie“. 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 
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6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 
LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 (LV Nr. 1 oder 2) 3 LP 

Studienleistung/en 
SL Nr. 1 (LV Nr. 1) 2,5 LP 

SL Nr. 2 (LV Nr. 2) 2,5 LP 

Summe LP  10 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jährlich zum Wintersemester 

Modulbeauftragte/r / FB Professor/in für Ägyptologie 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Egyptology for Advanced Students 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Egyptian Archaeology for Advanced Students 

LV Nr. 2: Recent Research Results in Egyptology 

 

9 Sonstiges 

 Modul 4 gehört zur Schwerpunktmodul-Gruppe C. 

Eine polyvalente Lehrveranstaltung ist: 

LV Nr. 1 ~ SKÄA M 12.1 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Akkadisch 

Modulnummer M 5 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
1.–2. FS 

Leistungspunkte (LP) 15 LP 

Workload (h) insgesamt 450 h 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP (P bei Wahl des Schwerpunkts Altorientalistik) 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Das Modul dient der Vertiefung der im B.A.-Studium erworbenen Akkadischkenntnisse. 

Lehrinhalte  

Die Studierenden lesen akkadische Texte unterschiedlicher Gattungen und verschiedener 

Sprachstufen. Sie lernen, dass für ein adäquates Textverständnis korrekte grammatikalische und 

lexikalische Analyse sowie die Einordnung des Textes in seinen sozial-, kultur- und 

literaturgeschichtlichen Kontext unerlässlich sind. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden können akkadische Texte unterschiedlicher Gattungen und verschiedener 

Sprachstufen auf der Basis der jeweiligen Studienvoraussetzungen (im jeweiligen Keilschriftduktus) 

lesen, übersetzen und interpretieren. Sie kennen die Pluralität der Deutung von Texten und Traditionen 

sowie deren kulturelle Bedingungen. Sie sind fähig, verschiedene Interpretationsmodelle kritisch zu 

reflektieren und anzuwenden sowie philologische Forschungsdiskurse zu erfassen, zu beurteilen und 

reflektiert anzuwenden. Sie können ihre Ergebnisse in mündlicher und schriftlicher Form argumentativ 

schlüssig und sprachlich klar präsentieren. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Seminar  

M 5.1: 

Akkadisch für Fortgeschrittene I 

(1. Sem.) 

P 30/2 120 

2 Seminar  

M 5.2: 

Akkadische Lektüre für 

Fortgeschrittene I (1. Sem.) 

P 30/2 60 

3 Seminar  

M 5.3: 

Akkadisch für Fortgeschrittene II 

(2. Sem.) 

P 30/2 120 

4 Seminar  

M 5.4: 

Akkadische Lektüre für 

Fortgeschrittene II (2. Sem.) 

P 15/1 45 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 
keine 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MTP Hausarbeit 
5 bis max. 

15 Seiten 
1 50% 

2 MTP Hausarbeit 
5 bis max. 

15 Seiten 
3 50% 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Dossier „Akkadisch VI“ 

ca. 12 

Übersetzungen; 

insgesamt ca. 18 

Seiten 

1  

2 Dossier „Akkadisch VII“ 

ca. 12 

Übersetzungen; 

insgesamt ca. 18 

Seiten 

2  

3 Dossier „Akkadisch VIII“ 

ca. 12 

Übersetzungen; 

insgesamt ca. 18 

Seiten 

3  

4 Dossier „Akkadisch IX“ 

ca. 12 

Übersetzungen; 

insgesamt ca. 12 

Seiten 

4  
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5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
Akkadischkenntnisse auf B.A.-Niveau. 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 

LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

LV Nr. 3 1 LP 

LV Nr. 4 0,5 LP 

Prüfungsleistung/en  
PL Nr. 1 (LV Nr. 1) 2 LP 

PL Nr. 2 (LV Nr. 3) 2 LP 

Studienleistung/en 

SL Nr. 1 (LV Nr. 1) 2 LP 

SL Nr. 2 (LV Nr. 2) 2 LP 

SL Nr. 3 (LV Nr. 3) 2 LP 

SL Nr. 4 (LV Nr. 4) 1,5 LP 

Summe LP  15 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jährlich 

Modulbeauftragte/r / FB Professor/in für Altorientalistik 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Akkadian 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Akkadian for Advanced Students I 

LV Nr. 2: Akkadian Readings for Advanced Students I 

LV Nr. 3: Akkadian for Advanced Students II 

LV Nr. 4: Akkadian Readings for Advanced Students II 

 

9 Sonstiges 

 Modul 5 gehört zur Schwerpunktmodul-Gruppe A. 

Polyvalente Lehrveranstaltungen sind: 

LV Nr. 1 ~ SKÄA M 7.1 

LV Nr. 2 ~ AKÄV VMa.2 

LV Nr. 4 ~ AKÄV VMb.2 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Sumerisch 

Modulnummer M 6 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
1.–2. FS 

Leistungspunkte (LP) 10 LP 

Workload (h) insgesamt 300 h 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP (P bei Wahl des Schwerpunkts Altorientalistik) 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Das Modul dient dem Erlernen des Sumerischen, der ältesten überlieferten Keilschriftsprache 

Vorderasiens, bzw. der Vertiefung der im B.A.-Studium erworbenen Sumerischkenntnisse. 

Lehrinhalte 

In den Sprachkursen Nr. 1 und 2 werden die Grammatik und die Besonderheiten der Keilschrift der 

sumerischen Texte des 3. Jt. v. Chr. vermittelt, begleitet durch eine Lektüre leichter und mittelschwerer 

Inschriften in sumerischer Sprache. In den darauf aufbauenden Seminaren Nr. 3 und 4 werden Texte 

anderer Gattungen, unter anderem Rechtsurkunden und Briefe gelesen. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden können sumerische Inschriften und Alltagstexte der neusumerischen Zeit 

(ausgehendes 3. Jt. v. Chr.) lesen, übersetzen und interpretieren. Sie sind fähig, Textaussagen in den 

jeweiligen sozial-, politisch- und rechtsgeschichtlichen Kontext einzuordnen sowie verschiedene 

Interpretationsmodelle kritisch zu reflektieren und anzuwenden. Sie können ihre Ergebnisse in 

mündlicher und schriftlicher Form argumentativ schlüssig und sprachlich klar präsentieren. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Kurs Sprachkurs 
M 6.1: 

Sumerisch I (1. Sem.) 
WP 30/2 75 

2 Kurs Sprachkurs 
M 6.2: 

Sumerisch II (2. Sem.) 
WP 30/2 165 

3 Seminar  

M 6.3: 

Sumerisch für 

Fortgeschrittene I (1. Sem.) 

WP 30/2 75 

4 Seminar  

M 6.4: 

Sumerisch für 

Fortgeschrittene II (2. Sem.) 

WP 30/2 165 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 

Die Studierenden wählen zwei aus den vier angebotenen Seminaren. 

Studierende ohne Vorkenntnisse des Sumerischen müssen LV Nr. 1 

und 2 wählen. Studierende, die bereits über ausreichende 

Sumerisch-Vorkenntnisse (mindestens Sumerisch I und II) verfügen, 

müssen LV Nr. 3 und 4 wählen. 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Klausur 90 Min. 2 oder 4 100% 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 kursbegleitende schriftliche Übungen ca. 12 Seiten 1  

2 Dossier „Sumerisch II“ 

ca. 12 

Übersetzungen; 

insgesamt ca. 12 

Seiten 

2  

3 Dossier „Sumerisch V“ 

ca. 12 

Übersetzungen; 

insgesamt ca. 18 

Seiten 

3  

4 Dossier „Sumerisch VI“ 

ca. 12 

Übersetzungen; 

insgesamt ca. 18 

Seiten 

4  
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5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
keine 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 

LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

LV Nr. 3 1 LP 

LV Nr. 4 1 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 (LV Nr. 2 oder 4) 3 LP 

Studienleistung/en 

SL Nr. 1 (LV Nr. 1) 2,5 LP 

SL Nr. 2 (LV Nr. 2) 2,5 LP 

SL Nr. 3 (LV Nr. 3) 2,5 LP 

SL Nr. 4 (LV Nr. 4) 2,5 LP 

Summe LP  10 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jährlich 

Modulbeauftragte/r / FB Professor/in für Altorientalistik 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Sumerian 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Sumerian I 

LV Nr. 2: Sumerian II 

LV Nr. 3: Sumerian for Advanced Students I 

LV Nr. 4: Sumerian for Advanced Students II 

 

9 Sonstiges 

 Modul 6 gehört zur Schwerpunktmodul-Gruppe B. 

Polyvalente Lehrveranstaltungen sind: 

LV Nr. 1 ~ AKÄV AM 1a.3 

LV Nr. 2 ~ AKÄV AM 1b.3 

LV Nr. 3 ~ AKÄV VMa.3 ~ SKÄA M 7.2 

LV Nr. 4 ~ AKÄV VMb.3 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Altorientalistik für Fortgeschrittene 

Modulnummer M 7 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
3. FS 

Leistungspunkte (LP) 10 LP 

Workload (h) insgesamt 300 h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP (P bei Wahl des Schwerpunkts Altorientalistik) 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Das Modul dient der Vertiefung der im B.A.-Studium sowie in den Modulen 5 und 6 erworbenen 

Akkadisch- und Sumerischkenntnisse und befähigt die Studierenden zu einer selbstständigen 

philologisch-historischen Forschungsarbeit. 

Lehrinhalte  

Auf der Basis der Lektüre akkadischer und sumerischer Texte unterschiedlicher Gattungen und 

verschiedener Sprachstufen werden Grundzüge der gesellschaftlichen und geistigen Entwicklung in den 

Ländern des alten Vorderasiens vertiefend und ausschnittsweise beispielhaft im Detail behandelt. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden können akkadische und sumerische Texte unterschiedlicher Gattungen und 

verschiedener Sprachstufen (im jeweiligen Keilschriftduktus) lesen, übersetzen und interpretieren. Sie 

können die jeweiligen Phänomene und Entwicklungen unter Beachtung des sozial-, religions- und 

literaturwissenschaftlichen Methodeninstrumentariums kulturvergleichend werten. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Seminar  
M 7.1: 

Akkadisch für Fortgeschrittene III 
P 30/2 75 oder 165 

2 Seminar  
M 7.2: 

Sumerisch III 
P 30/2 75 oder 165 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 

Die Studierenden wählen, in welchem der zwei Seminare sie die 

Prüfungsleistung (MAP = eine Hausarbeit) erbringen. In dem Seminar, in 

dem die Prüfungsleistung erbracht wird, umfasst der Workload 165 h 

Selbststudium, in dem anderen Seminar nur 75 h Selbststudium. 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Hausarbeit 
15 bis max. 

25 Seiten 
1 oder 2 100% 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Dossier „Akkadisch X“ 

ca. 12 

Übersetzungen; 

insgesamt ca. 18 

Seiten 

1  

2 Dossier „Sumerisch III“ bzw. „Sumerisch VII“ 

ca. 12 

Übersetzungen; 

insgesamt ca. 18 

Seiten 

2  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 

Bestandene Studienleistungen in LV Nrn. 1 und 2 in Modul 1 

„Schnittstelle Philologie-Geschichte-Archäologie“. 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 
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6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 
LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 (LV Nr. 1 oder 2) 3 LP 

Studienleistung/en 
SL Nr. 1 (LV Nr. 1) 2,5 LP 

SL Nr. 2 (LV Nr. 2) 2,5 LP 

Summe LP  10 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jährlich zum Wintersemester 

Modulbeauftragte/r / FB Professor/in für Altorientalistik 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Ancient Near Eastern Studies for Advanced Students 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Akkadian for Advanced Students III 

LV Nr. 2: Sumerian III 

 

9 Sonstiges 

 Modul 7 gehört zur Schwerpunktmodul-Gruppe C. 

Polyvalente Lehrveranstaltungen sind: 

LV Nr. 1 ~ SKÄA M 5.1 

LV Nr. 2 ~ AKÄV VMa.3 ~ SKÄA M 6.3 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Koptisch 

Modulnummer M 8 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
1.–2. FS 

Leistungspunkte (LP) 15 LP 

Workload (h) insgesamt 450 h 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP (P bei Wahl des Schwerpunkts Koptologie) 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Das Modul zielt auf die Konsolidierung der im B.A.-Studium erworbenen Kenntnisse des Koptischen ab 

und erweitert gleichzeitig den Erfahrungshorizont der Studierenden im Umgang mit den zahlreichen 

unterschiedlichen Schriftzeugnissen, die im Original aus dem spätantiken und früharabischen Ägypten 

erhalten sind. 

Lehrinhalte  

Die Studierenden werden an das erhaltene Corpus koptischer Textzeugnisse herangeführt, die der 

spätantiken und früharabischen Lebenswelt Ägyptens unmittelbar entstammen. Neben 

historiographischen, hagiographischen und religiösen Texten lesen sie Wissenschaftstexte und 

Gebrauchsanleitungen, Regelwerke und juristische Urkunden, Grabinschriften und Alltagszeugnisse 

wie Briefe, Arbeitsverträge, Miet-, Kauf,- und Pachtverträge, Zahlungsanweisungen und Quittungen. All 

diese Zeugnisse sind in ganz unterschiedlichen Dialekten des Koptischen erhalten, deren Eigenarten 

es zu erlernen und beim Studium der einzelnen Texte jeweils zu erkennen gilt. Auf der Basis so 

geschulter Sprachkenntnisse soll sich den Studierenden durch die Lektüre dieses breiten 

Textspektrums die ägyptische Lebensrealität und das alltägliche Miteinander in den Städten, Dörfern 

und Klöstern des spätantiken und früharabischen Ägyptens eröffnen. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden können koptische Texte aller Art selbstständig lesen und auf ihre persönlichen 

Fragestellungen hin kritisch analysieren, sowie gegebenenfalls wissenschaftlich verwerten. Sie haben 

damit einen unmittelbaren und direkten Zugang zu den wichtigsten Zeugnissen der spätantiken und 

früharabischen Epoche, durch den sie auch unabhängig von variierenden philologischen Diskursen in 

der Sekundärliteratur ihre wissenschaftlichen Forschungsansätze eigenständig und textfundiert 

verfolgen, sowie zielorientiert und erfolgreich zur Diskussion stellen können. Sie sind in der Lage, ihre 

Ergebnisse mündlich und schriftlich argumentativ schlüssig und sprachlich klar zu präsentieren. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Seminar  

M 8.1: 

Koptische literarische Texte I 

(1. Sem.) 

P 30/2 60 

2 Seminar  

M 8.2: 

Koptische Urkunden und 

paraliterarische Texte I (1. Sem.) 

P 30/2 120 

3 Seminar  

M 8.3: 

Koptische literarische Texte II 

(2. Sem.) 

P 15/1 45 

4 Seminar  
M 8.4: 

Koptische Dialektologie (2. Sem.) 
P 30/2 120 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 
keine 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MTP Klausur 60 Min. 2 50% 

2 MTP Klausur 60 Min. 4 50% 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Dossier „Koptisch IV“ 

ca. 12 

Übersetzungen; 

insgesamt ca. 18 

Seiten 

1  

2 Dossier „Koptisch V“ 

ca. 12 

Übersetzungen; 

insgesamt ca. 18 

Seiten 

2  

3 Dossier „Koptisch VI“ 

ca. 12 

Übersetzungen; 

insgesamt ca. 12 

Seiten 

3  

4 kursbegleitende schriftliche Übungen ca. 12 Seiten 4  
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5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
Grundkenntnisse des Koptischen auf B.A.-Niveau. 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 

LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

LV Nr. 3 0,5 LP 

LV Nr. 4 1 LP 

Prüfungsleistung/en  
PL Nr. 1 (LV Nr. 2) 2 LP 

PL Nr. 2 (LV Nr. 4) 2 LP 

Studienleistung/en 

SL Nr. 1 (LV Nr. 1) 2 LP 

SL Nr. 2 (LV Nr. 2) 2 LP 

SL Nr. 3 (LV Nr. 3) 1,5 LP 

SL Nr. 4 (LV Nr. 4) 2 LP 

Summe LP  15 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jährlich 

Modulbeauftragte/r / FB Professor/in für Koptologie 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Coptic 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Coptic Literary Texts I 

LV Nr. 2: Coptic Documentary and Paraliterary Texts I 

LV Nr. 3: Coptic Literary Texts II 

LV Nr. 4: Coptic Dialectology 

 

9 Sonstiges 

 Modul 8 gehört zur Schwerpunktmodul-Gruppe A. 

Polyvalente Lehrveranstaltungen sind: 

LV Nr. 1 ~ AKÄV VMa.4 

LV Nr. 2 ~ SKÄA M 10.1 

LV Nr. 3 ~ AKÄV VMb.4 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Ägypten von den Römern bis ins frühe Mittelalter 

Modulnummer M 9 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
1.–2. FS 

Leistungspunkte (LP) 10 LP 

Workload (h) insgesamt 300 h 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP (P bei Wahl des Schwerpunkts Koptologie) 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Dieses Modul stellt die materiellen Hinterlassenschaften des spätantiken und früharabischen Ägyptens 

in den Mittelpunkt. Hier werden auf der Grundlage laufender Grabungstätigkeiten sowie älterer 

Grabungsunterlagen und Grabungsergebnisse die erhaltenen Siedlungsstrukturen in Städten, Dörfern 

und Klöstern, die archäologischen Befunde religiöser Zentren und lokaler Heiligtümer, ebenso wie die 

Zeugnisse des Handwerks, Handels, Kunstgewerbes und Bestattungswesens näher betrachtet und in 

ihrer historischen Entwicklung von der späten Kaiserzeit bis ins Frühmittelalter wissenschaftlich 

analysiert. Die Kenntnis des archäologischen Materials vervollständigt, korrigiert, erweitert und 

komplementiert die aus den schriftlichen Quellen gewonnen Informationen. 

Lehrinhalte  

Der in nur einem Jahrtausend, von der späten Kaiserzeit bis ins frühe Mittelalter, gleich zweimal nahezu 

komplett vollzogene Religionswechsel, von den spätägyptisch/griechisch-römischen 

Religionsvorstellungen hin zum Christentum und vom Christentum zum Islam, hat in der Lebensweise 

der Bewohner des Niltals nicht nur sprachlich, sondern auch materiell tiefe Spuren hinterlassen. Diese 

Spuren der Veränderung werden anhand der archäologischen Quellen aus den sakralen, sepulkralen 

und säkularen Fundkontexten systematisch betrachtet und historisch eingeordnet. Den Studierenden 

soll sich so ein auf Funden und Fakten basiertes Bild von den Lebensumständen im spätantiken 

Ägypten und ihren fortlaufenden Veränderungen bis hinein ins frühe Mittelalter ergeben. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden verfügen über fundierte Kenntnisse der bekannten Denkmäler und Fundgattungen, 

sowie über das nötige Rüstzeug, methodisch sicher auch mit den archäologischen und 

kunsthistorischen Zeugnissen der spätantiken und früharabischen Kultur Ägyptens umgehen zu 

können und diese mit den philologischen Quellen in Perspektive zu setzten. Sie sind in der Lage, 

souverän zwischen Fundbestand und Fundinterpretation zu unterscheiden und können neue Funde, 

Hypothesen und Forschungsansätze entsprechend einordnen, interpretieren und kritisch diskutieren, 

sowie gegebenenfalls selbstständig für eigene wissenschaftliche Arbeiten nutzbar machen. Dabei 

gelingt es ihnen, komplexe kulturelle Zusammenhänge in mündlicher und schriftlicher Form klar 

darzustellen und überzeugend zu vermitteln. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Seminar  

M 9.1: 

Politische und religiöse 

Strukturen im spätantiken und 

früharabischen Ägypten (1. Sem.) 

P 30/2 75 oder 165 

2 Seminar  

M 9.2: 

Kultur und Gesellschaft im 

spätantiken und früharabischen 

Ägypten (2. Sem.) 

P 30/2 75 oder 165 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 

Die Studierenden wählen, in welchem der zwei Seminare sie die 

Prüfungsleistung (MAP = eine Hausarbeit) erbringen. In dem Seminar, in 

dem die Prüfungsleistung erbracht wird, umfasst der Workload 165 h 

Selbststudium, in dem anderen Seminar nur 75 h Selbststudium. 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Hausarbeit 
10 bis max. 

20 Seiten 
1 oder 2 100% 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Referat 60 Min. 1  

2 Referat 60 Min. 2  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
keine 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 
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6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 
LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 (LV Nr. 1 oder 2) 3 LP 

Studienleistung/en 
SL Nr. 1 (LV Nr. 1) 2,5 LP 

SL Nr. 2 (LV Nr. 2) 2,5 LP 

Summe LP  10 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jährlich 

Modulbeauftragte/r / FB Professor/in für Koptologie 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Egypt from the Late Roman Period to the Early Middle Ages 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Political and Religious Structures in Late Antique and Early 

Arab Egypt 

LV Nr. 2: Culture and Society in Late Antique and Early Arab Egypt 

 

9 Sonstiges 

 Modul 9 gehört zur Schwerpunktmodul-Gruppe B. 

Eine polyvalente Lehrveranstaltung ist: 

LV Nr. 1 ~ SKÄA M 10.2 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Weiterführende koptologische Studien 

Modulnummer M 10 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
3. FS 

Leistungspunkte (LP) 10 LP 

Workload (h) insgesamt 300 h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP (P bei Wahl des Schwerpunkts Koptologie) 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

In diesem Modul sollen sich junge Forscherpersönlichkeiten entfalten, die eigenständig neue 

Forschungsergebnisse kritisch hinterfragen, problematische Forschungsansätzen erkennen und 

konstruktive Lösungsvorschläge entwickeln. 

Lehrinhalte  

Die Studierenden lernen aktuelle Forschungsergebnisse zu durchleuchten und kritisch zu erörtern, 

eigenständig neue Thesen zu entwickeln, sowie diese verständlich zu formulieren und zur Diskussion 

zu stellen. Sie lesen ganz neu veröffentlichte oder noch in Publikation befindliche koptische 

Originalzeugnisse, die ihnen Einblick in verschiedene Lebensbereiche des spätantiken und 

früharabischen Ägyptens gewähren. Diesen Fluss von immer neuen Informationen selbstständig 

einzuordnen und wissenschaftlich zu beurteilen wird dabei in Form von Referaten systematisch 

eingeübt. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden haben einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand der verschiedenen 

Themenbereiche innerhalb der Koptologie und sind über die laufenden wissenschaftlichen 

Forschungsprojekte im In- und Ausland informiert. Sie verfügen über die nötigen Fach- und 

Sprachkenntnisse, die es ihnen ermöglichen, Schriftzeugnisse aller Art selbstständig im Original zu 

konsultieren und für neue wissenschaftliche Fragestellungen nutzbar zu machen, sowie die Aussagen 

der schriftlichen Quellen gegebenenfalls mit den entsprechenden archäologischen Zeugnissen 

zusammenzuführen, gemeinsam zu diskutieren und neue Fragestellungen und Problemlösungen zu 

entwickeln. Sie sind in der Lage, einen eigenen wissenschaftlichen Beitrag zu aktuellen 

Forschungsfragen der Koptologie zu leisten, und damit ausreichend vorbereitet, ihre Masterarbeit 

erfolgreich in Angriff zu nehmen. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Seminar  

M 10.1: 

Koptische Urkunden und 

paraliterarische Texte II 

P 30/2 75 

2 Seminar  

M 10.2: 

Neue Forschungen in der 

Koptologie 

P 30/2 165 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 
keine 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Hausarbeit 
15 bis max. 

25 Seiten 
2 100% 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Dossier „Koptisch VII“ 

ca. 12 

Übersetzungen; 

insgesamt ca. 18 

Seiten  

1  

2 Referat 60 Min. 2  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 

Bestandene Studienleistungen in LV Nrn. 1 und 2 in Modul 1 

„Schnittstelle Philologie-Geschichte-Archäologie“. 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 

 

1561



 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 
LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 (LV Nr. 2) 3 LP 

Studienleistung/en 
SL Nr. 1 (LV Nr. 1) 2,5 LP 

SL Nr. 2 (LV Nr. 2) 2,5 LP 

Summe LP  10 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jährlich zum Wintersemester 

Modulbeauftragte/r / FB Professor/in für Koptologie 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Advanced Coptic Studies 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Coptic Documentary and Paraliterary Texts II 

LV Nr. 2: Current Research Trends in Coptic Studies 

 

9 Sonstiges 

 Modul 10 gehört zur Schwerpunktmodul-Gruppe C. 

Polyvalente Lehrveranstaltungen sind: 

LV Nr. 1 ~ SKÄA M 8.2 

LV Nr. 2 ~ SKÄA M 9.1 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Vorderasiatische Archäologie 

Modulnummer M 11 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
1.–2. FS 

Leistungspunkte (LP) 15 LP 

Workload (h) insgesamt 450 h 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP (P bei Wahl des Schwerpunkts Vorderasiatische Archäologie) 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Die Studierenden wenden ihre schon im B.A.-Studium erworbenen Grundkenntnisse hier vertiefend an 

und erweitern ihre Kenntnis archäologischer Funde und Befunde aus Altvorderasien. Der 

materialkundliche Schwerpunkt des Moduls wird durch das stärker kulturwissenschaftlich orientierte 

Modul 12 ergänzt und bildet damit die Basis zur kritischen Beschäftigung mit archäologischer 

Modellbildung in Modul 13. 

Lehrinhalte  

In diesem Modul werden ausgewählte Epochen und Fundgattungen Altmesopotamiens von den 

Studierenden selbst erarbeitet und einander in Referatsform präsentiert. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden können komplexe Sachverhalte in knapper, verständlicher und doch anspruchsvoller 

Form ihren Kommiliton/innen präsentieren. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei neben der Verdichtung 

der Denkmälerkenntnis auch auf Kompetenz im Resümieren und Präsentieren und der Trennung von 

Wesentlichem und Unwesentlichem. Darüber hinaus haben die Studierenden bei der 

Auseinandersetzung mit altvorderasiatischen Siedlungssystemen Einsichten in die komplexe und 

reziproke Abhängigkeit der den Öko- und Sozialraum gliedernden Faktoren und sind fähig, dies in 

Relation zu den rezenten Verhältnissen im Orient zu setzen. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Seminar  

M 11.1: 

Vorderasiatische Archäologie I 

(1. Sem.) 

P 30/2 180 

2 Seminar  

M 11.2: 

Dorf, Stadt und Land. Siedlungs-

archäologie I (1. Sem.) 

P 30/2 60 

3 Seminar  

M 11.3: 

Vorderasiatische Archäologie II 

(2. Sem.) 

P 30/2 60 

4 Seminar  

M 11.4: 

Dorf, Stadt und Land. Siedlungs-

archäologie II (2. Sem.) 

P 15/1 45 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 

Die Prüfungsleistung (MAP = Hausarbeit) in LV Nr. 1 darf eine 

Weiterentwicklung des Referats (Studienleistung) sein. 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Hausarbeit 
15 bis max. 

25 Seiten 
1 100% 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Referat 45–60 Min. 1  

2 Referat 45–60 Min. 2  

3 Referat 45–60 Min. 3  

4 Referat 30–45 Min. 4  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
keine 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 
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6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 

LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

LV Nr. 3 1 LP 

LV Nr. 4 0,5 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 (LV Nr. 1) 4 LP 

Studienleistung/en 

SL Nr. 1 (LV Nr. 1) 2 LP 

SL Nr. 2 (LV Nr. 2) 2 LP 

SL Nr. 3 (LV Nr. 3) 2 LP 

SL Nr. 4 (LV Nr. 4) 1,5 LP 

Summe LP  15 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jährlich 

Modulbeauftragte/r / FB Professor/in für Vorderasiatische Archäologie 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Archaeology of the Ancient Near East 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Ancient Near Eastern Archaeology I 

LV Nr. 2: Village, Town, and Country: Settlement Archaeology I 

LV Nr. 3: Ancient Near Eastern Archaeology II 

LV Nr. 4: Village, Town, and Country: Settlement Archaeology II 

 

9 Sonstiges 

 Modul 11 gehört zur Schwerpunktmodul-Gruppe A. 

Polyvalente Lehrveranstaltungen sind: 

LV Nr. 1 ~ SKÄA M 13.1 

LV Nr. 2 ~ AKÄV VMa.5 

LV Nr. 4 ~ AKÄV VMb.5 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Archäologie Ägyptens und Altvorderasiens 

Modulnummer M 12 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
1.–2. FS 

Leistungspunkte (LP) 10 LP 

Workload (h) insgesamt 300 h 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP (P bei Wahl des Schwerpunkts Vorderasiatische Archäologie) 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Das Modul baut auf dem im B.A.-Studium erworbenen Grundlagenwissen zu ägyptischer und 

vorderasiatischer Archäologie auf und führt zu einer vertieften Kenntnis sowie theoretischer und 

methodischer Vielfalt in der Herangehensweise an archäologische Befunde. Durch die Betrachtung 

ausgewählter Themen aus kulturwissenschaftlich orientierten Perspektiven werden die Studierenden 

an einen fragengeleiteten, synthetisierenden Umgang mit archäologischen Quellen herangeführt. In 

Kombination mit dem breiter materialkundlich orientierten Modul 11 legt das Modul die Basis zur 

kritischen Beschäftigung mit archäologischer Modellbildung in Modul 13. 

Lehrinhalte  

Unter dem Oberbegriff der ägyptischen und vorderasiatischen Archäologie werden verschiedene 

Aspekte der Kulturgeschichte im weitesten Sinn an ausgewählten Themen und Beispielen des 6. bis 1. 

Jt. v. Chr. in exemplarischer Weise studiert. Die Studierenden wenden die im B.A.-Studium gelernten 

Methoden an, um die Themen quellenkritisch zu untersuchen sowie mündlich und schriftlich 

vorzustellen. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden sind mit den zentralen Elementen der Quellenkunde, des Fundmaterials, der Befunde 

sowie der Theorie- und Modellbildungen sowohl in der ägyptischen Archäologie als auch in der 

vorderasiatischen Archäologie vertraut. Durch Erfahrung im selbstständigen Erarbeiten neuer und ihnen 

bislang unbekannter Sachverhalte können sie eigenständig wissenschaftliche Fragestellungen und 

Problemlösungen entwickeln, was sie auf das Anfertigen der Masterarbeit vorbereitet. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Seminar  
M 12.1: 

Archäologie Ägyptens (1. Sem.) 
P 30/2 75 

2 Seminar  
M 12.2: 

Archäologie Vorderasiens (2. Sem.) 
P 30/2 165 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 
keine 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Hausarbeit 
10 bis max. 

20 Seiten 
2 100% 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Referat 60 Min. 1  

2 Referat 60 Min. 2  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
keine 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 
LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 (LV Nr. 2) 3 LP 

Studienleistung/en 
SL Nr. 1 (LV Nr. 1) 2,5 LP 

SL Nr. 2 (LV Nr. 2) 2,5 LP 

Summe LP  10 LP 
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7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jährlich 

Modulbeauftragte/r / FB Professor/in für Vorderasiatische 

Archäologie 

09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Archaeology of Ancient Egypt and the Ancient Near East 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Archaeology of Ancient Egypt 

LV Nr. 2: Archaeology of the Ancient Near East 

 

9 Sonstiges 

 Modul 12 gehört zur Schwerpunktmodul-Gruppe B. 

Eine polyvalente Lehrveranstaltung ist: 

LV Nr. 1 ~ SKÄA M 4.1 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Vorderasiatische Archäologie für Fortgeschrittene 

Modulnummer M 13 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
3. FS 

Leistungspunkte (LP) 10 LP 

Workload (h) insgesamt 300 h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP (P bei Wahl des Schwerpunkts Vorderasiatische Archäologie) 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Durch kontextualisierende und theoriegeleitete Diskussionen zur Auswertung von Funden und 

Befunden werden die Studierenden zur fundierten, kritischen Evaluation von Forschungsmeinungen 

und archäologischen Erklärungsansätzen befähigt. Das Modul baut auf die durch Modul 11 und Modul 

12 erfolgten Vorbereitungen auf, da es fortgeschrittene inhaltliche und methodologische Kenntnisse 

voraussetzt. 

Lehrinhalte  

In diesem Modul werden vor allem Themen der kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklungen im 2. 

und 1. vorchristlichen Jahrtausend im Überblick vermittelt und dann von den Studierenden anhand 

konkreter Fragestellungen erarbeitet. Die Studierenden stellen sich in diesem Modul komplexen 

Themen, die auf der Beherrschung der Materialebene und dem Zuordnen von Objekten basieren. Sie 

erlangen darüber hinaus Einsichten in die komplexe und prozesshafte Entwicklung der 

unterschiedlichen Gesellschaften Altvorderasiens. 

In den zwei Seminaren arbeiten die Studierenden zusammen mit Masterstudierenden im 

1. Fachsemester des Masterstudiums (Modul 11 LV Nr. 1 „Vorderasiatische Archäologie I“) bzw. mit 

Bachelorstudierenden im 3. Fachsemester des Bachelorstudiums (Antike Kulturen Ägyptens und 

Vorderasiens Modul AM 1a.4 „Archäologische Fallstudien“). Von den fortgeschrittenen Studierenden 

wird nicht nur größeres Fachwissen erwartet, sondern sie werden auch unter Betreuung des/der 

Dozenten/Dozentin an die Vermittlung von Lerninhalten an jüngere Studierende herangeführt. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden verstehen die Abhängigkeit von Fragestellungen, Untersuchungsmethoden und 

Ergebnissen von unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Ansätzen. Sie haben Kenntnis von der 

paradigmatischen Prägung wissenschaftlicher Konstrukte und damit indirekt die Kompetenz, auch das 

eigenständige wissenschaftliche Vorgehen zu hinterfragen, und zwar sowohl in ihrem eigenen Fach als 

auch in den Nachbardisziplinen. Darüber hinaus sind sie in der Lage, über die Darstellung und 

Vermittlung eigenen Wissens in Referaten und durch praktische Lehrerfahrung in Unterrichtsproben die 

Verbindung zwischen Forschung und Lehre zu ziehen. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Seminar  
M 13.1: 

Vorderasiatische Archäologie III 
P 30/2 75 oder 165 

2 Seminar  
M 13.2: 

Archäologische Fallstudien 
P 30/2 75 oder 165 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 

Die Studierenden wählen, in welchem der zwei Seminare sie die 

Prüfungsleistung (MAP = eine Hausarbeit) erbringen. In dem Seminar, in 

dem die Prüfungsleistung erbracht wird, umfasst der Workload 165 h 

Selbststudium, in dem anderen Seminar nur 75 h Selbststudium. Auf jeden 

Fall darf die Hausarbeit eine Weiterentwicklung des Referats 

(Studienleistung) sein. 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Hausarbeit 
15 bis max. 

25 Seiten 
1 oder 2 100% 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Referat 60 Min. 1  

2 Referat 60 Min. 2  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 

Bestandene Studienleistungen in LV Nrn. 1 und 2 in Modul 1 

„Schnittstelle Philologie-Geschichte-Archäologie“. 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 
LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 (LV Nr. 1 oder 2) 3 LP 

Studienleistung/en 
SL Nr. 1 (LV Nr. 1) 2,5 LP 

SL Nr. 2 (LV Nr. 2) 2,5 LP 

Summe LP  10 LP 
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7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jährlich zum Wintersemester 

Modulbeauftragte/r / FB Professor/in für Vorderasiatische 

Archäologie 

09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Ancient Near Eastern Archaeology for Advanced Students 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Ancient Near Eastern Archaeology III 

LV Nr. 2: Archaeological Case Studies 

 

9 Sonstiges 

 Modul 13 gehört zur Schwerpunktmodul-Gruppe C. 

Polyvalente Lehrveranstaltungen sind: 

LV Nr. 1 ~ SKÄA M 11.1 

LV Nr. 2 ~ AKÄV AM 1a.4 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Betreutes Selbststudium 

Modulnummer M 14 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
3. FS 

Leistungspunkte (LP) 10 LP 

Workload (h) insgesamt 300 h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Ziel des Moduls ist die Erweiterung und Verfeinerung der bereits erworbenen grundlegenden Fähigkeit 

zur eigenständigen Arbeit. Durch das betreute Recherchieren zu einer oder mehreren 

wissenschaftlichen Fragestellungen werden die Studierenden auf die Herausforderungen der 

Masterarbeit und eines sich eventuell daran anschließenden Dissertationsprojektes vorbereitet. Dieses 

Modul setzt einen besonderen Schwerpunkt im Bereich der mündlichen wissenschaftlichen 

Kommunikation. 

Lehrinhalte  

Unter Betreuung in Sprechstunden (mindestens viermal im Semester) erarbeiten sich die Studierenden 

selbstständig ein oder mehrere Gebiete innerhalb des gewählten Schwerpunkts, um die grundlegenden 

Kenntnisse, welche die Basis für eine Masterarbeit und danach eine Promotion bilden, zu festigen. 

Inhalte und Methodengrundlage der zu erbringenden Studienleistung werden durch individuells 

Beratung gesteuert sowie im Rahmen von Tutorien betreut. Im Einzelnen gestaltet sich das Modul wie 

folgt: 

Ägyptologie: Die Studierenden erarbeiten sich mehrere selbst gewählte Themen, die philologisch oder 

archäologisch orientiert sein oder der weiteren Kulturgeschichte entstammen können. Gegenstand der 

Bearbeitung sind z. B. Grundlinien der Gesellschafts-, Wirtschafts- und Geistesentwicklung 

ausgewählter Zeiten und Regionen im alten Ägypten sowie spezifische Religions- und 

Literaturphänomene oder auch Themen aus der Kunst, Architektur oder Kulturgeschichte. 

Altorientalistik: Mit Hilfe von Leselisten und Textvorlagen erarbeiten sich die Studierenden Einsichten 

in ausgewählte Bereiche der altorientalischen Kulturgeschichte. Dabei gilt es, sowohl die sprachlichen 

und textinterpretatorischen Fähigkeiten zu vertiefen als auch die Kenntnisse über Kultur und 

Gesellschaft des alten Vorderasien zu vervollkommnen. Gegenstand der Bearbeitung sind z. B. 

Grundlinien der Gesellschafts-, Wirtschafts- und Geistesentwicklung ausgewählter Zeiten und Regionen 

im alten Vorderasien sowie spezifische Religions- und Literaturphänomene. 

Koptologie: Die Studierenden beschäftigen sich nach Wahl mit Originaltexten einer bestimmten 

Gattung, die sie sich selbstständig erschließen und näher erörtern, oder wählen ein 

kulturgeschichtliches Thema aus den Bereichen Familie und Gesellschaft, Bildung und Ausbildung, 

Heilkunde und Heilkult, Magie und Medizin, Wirtschaft und Handel, Kunst und Gewerbe, Sepulkralkult 

und Jenseitsvorstellungen, oder Mönchtum und Klosterleben, das sie gegebenenfalls auch 
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archäologisch, auf der Basis publizierter Grabungsergebnisse, näher untersuchen oder kunsthistorisch 

bearbeiten. Auf Wunsch besteht zudem die Möglichkeit, sich der koptischen Papyrologie zu widmen 

und erste Erfahrungen im selbstständigen Edieren eines koptischen Textes zu sammeln, oder bereits 

edierte Textgruppen digital zu überarbeiten und zur Bereitstellung auf der Plattform „Papyri.info“ zu 

encodieren, um sich auch den Bereich der Digital Humanities für das Fach Koptologie zu erschließen. 

Vorderasiatische Archäologie: Die Studierenden bearbeiten ausgewählte Themen aus der 

Vorderasiatischen Archäologie. Mit Hilfe von Leselisten und Materialsammlungen werden 

interpretatorische Fähigkeiten zu Kultur- und Gesellschaftsentwicklungen oder spezifischen 

Phänomenen der Kunst oder Architektur vertieft und Routinen im Umgang mit Materialien und 

Fragestellungen des Faches entwickelt. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden haben die Fähigkeit zur selbstständigen Recherche bei eigenverantwortlicher 

Zeiteinteilung. Sie sind in der Lage, den wissenschaftlichen Diskurs kritisch zu bewerten, Informationen 

und Meinungen richtig einzuordnen und mündlich auf angemessene Weise zur Sprache zu bringen. 

 

3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Praktikum  

M 14.1: 

Betreutes Selbststudium im 

Schwerpunkt Ägyptologie 

WP 0/0 300 

2 Praktikum  

M 14.2: 

Betreutes Selbststudium im 

Schwerpunkt Altorientalistik 

WP 0/0 300 

3 Praktikum  

M 14.3: 

Betreutes Selbststudium im 

Schwerpunkt Koptologie 

WP 0/0 300 

4 Praktikum  

M 14.4: 

Betreutes Selbststudium im 

Schwerpunkt Vorderasiatische 

Archäologie 

WP 0/0 300 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 

Nur eine einzige Wahlpflichtveranstaltung ist zu absolvieren, gewählt je 

nach Schwerpunkt der/des Studierenden. 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Eine mündliche Prüfung 30 Min. 
1, 2, 3 oder 

4 
100% 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 
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1 keine Studienleistung    

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 

Bestandene Studienleistungen in LV Nrn. 1 und 2 in Modul 1 

„Schnittstelle Philologie-Geschichte-Archäologie“. 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 

LV Nr. 1 0 LP 

LV Nr. 2 0 LP 

LV Nr. 3 0 LP 

LV Nr. 4 0 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 (LV Nr. 1, 2, 3 oder 4) 10 LP 

Summe LP  10 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jedes Semester 

Modulbeauftragte/r / FB Studiengangsleiter/in 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Directed Independent Studies 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Directed Independent Studies in Egyptology 

LV Nr. 2: Directed Independent Studies in Ancient Near Eastern Studies 

LV Nr. 3: Directed Independent Studies in Coptology 

LV Nr. 4: Directed Independent Studies in Ancient Near Eastern 

Archaeology 

 

9 Sonstiges 

 Es sollen im Laufe des Semesters vier 30-minütige 

Betreuungsgespräche mit dem/der jeweiligen Schwerpunktbetreuer/in 

stattfinden. 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Forschungsorientiertes Arbeiten 

Modulnummer M 15 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
1., 2. oder 3. FS 

Leistungspunkte (LP) 5 LP 

Workload (h) insgesamt 150 h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Ziel des Moduls ist es, erste Schritte in der eigenständigen Forschung zu bewältigen und so an einem 

ausgewählten Themenkomplex die selbstständige wissenschaftliche Arbeit zu üben. 

Lehrinhalte  

Der/Die jeweilige Betreuer/in des gewählten Schwerpunkts stellt den Studierenden ein Thema, das sie 

selbst-ständig nach fachspezifischen Methoden bearbeiten. Unter individueller Anleitung (mindestens 

vier Betreuungsgespräche im Semester) lernen die Studierenden, eine Fragestellung aus ihrem 

Schwerpunkt zu umreißen, zu erforschen, zu diskutieren und zu bewerten. Besonderes Augenmerk liegt 

auf den spezifischen methodischen Anforderungen der Fachdisziplinen. Die Studierenden üben 

beispielsweise das Edieren von Texten sowie die Darstellung archäologischer Funde und Befunde oder 

auch historischer Zusammenhänge ein. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden sind in der Lage, ein gestelltes Thema gründlich zu recherchieren, relevante Daten 

ausfindig zu machen und sinnvoll zu organisieren, Meinungen zu gewichten, eigene Schlüsse zu ziehen 

und dies auf effektive, wissenschaftliche Weise schriftlich zu präsentieren. Insbesondere können sie 

gesammelte Daten und Beobachtungen klar strukturiert beschreiben, darauf basierende Hypothesen 

schlüssig darstellen und weiterführende Fragestellungen formulieren. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Praktikum  

M 15.1: 

Forschungsorientiertes Arbeiten im 

Schwerpunkt Ägyptologie 

WP 0/0 150 

2 Praktikum  

M 15.2: 

Forschungsorientiertes Arbeiten im 

Schwerpunkt Altorientalistik 

WP 0/0 150 

3 Praktikum  

M 15.3: 

Forschungsorientiertes Arbeiten im 

Schwerpunkt Koptologie 

WP 0/0 150 

4 Praktikum  

M 15.4: 

Forschungsorientiertes Arbeiten im 

Schwerpunkt Vorderasiatische 

Archäologie 

WP 0/0 150 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 

Nur eine einzige Wahlpflichtveranstaltung ist zu absolvieren, gewählt je 

nach Schwerpunkt der/des Studierenden. 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Hausarbeit 
bis zu 15 

Seiten 

1, 2, 3 oder 

4 
unbenotet 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 0% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 keine Studienleistung    

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
keine 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 
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6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 

LV Nr. 1 0 LP 

LV Nr. 2 0 LP 

LV Nr. 3 0 LP 

LV Nr. 4 0 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 (LV Nr. 1, 2, 3 oder 4) 5 LP 

Summe LP  5 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jedes Semester 

Modulbeauftragte/r / FB Studiengangsleiter/in 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Research Training 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Research Training in Egyptology 

LV Nr. 2: Research Training in Ancient Near Eastern Studies 

LV Nr. 3: Research Training in Coptology 

LV Nr. 4: Research Training in Ancient Near Eastern Archaeology 

 

9 Sonstiges 

 Modul 15 gehört zur Praxismodul-Gruppe. Zur Gestaltung der Auswahl 

von Modulen aus der Praxismodul-Gruppe, siehe die Prüfungsordnung 

§ 8 Abs. 2 Sätze 11–15. 

Es sollen im Laufe des Semesters vier 15-minütige 

Betreuungsgespräche mit dem/der jeweiligen Schwerpunktbetreuer/in 

stattfinden. 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Publikationsorientiertes Arbeiten 

Modulnummer M 16 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
2. oder 3. FS 

Leistungspunkte (LP) 5 LP 

Workload (h) insgesamt 150 h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Ziel des Moduls ist es, die eigenständige Forschung für eine Publikation aufzubereiten und die Spezifika 

der Darstellungsweise in wissenschaftlichen Publikationsorganen je nach Thema und Methodik 

praktisch zu erfahren. 

Lehrinhalte  

Aufbauend auf dem im Modul 15 („Forschungsorientiertes Arbeiten“) Gelernten wählen die 

Studierenden selbst innerhalb ihres Schwerpunkts ein Thema aus, das sie bearbeiten. Unter 

individueller Anleitung (mindestens vier Betreuungsgespräche im Semester) lernen die Studierenden, 

aus diesem Thema eine klar umrissene Fragestellung mit dem Ziel, schlüssige Lösungsansätze zu 

bieten und nachvollziehbar darzustellen, zu entwickeln. Sie üben das Methodeninstrumentarium der 

einzelnen Fächer im Rahmen schriftlicher Ausarbeitungen ein, wobei sie den ersten Entwurf eines 

Aufsatzes Schritt für Schritt zur Publikationsreife bringen. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden können ein Thema eigenständig entwickeln, begrenzen und entsprechend den 

Anforderungen ihres Schwerpunkts schriftlich darstellen. Insbesondere können sie eine kurze 

wissenschaftliche Arbeit entwerfen, überarbeiten und redigieren, wobei sie ihren Arbeitsprozess und 

ihre Vorgehensweise in Bezug auf Inhalt, Präsentation und Argumentation selbstkritisch reflektieren. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Praktikum  

M 16.1: 

Publikationsorientiertes Arbeiten 

im Schwerpunkt Ägyptologie 

WP 0/0 150 

2 Praktikum  

M 16.2: 

Publikationsorientiertes Arbeiten 

im Schwerpunkt Altorientalistik 

WP 0/0 150 

3 Praktikum  

M 16.3: 

Publikationsorientiertes Arbeiten 

im Schwerpunkt Koptologie 

WP 0/0 150 

4 Praktikum  

M 16.4: 

Publikationsorientiertes Arbeiten 

im Schwerpunkt 

Vorderasiatische Archäologie 

WP 0/0 150 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 

Nur eine einzige Wahlpflichtveranstaltung ist zu absolvieren, gewählt je 

nach Schwerpunkt der/des Studierenden. 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Hausarbeit 
bis zu 15 

Seiten 
1, 2, 3 oder 4 unbenotet 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 0% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 keine Studienleistung    

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 

Erfolgreicher Abschluss des Moduls 15 „Forschungsorientiertes 

Arbeiten“. 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 
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6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 

LV Nr. 1 0 LP 

LV Nr. 2 0 LP 

LV Nr. 3 0 LP 

LV Nr. 4 0 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 (LV Nr. 1, 2, 3 oder 4) 5 LP 

Summe LP  5 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jedes Semester 

Modulbeauftragte/r / FB Studiengangsleiter/in 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Research and Writing for Publication 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Research and Writing for Publication in Egyptology 

LV Nr. 2: Research and Writing for Publication in Ancient Near Eastern 

Studies 

LV Nr. 3: Research and Writing for Publication in Coptology 

LV Nr. 4: Research and Writing for Publication in Ancient Near Eastern 

Archaeology 

 

9 Sonstiges 

 Modul 16 gehört zur Praxismodul-Gruppe. Zur Gestaltung der Auswahl 

von Modulen aus der Praxismodul-Gruppe, siehe die Prüfungsordnung 

§ 8 Abs. 2 Sätze 11–15. 

Es sollen im Laufe des Semesters vier 15-minütige 

Betreuungsgespräche mit dem/der jeweiligen Schwerpunktbetreuer/in 

stattfinden. 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Kurzzeitpraktikum Berufsorientierung I 

Modulnummer M 17 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
1., 2. oder 3. FS 

Leistungspunkte (LP) 5 LP 

Workload (h) insgesamt 150 h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

In diesem Praxismodul transferieren die Studierenden im Studium erworbene Kenntnisse und 

Kompetenzen in ein fachaffines Berufsfeld der eigenen Wahl. Die Erfahrungen, die der/die Studierende 

im Laufe eines Praktikums von drei Wochen sammelt, werden in einem Praktikumsbericht kritisch 

reflektiert. 

Lehrinhalte  

Die Studierenden absolvieren ein für ihr Fach relevantes Praktikum von drei Wochen (vgl. Modul 18, ein 

zweites Praktikum von drei Wochen, und Modul 19, ein Praktikum von sechs Wochen), das auf einer 

archäologischen Ausgrabung, bei einem Museum oder in einer den Fächern thematisch nahestehenden 

Institution durchgeführt werden kann. Die gewonnenen Erfahrungen und Inhalte fassen sie in einem 

schriftlichen Bericht zusammen. 

Lernergebnisse  

Das Modul ermöglicht es den Studierenden, die im Studium erlernten Inhalte und Methoden in der 

Praxis anzuwenden. Sie gewinnen Einblick in eines der von ihnen angestrebten Berufsfelder. 

 

3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Praktikum  
M 17: 

Praktikum (3 Wochen) 
P 0/0 150 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 
keine 
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4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Bericht samt Zeugnis aus dem Praktikum 
bis zu 5 

Seiten 
1 unbenotet 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 0% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 keine Studienleistung    

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
keine 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) LV Nr. 1 0 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 (LV Nr. 1) 5 LP 

Summe LP  5 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jedes Semester 

Modulbeauftragte/r / FB Studiengangsleiter/in 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Short-term Practical Experience Career Orientation I 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Practical Experience (3 Weeks) 

 

9 Sonstiges 

 Modul 17 gehört zur Praxismodul-Gruppe. Zur Gestaltung der Auswahl 

von Modulen aus der Praxismodul-Gruppe, siehe die Prüfungsordnung 

§ 8 Abs. 2 Sätze 11–15. 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Kurzzeitpraktikum Berufsorientierung II 

Modulnummer M 18 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
2. oder 3. FS 

Leistungspunkte (LP) 5 LP 

Workload (h) insgesamt 150 h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

In diesem Praxismodul transferieren die Studierenden im Studium erworbene Kenntnisse und 

Kompetenzen in ein fachaffines Berufsfeld der eigenen Wahl. Die Erfahrungen, die der/die Studierende 

im Laufe eines Praktikums von drei Wochen sammelt, werden in einem Praktikumsbericht kritisch 

reflektiert. 

Dieses Praxismodul existiert neben dem Praxismodul M 17 um Studierenden die Möglichkeit zu geben, 

zwei Kurzzeitpraktika zu absolvieren, wenn sie dies wünschen (siehe die Prüfungsordnung § 8 Absatz 

2 Sätze 6–7). 

Lehrinhalte  

Die Studierenden absolvieren ein zweites für ihr Fach relevantes Praktikum von drei Wochen (vgl. Modul 

17, ein erstes Praktikum von drei Wochen), das auf einer archäologischen Ausgrabung, bei einem 

Museum oder in einer den Fächern thematisch nahestehenden Institution durchgeführt werden kann. 

Die gewonnenen Erfahrungen und Inhalte fassen sie in einem schriftlichen Bericht zusammen. 

Lernergebnisse  

Das Modul ermöglicht es den Studierenden, die im Studium erlernten Inhalte und Methoden in der 

Praxis anzuwenden. Sie gewinnen Einblick in ein weiteres der von ihnen angestrebten Berufsfelder. 

 

3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Praktikum  
M 18: 

Praktikum (3 Wochen) 
P 0/0 150 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 
keine 
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4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Bericht samt Zeugnis aus dem Praktikum 
bis zu 5 

Seiten 
1 unbenotet 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 0% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 keine Studienleistung    

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
keine (aber s. Feld 9 „Sonstiges“) 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) LV Nr. 1 0 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 (LV Nr. 1) 5 LP 

Summe LP  5 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jedes Semester 

Modulbeauftragte/r / FB Studiengangsleiter/in 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Short-term Practical Experience Career Orientation II 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Practical Experience (3 Weeks) 

 

9 Sonstiges 

 Modul 18 gehört zur Praxismodul-Gruppe und soll nur gewählt werden, 

nachdem Modul 17 schon in einem früheren Semester gewählt worden 

ist. Zur Gestaltung der Auswahl von Modulen aus der Praxismodul-

Gruppe, siehe die Prüfungsordnung § 8 Abs. 2 Sätze 11–15. 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Langzeitpraktikum Berufsorientierung 

Modulnummer M 19 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
1. oder 2. FS 

Leistungspunkte (LP) 10 LP 

Workload (h) insgesamt 300 h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

In diesem Praxismodul transferieren die Studierenden im Studium erworbene Kenntnisse und 

Kompetenzen in ein fachaffines Berufsfeld der eigenen Wahl. Die Erfahrungen, die der/die Studierende 

im Laufe eines Praktikums von sechs Wochen sammelt, werden in einem Praktikumsbericht kritisch 

reflektiert. 

Lehrinhalte  

Die Studierenden absolvieren ein für ihr Fach relevantes Praktikum von sechs Wochen (vgl. Module 17 

und 18, jeweils ein Praktikum von drei Wochen), das auf einer archäologischen Ausgrabung, bei einem 

Museum oder in einer den Fächern thematisch nahestehenden Institution durchgeführt werden kann. 

Die gewonnenen Erfahrungen und Inhalte fassen sie in einem schriftlichen Bericht zusammen. 

Lernergebnisse  

Das Modul ermöglicht es den Studierenden, die im Studium erlernten Inhalte und Methoden in der 

Praxis anzuwenden. Sie gewinnen Einblick in eines der von ihnen angestrebten Berufsfelder. 

 

3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Praktikum  
M 19: 

Praktikum (6 Wochen) 
P 0/0 300 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 
keine 
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4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Bericht samt Zeugnis aus dem Praktikum 
bis zu 5 

Seiten  
1 unbenotet 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 0% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 keine Studienleistung    

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
keine 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) LV Nr. 1 0 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 (LV Nr.1 ) 10 LP 

Summe LP  10 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jedes Semester 

Modulbeauftragte/r / FB Studiengangsleiter/in 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Long-term Practical Experience Career Orientation 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Practical Experience (6 Weeks) 

 

9 Sonstiges 

 Modul 19 gehört zur Praxismodul-Gruppe. Zur Gestaltung der Auswahl 

von Modulen aus der Praxismodul-Gruppe, siehe die Prüfungsordnung 

§ 8 Abs. 2 Sätze 11–15. 

 

  

1586



 

 

Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Ergänzende multidisziplinäre Studien 

Modulnummer M 20 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
1.–3. FS 

Leistungspunkte (LP) 25 LP 

Workload (h) insgesamt 750 h 

Dauer des Moduls 1 bis 4 Semester 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Das Modul befördert die Erweiterung des Spektrums an Methoden, Terminologien und Fachinhalten 

sowohl aus dem eigenen Fach als auch aus benachbarten Fächern und stärkt die Interdisziplinarität der 

Studierenden. Das Erreichen der Lernziele in den ausgewählten Lehrveranstaltungen wird zudem durch 

die jeweiligen Dozentinnen/Dozenten überprüft. Das Erreichen des Lernziels des Moduls wird durch 

die/den Programmverantwortliche/n des gewählten Schwerpunkts auf der Basis der MAP überprüft. In 

dem Essay, das als MAP geschrieben werden muss, soll die/der Studierende eine kritische Reflexion 

über die Lernerfahrungen, die sie/er im Modul gesammelt hat, anstellen. Zwar muss die/der 

Studierende alle ausgewählten Lehrveranstaltungen erwähnen und kurz charakterisieren (insofern als 

ihre Titel nicht ausreichend aussagekräftig sind), aber das Essay soll nicht eine bloße 

Zusammenfassung der Inhalte jener Lehrveranstaltungen sein. Vielmehr soll die/der Studierende 

zeigen, auf welche Art und Weise die Lernerfahrungen im Modul zu den gewünschten Lernergebnissen 

beigetragen haben (z. B. durch die Entwicklung individueller 

Forschungsinteressen/Forschungsschwerpunkte; die Bearbeitung neuer Fragestellungen mit den 

erlernten wissenschaftlichen Methoden in einem breiteren Zusammenhang; die kritische und 

interdisziplinäre Reflexion der eigenen Kenntnisse und Ideen; die Erkenntnis, dass Fragestellungen, 

Untersuchungsmethoden und Ergebnisse von unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Ansätzen 

abhängig sind; die Erlangung der Kenntnis von der paradigmatischen Prägung wissenschaftlicher Kon-

strukte und damit die Kompetenz, auch das eigene Vorgehen zu hinterfragen; s. unten, 

„Lernergebnisse“). 

Lehrinhalte 

Ergänzend zum Kernprogramm des Studiengangs müssen die Studierenden 22 LP aus diversen 

Angeboten, die ihrem gewählten Fach nicht unbedingt direkt angehören, erwerben. Die Quellen hierfür 

sind sowohl unregelmäßige Lehraufträge, die am Institut für Ägyptologie und Koptologie und am Institut 

für Altorientalistik und Vorderasiatische Archäologie vergeben werden, darunter Veranstaltungen im 

Rahmen des Erasmus-Austausches mit den Universitäten Amsterdam, Leiden und Leuven in den 

Fächern Altorientalistik und Vorderasiatische Archäologie und im Rahmen der jährlich im Institut für 

Ägyptologie und Koptologie stattfindenden „Pfingstschule“ zur Ägyptologie, als auch das breite 

Spektrum der affinen Fächer an der Westfälischen Wilhelms-Universität. An der WWU können die 

Studierenden einzelne Veranstaltungen aus dem Angebot des eigenen Studiengangs „Sprachen und 
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Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens“ sowie aus M.A.- bzw. B.A.-Studiengängen wie z. B. „Empirische 

und angewandte Sprachwissenschaft“ (M.A.), „Evangelische Theologie“ (M.Theol.), 

„Islamwissenschaft und Arabistik“ (B.A., M.A.), „Katholische Theologie“ (M.Theol.), „Klassische und 

Christliche Archäologie“ (B.A., M.A.), „Ur- und Frühgeschichte“ (M.A.) und anderen auswählen. Die 

Auswahl der Veranstaltungen wird mit Beratung durch die/den Programmverantwortliche/n des 

gewählten Schwerpunkts getroffen. 

Durch den Kontakt mit Dozentinnen und Dozenten anderer Fächer und anderer Universitäten (auch im 

Ausland) lernen die Studierenden neue kulturwissenschaftliche Aspekte innerhalb und außerhalb des 

gewählten Schwerpunkts kennen. Die Studierenden können die im Kernprogramm erlernten Methoden 

und Inhalte in Breite und Tiefe ausweiten und ihr Studium individuell strukturieren. Sie lernen, 

abweichende Terminologien und unterschiedliche Lehrmeinungen zu erfassen und zu werten. Sie 

erweitern ihre Kenntnisse antiker Kulturen über den gewählten Schwerpunkt hinaus. 

Lernergebnisse  

Das vorliegende Modul fördert insbesondere die Selbstständigkeit der Studierenden hinsichtlich der 

Entwicklung individueller Forschungsinteressen. Dabei erwerben sie die Fähigkeit, neue 

Fragestellungen mit den erlernten wissenschaftlichen Methoden auch in einem breiteren 

Zusammenhang zu bearbeiten. 

Die Studierenden sind in der Lage, verschiedene antike Kulturen vergleichend zu betrachten und ihre 

eigenen Forschungsschwerpunkte zu entwickeln. Dabei lernen sie, ihre eigenen Kenntnisse und Ideen 

in der Diskussion mit Fachvertretern und Studierenden aus benachbarten Fächern zu reflektieren und 

erkennen, dass Fragestellungen, Untersuchungsmethoden und Ergebnisse von unterschiedlichen 

wissenschaftstheoretischen Ansätzen abhängig sind. Sie erlangen somit Kenntnis von der 

paradigmatischen Prägung wissenschaftlicher Konstrukte und damit die Kompetenz, auch das eigene 

Vorgehen zu hinterfragen. Darüber hinaus lernen sie, über die Darstellung und Vermittlung des eigenen 

Wissens die Verbindung zwischen Forschung und Lehre zu ziehen. 

 

3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 variabel  1. Lehrveranstaltung WP variabel variabel 

2 variabel  2. Lehrveranstaltung WP variabel variabel 

3 variabel  3. Lehrveranstaltung WP variabel variabel 

4 variabel  4. Lehrveranstaltung WP variabel variabel 

5 variabel  5. Lehrveranstaltung WP variabel variabel 

6 variabel  6. Lehrveranstaltung WP variabel variabel 

7 variabel  7. Lehrveranstaltung WP variabel variabel 

8 variabel  8. Lehrveranstaltung WP variabel variabel 

9 variabel  9. Lehrveranstaltung WP variabel variabel 

10 variabel  10. Lehrveranstaltung WP variabel variabel 

11 variabel  11. Lehrveranstaltung WP variabel variabel 

12 variabel  12. Lehrveranstaltung WP variabel variabel 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 

Unter Voraussetzung einer Beratung durch die/den 

Programmverantwortliche/n des gewählten Schwerpunkts ist die Auswahl 

der Veranstaltungen in diesem Bereich frei. Sowohl die von den jeweiligen 

Lehrveranstaltungen verlangten Studienleistungen als auch die dadurch 

erworbene Zahl der Leistungspunkte sind variabel. 
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4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Essay (s. oben „Zielsetzung des Moduls“) 
10 bis max. 

15 Seiten 
 100% 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 variabel variabel 1  

2 variabel variabel 2  

3 variabel variabel 3  

4 variabel variabel 4  

5 variabel variabel 5  

6 variabel variabel 6  

7 variabel variabel 7  

8 variabel variabel 8  

9 variabel variabel 9  

10 variabel variabel 10  

11 variabel variabel 11  

12 variabel variabel 12  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
keine 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 

LV Nr. 1 SWS/2 LP (variabel) 

LV Nr. 2 SWS/2 LP (variabel) 

LV Nr. 3 SWS/2 LP (variabel) 

LV Nr. 4 SWS/2 LP (variabel) 

LV Nr. 5 SWS/2 LP (variabel) 

LV Nr. 6 SWS/2 LP (variabel) 

LV Nr. 7 SWS/2 LP (variabel) 

LV Nr. 8 SWS/2 LP (variabel) 

LV Nr. 9 SWS/2 LP (variabel) 

LV Nr. 10 SWS/2 LP (variabel) 

LV Nr. 11 SWS/2 LP (variabel) 

LV Nr. 12 SWS/2 LP (variabel) 

Prüfungsleistung/en PL Nr. 1 3 LP 

Studienleistung/en SL Nr. 1 (LV Nr. 1) x LP (variabel) 

1589



 

 

SL Nr. 2 (LV Nr. 2) x LP (variabel) 

SL Nr. 3 (LV Nr. 3) x LP (variabel) 

SL Nr. 4 (LV Nr. 4) x LP (variabel) 

SL Nr. 5 (LV Nr. 5) x LP (variabel) 

SL Nr. 6 (LV Nr. 6) x LP (variabel) 

SL Nr. 7 (LV Nr. 7) x LP (variabel) 

SL Nr. 8 (LV Nr. 8) x LP (variabel) 

SL Nr. 9 (LV Nr. 9) x LP (variabel) 

SL Nr. 10 (LV Nr. 10) x LP (variabel) 

SL Nr. 11 (LV Nr. 11) x LP (variabel) 

SL Nr. 12 (LV Nr.12 ) x LP (variabel) 

Summe LP  25 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jedes Semester 

Modulbeauftragte/r / FB Studiengangsleiter/in 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Complementary Multidisciplinary Studies 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Course 1 

LV Nr. 2: Course 2 

LV Nr. 3: Course 3 

LV Nr. 4: Course 4 

LV Nr. 5: Course 5 

LV Nr. 6: Course 6 

LV Nr. 7: Course 7 

LV Nr. 8: Course 8 

LV Nr. 9: Course 9 

LV Nr. 10: Course 10 

LV Nr. 11: Course 11 

LV Nr. 12: Course 12 

 

9 Sonstiges 

 Ein/e Student/in darf mehr als 25 LP in diesem Modul sammeln, aber 

nichtsdestotrotz werden nur 25 LP aus Modul 20 zur notwendigen 

Gesamtsumme von 120 LP für den MA-Abschluss gezählt werden. Siehe 

die Prüfungsordnung § 8 Abs. 2 Sätze 6–10. 
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Studiengang Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens 

Modul Masterarbeit 

Modulnummer M 21 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
4. FS 

Leistungspunkte (LP) 30 LP 

Workload (h) insgesamt 900 h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

In diesem abschließenden Modul des Studiengangs steht den Studierenden das gesamte Spektrum des 

erworbenen Wissens und der erlernten Methoden zur Verfügung, um innerhalb einer vorgegebenen Zeit 

eine spezifische Fragestellung aus dem gewählten Schwerpunkt (Ägyptologie, Altorientalistik, 

Koptologie oder Vorderasiatische Archäologie) nach hohen wissenschaftlichen Standards 

selbstständig zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. Die Masterarbeit soll die 

Befähigung zum forschenden Arbeiten, welche die Grundlage für jede weiterführende Tätigkeit in der 

Wissenschaft darstellt, demonstrieren. 

Lehrinhalte  

Das Modul umfasst die Abfassung der Masterarbeit. Die Studierenden bearbeiten in Kontakt mit 

dem/der Betreuer/in ihres gewählten Schwerpunkts ein klar definiertes wissenschaftliches Thema. Es 

wird dringend empfohlen, dass regelmäßige Beratungsgespräche in Anspruch genommen werden (z. B. 

viermal während der Bearbeitungszeit). 

Lernergebnisse  

Im Zentrum steht die wissenschaftliche Reflexion. Die Studierenden arbeiten weitgehend selbstständig. 

Sie können ein gestelltes Thema sinnvoll gewichten und begrenzen und zeigen, dass sie die 

spezifischen Vorgehensweisen und Standards ihres Faches beherrschen. Sie beziehen aktuelle 

fachliche Diskussionen ein und können die Ergebnisse ihrer eigenen Forschung schriftlich darlegen. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1   Anfertigen der Masterarbeit P 0/0 900 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 
keine 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Masterarbeit 

6 Monate, 

maximal 

80 Seiten 

1 100% 

Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote 40% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 keine Studienleistung    

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 

Erfolgreicher Abschluss der zwei Pflichtmodule M 1 („Schnittstelle 

Philologie-Geschichte-Archäologie“, 10 LP) und M 14 („Betreutes 

Selbststudium“, 10 LP) sowie der drei schwerpunktbedingten 

Wahlpflichtmodule jeweils aus den drei Wahlbereichen 

Schwerpunktmodul-Gruppe A (15 LP), Schwerpunktmodul-Gruppe B 

(10 LP) und Schwerpunktmodul-Gruppe C (10 LP) und zusätzlich 

mindestens 25 LP aus den Modulen M 15–20. Siehe die Prüfungs-

ordnung § 11 Absatz 3. 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Es besteht keine Anwesenheitspflicht. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) LV Nr. 1 0 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 (LV Nr. 1) 30 LP 

Summe LP  30 LP 
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7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung jedes Semester 

Modulbeauftragte/r / FB Studiengangsleiter/in 09 Philologie 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
keine 

Modultitel englisch Master’s Thesis 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus Feld 

3 

LV Nr. 1: Preparation of the Master’s Thesis 

 

9 Sonstiges 

 – 
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Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 

Social Anthropology/Sozialanthropologie 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität 

vom 20.06.2022 

 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-

Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 

16.09.2014 (GV. NRW. 2014, S. 547), zuletzt geändert aufgrund Artikel 1 des Gesetzes zur wei-

teren Änderung des Hochschulgesetzes und des Kunsthochschulgesetzes vom 25.11.2021 

(GV. NRW. S. 1210a), hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 

 

 

Inhaltsverzeichnis: 

§ 1 Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

§ 2 Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung 

§ 3 Mastergrad 

§ 4 Zugang zum Studium 

§ 5 Zuständigkeit 

§ 6 Zulassung zur Masterprüfung 

§ 7 Regelstudienzeit und Studienumfang, Gliederung des Studiums 

§ 8 Studieninhalte 

§ 9 Lehrveranstaltungsarten 

§ 10 Strukturierung des Studiums und der Prüfung 

§ 11 Prüfungsleistungen, Anmeldung 

§ 12 Die Masterarbeit 

§ 13 Annahme und Bewertung der Masterarbeit 

§ 14 Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

§ 15 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 16 Nachteilsausgleich  

§ 17 Bestehen der Masterprüfung, Wiederholung 

§ 18 Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote 

§ 19 Masterzeugnis und Masterurkunde 

§ 20 Diploma Supplement 

§ 21 Einsicht in die Studienakten 

§ 22 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 23 Ungültigkeit von Einzelleistungen 

§ 24 Aberkennung des Mastergrades 

§ 25 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Anhang: Modulbeschreibungen  
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§ 1 

Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

Diese Masterprüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Social Anthropology/Sozialanth-

ropologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität. 

 

§ 2 

Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung 

(1) 1Die Studierenden erwerben, aufbauend auf ein abgeschlossenes grundständiges Studium, 

vertiefte wissenschaftliche Grundlagen, sowie – unter Berücksichtigung der Anforderungen der 

Berufswelt – Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden auf dem Gebiet Sozial- und Kulturanthropo-

logie (Ethnologie), sodass sie zur selbständigen und verantwortlichen Beurteilung komplexer 

wissenschaftlicher Problemstellungen und zur wissenschaftlichen Anwendung der gefundenen 

Lösungen befähigt werden. 

2Dabei werden sozialanthropologische Problemstellungen und Theorien in Hinblick auf ihre An-

wendbarkeit in Forschungssituationen unterrichtet. 3Das Studium soll dem Studierenden ermög-

lichen, sich in der Interaktion mit kultureller und gesellschaftlicher Differenz zu orientieren, 

diese Differenzen forschend, verstehend und ethisch verantwortlich zu erfassen und die Resul-

tate der Forschung in publizierbare Formen zu bringen. 4Dabei bildet der Vergleich von Gesell-

schaften den grundlegenden methodischen Zugang. 5Das Ziel ist die Fähigkeit, wissenschaftli-

che Ergebnisse erzielen und diese vermitteln zu können, sowohl im Bereich der Geistes- und 

Kulturwissenschaft selbst wie auch in der breiteren Öffentlichkeit. 6Der Studierende soll nicht 

nur für sich selbst interkulturelle Kompetenz erlernen und sich für das kulturell Fremde sensibi-

lisieren, sondern diese Erkenntnisse gesellschaftsrelevant vermitteln können. 

7Das Studium unterstützt betreuend eine empirische, selbstorganisierte Forschung, die inner-

halb oder außerhalb Deutschlands/des Studienortes durchgeführt werden und als Grundlage 

der Masterarbeit dienen kann. 

(2) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die Studierenden die für die Anwendung 

in der Berufspraxis, insbesondere auch im Bereich von Forschung und Lehre, erforderlichen 

Kenntnisse erworben haben. 

 

§ 3 

Mastergrad 

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird der akademische Grad eines „Master of Arts“ 

(M.A.) verliehen. 
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§ 4 

Zugang zum Studium 

Der Zugang zum Studium richtet sich nach der „Zugangs- und Zulassungsordnung für den Mas-

terstudiengang Social Anthropology/Sozialanthropologie an der Westfälischen Wilhelms-Uni-

versität“ in der jeweils aktuellen Fassung. 

 

§ 5 

Zuständigkeit 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen im Masterstudiengang Social Anthropology/Sozialanth-

ropologie ist die Studiendekanin/der Studiendekan/das Dekanat des Fachbereichs Ge-

schichte/Philosophie (Fachbereich 08) zuständig. 2Die Zuständigkeit beinhaltet auch die Ent-

scheidung über Widersprüche. 

(2) Die Studiendekanin/Der Studiendekan/Das Dekanat kann Mitglieder des Fachbereichs mit 

der Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Prüfungsorganisation beauftragen. 

(3) Die Geschäftsstelle für die Studiendekanin/den Studiendekan/das Dekanat ist das Prüfungs-

amt. 

 

§ 6 

Zulassung zur Masterprüfung 

(1) 1Die Zulassung zur Masterprüfung erfolgt mit der Einschreibung in den Masterstudiengang 

Social Anthropology/Sozialanthropologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität. 2Sie steht 

unter dem Vorbehalt, dass die Einschreibung aufrecht erhalten bleibt. 

(2) Soweit die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen davon abhängig ist, dass die Be-

werberin/der Bewerber über bestimmte Kenntnisse, die für das Studium des Faches erforderlich 

sind, verfügt, ist dies in den dieser Ordnung als Anhang beigefügten Modulbeschreibungen ge-

regelt. 

 

§ 7 

Regelstudienzeit und Studienumfang, 

Gliederung des Studiums 

(1) 1Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Studiums beträgt zwei Studienjahre. 2Ein Studi-

enjahr besteht aus zwei Semestern. 

(2) 1Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 120 Leistungspunkte zu erwerben. 
2Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung der/des Studierenden. 
3Sie umfassen sowohl den unmittelbaren Unterricht als auch die Zeit für die Vor- und Nachberei-

tung des Lehrstoffes (Präsenz- und Selbststudium), den Prüfungsaufwand und die Prüfungsvor-

bereitungen einschließlich Abschluss- und Studienarbeiten sowie gegebenenfalls Praktika. 4Für 

den Erwerb eines Leistungspunkts wird insoweit ein Arbeitsaufwand von 30 Stunden zugrunde 

gelegt. 5Der Arbeitsaufwand für ein Studienjahr beträgt 1800 Stunden. 6Das Gesamtvolumen des 
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Studiums entspricht einem Arbeitsaufwand 3600 Stunden. 7Ein Leistungspunkt entspricht ei-

nem Credit-Point nach dem ECTS (European Credit Transfer System). 

 

§ 8 

Studieninhalte 

(1) Der Masterstudiengang Social Anthropology/Sozialanthropologie umfasst das Studium fol-

gender Pflichtmodule nach näherer Bestimmung durch die als Anhang beigefügten Modulbe-

schreibungen: 

- Säule 1 „Theoretische Perspektiven und Forschungsfelder“: Modul 1 – Kulturelle 

Grundlagen des Sozialen; Modul 4 – Transkulturelle Begegnungen  

- Säule 2 „Projektentwicklung“: Modul 2 – Forschungsmethoden I; Modul 5 – For-

schungsmethoden II: Projektplanung 

- Säule 3 „ Regionale & Thematische Vertiefung “: Modul 3 – Regionale Vertiefung; 

Modul 6 – Sozialanthropologische Theorien und Ethnographische Repräsentatio-

nen 

- Modul 7: Forschung/Praxis 

- Modul 8: Examenskolloquium 

- Modul 9: Master-Arbeit 

(2) 1Der erfolgreiche Abschluss des Masterstudiums setzt im Rahmen des Studiums von Modulen 

den Erwerb von 120 Leistungspunkten voraus.2 Hiervon entfallen 24 Leistungspunkte auf die 

Masterarbeit. 

 

§ 9 

Lehrveranstaltungsarten 

Als Lehrveranstaltungen werden angeboten: 

o Vorlesungen 

o Seminare mit Vorlesungselementen, in denen die Lehrenden ihr Wissen in kompakter 

Form vermitteln und die Studierenden durch Referate und Hausarbeiten ihre Fähigkeiten 

erweitern können. Die Verteilung der Vorlesungs- und Seminaranteile richtet sich nach 

Themen und Studierendenzahlen; möglich sind auch e-Learning Einheiten. 

o Seminare, in denen die Studierenden Referate halten. 

o Übungen für die praktische Einübung von Forschungsmethoden 

o Kolloquien 
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§ 10 

Strukturierung des Studiums und der Prüfung 

(1) 1Das Studium ist modular aufgebaut. 2Module sind thematisch, inhaltlich und zeitlich defi-

nierte Studieneinheiten, die zu auf das jeweilige Studienziel bezogenen Teilqualifikationen füh-

ren, welche in einem Lernziel festgelegt sind. 3Module können sich aus Veranstaltungen ver-

schiedener Lehr- und Lernformen zusammensetzen. 4Module setzen sich aus Veranstaltungen in 

der Regel eines oder mehrerer Semester - auch verschiedener Fächer - zusammen. 5Nach Maß-

gabe der Modulbeschreibungen können hinsichtlich der innerhalb eines Moduls zu absolvieren-

den Veranstaltungen Wahlmöglichkeiten bestehen. 

(2) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgelegt. 2Sie setzt sich aus den Prüfungsleistun-

gen im Rahmen der Module sowie der Masterarbeit zusammen. 

(3) Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt das Erbringen der dem Modul zugeordneten 

Studienleistungen und das Bestehen der dem Modul zugeordneten Prüfungsleistungen voraus. 

(4) Die Zulassung zu einem Modul kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von bestimm-

ten Voraussetzungen, insbesondere von der erfolgreichen Teilnahme an einem anderen Modul 

oder an mehreren anderen Modulen abhängig sein. 

(5) Die Zulassung zu einer Lehrveranstaltung kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von 

der vorherigen Teilnahme an einer anderen Lehrveranstaltung desselben Moduls oder dem Be-

stehen einer Prüfungsleistung desselben Moduls abhängig sein. 

(6) Die Modulbeschreibungen legen für jedes Modul fest, in welchem zeitlichen Turnus es ange-

boten wird. 

 

§ 11 

Prüfungsleistungen, Anmeldung 

(1) Die Modulbeschreibungen regeln die Anforderungen an die Teilnahme bezüglich der einzel-

nen Lehrveranstaltungen. 

(2) 1Innerhalb jedes Moduls ist mindestens eine Studienleistung zu erbringen. 2Dies können ins-

besondere sein: Klausuren, Referate, Hausarbeiten, (praktische) Übungen. 3Studienleistungen 

sollen in der durch die fachlichen Anforderungen gebotenen Sprache erbracht werden. 4Diese 

wird von der Veranstalterin/dem Veranstalter zu Beginn der Veranstaltung, innerhalb derer die 

Studienleistung zu erbringen ist, bekannt gemacht. 

(3) Die Modulbeschreibungen definieren die innere Struktur der Module und legen für jede Lehr-

veranstaltung die Anzahl der in ihr zu erreichenden Leistungspunkte fest, die jeweils einem Ar-

beitsaufwand von 30 Stunden je Punkt entsprechen. 

(4) 1Die Modulbeschreibungen legen fest, welche Studienleistungen des jeweiligen Moduls Be-

standteil der Masterprüfung sind (Prüfungsleistungen). 2Prüfungsleistungen können auf ein-

zelne Lehrveranstaltungen oder mehrere Lehrveranstaltungen eines Moduls oder auf ein ganzes 

Modul bezogen sein. 
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(5) 1Die Teilnahme an jeder Prüfungsleistung und nicht prüfungsrelevanten Studienleistung setzt 

die vorherige Anmeldung auf elektronischem Wege voraus. 2Die Fristen für die Anmeldung wer-

den zentral durch Aushang oder auf elektronischem Wege bekannt gemacht. 3Erfolgte Anmel-

dungen können innerhalb der bekanntgemachten Frist ohne Angabe von Gründen zurückgenom-

men werden. 4Die Fristen für die Anmeldung zu Modulabschlussprüfungen werden durch Aus-

hang bekannt gemacht. 

 

§ 12 

Die Masterarbeit 

(1) 1Die Masterarbeit soll zeigen, dass die/der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vor-

gegebenen Zeit ein Problem aus dem Bereich Sozialanthropologie/Ethnologie nach wissen-

schaftlichen Methoden selbständig zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. 
2Sie kann in allein schriftlicher Form mit einem Umfang von 60-70 Seiten eingereicht werden, sie 

kann aber auch aus einem 20-25 minütigen ethnologischen Film und einem dazugehörigen 25-

30 seitigen Essay bestehen. 

(2) 1Die Masterarbeit wird von einer/einem gemäß § 14 bestellten Prüferin/Prüfer ausgegeben 

und betreut. 2Für die Wahl der Themenstellerin/des Themenstellers sowie für die Themenstel-

lung hat die Kandidatin/der Kandidat ein Vorschlagsrecht. 

(3) 1Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt auf Antrag der/des Studierenden im Auf-

trag der Studiendekanin/des Studiendekans/des Dekanats durch das Prüfungsamt. 2Sie setzt 

voraus, dass die/der Studierende zuvor 90 Leistungspunkte erreicht und die Module 1-7 abge-

schlossen hat. 3Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

(4) 1Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit im Sinne von Absatz 1 beträgt 5 Monate. 2Thema, 

Aufgabenstellung und Umfang der Arbeit sind so zu begrenzen, dass die Bearbeitungszeit ein-

gehalten werden kann. 3Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb einer Woche nach Beginn 

der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

(5) 1Auf begründeten Antrag der Kandidatin/des Kandidaten kann die Bearbeitungsfrist für die 

Masterarbeit in Ausnahmefällen einmalig um höchstens vier Wochen verlängert werden. 2Liegen 

schwerwiegende Gründe vor, die eine Bearbeitung der Masterarbeit erheblich erschweren oder 

unmöglich machen, kann die Bearbeitungsfrist auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten ent-

sprechend verlängert werden. 3Schwerwiegende Gründe in diesem Sinne können insbesondere 

eine schwerwiegende Erkrankung der Kandidatin/des Kandidaten oder unabänderliche techni-

sche Gründe sein. 4Ferner kommen als schwerwiegende Gründe in Betracht die Notwendigkeit 

der Betreuung eigener Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren oder die Notwendigkeit der 

Pflege oder Versorgung der Ehegattin/des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin/des 

eingetragenen Lebenspartners oder einer/eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades 

Verschwägerten, wenn diese/dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist. 5Über die Verlänge-

rung gem. S. 1 und S. 2 entscheidet die Studiendekanin/der Studiendekan/das Dekanat. 6Statt 

eine Verlängerung der Bearbeitungsfrist zu gewähren, kann die Studiendekanin/der Studiende-

kan/das Dekanat in den Fällen des S. 2 auch ein neues Thema für die Masterarbeit vergeben, 
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wenn die Kandidatin/der Kandidat die Masterarbeit insgesamt länger als ein Jahr nicht bearbei-

ten konnte. 7In diesem Fall gilt die Vergabe eines neuen Themas nicht als Wiederholung im Sinne 

von § 17 Abs. 3. 

(6) 1Mit Genehmigung der Studiendekanin/des Studiendekans/des Dekanats kann die Master-

arbeit in einer anderen Sprache als Englisch abgefasst werden. 2Die Arbeit muss ein Titelblatt, 

eine Inhaltsübersicht und ein Quellen- und Literaturverzeichnis enthalten. 3Die Stellen der Ar-

beit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, müssen in jedem 

Fall unter Angabe der Quellen der Entlehnung kenntlich gemacht werden. 4Die Kandidatin/Der 

Kandidat fügt der Arbeit eine schriftliche Versicherung hinzu, dass sie/er die Arbeit selbständig 

verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate 

kenntlich gemacht hat; die Versicherung ist auch für Tabellen, Skizzen, Zeichnungen, bildliche 

Darstellungen usw. abzugeben. 5Zudem fügt die Kandidatin/der Kandidat eine schriftliche Erklä-

rung über ihr/sein Einverständnis mit einer zum Zwecke der Plagiatskontrolle vorzunehmenden 

Speicherung der Arbeit in einer Datenbank sowie ihrem Abgleich mit anderen Texten und Arbei-

ten zwecks Auffindung von Übereinstimmungen hinzu. 

 

§ 13 

Annahme und Bewertung der Masterarbeit 

(1) 1Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt in zweifacher Ausfertigung (maschinen-

schriftlich, gebunden und paginiert) sowie zweifach in elektronischer Form einzureichen; der Ab-

gabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 2Besteht die Masterarbeit gemäß § 12 Abs. 1 aus ei-

nem schriftlichen und einem audiovisuellen Teil, so ist der Film zweifach in elektronischer Form 

fristgerecht beim Prüfungsamt einzureichen; für das Essay gilt Satz 1. 3Wird die Masterarbeit 

nicht fristgemäß oder nicht ordnungsgemäß vorgelegt, gilt sie gemäß § 22 Abs. 1 als mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) bewertet. 

(2) 1Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen/Prüfern zu begutachten und zu bewerten. 2Eine der 

Prüferinnen/der Prüfer soll diejenige/derjenige sein, die/der das Thema gestellt hat. 3Die zweite 

Prüferin/Der zweite Prüfer wird von der Studiendekanin/dem Studiendekan/dem Dekanat be-

stimmt; die Kandidatin/der Kandidat hat ein Vorschlagsrecht. 4Die einzelne Bewertung ist ent-

sprechend § 18 Abs. 1 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. 5Die Note für die Arbeit wird 

aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen entsprechend § 18 Abs. 4 Satz 3 und 4 

gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. 6Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder 

lautet eine Bewertung „nicht ausreichend“, die andere aber „ausreichend“ oder besser, wird von 

der Studiendekanin/dem Studiendekan eine dritte Prüferin/ein dritter Prüfer zur Bewertung der 

Masterarbeit bestimmt. 7In diesem Fall wird die Note der Arbeit aus dem arithmetischen Mittel 

der drei Noten gebildet. 8Die Arbeit kann jedoch nur dann als „ausreichend“ oder besser bewer-

tet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ oder besser sind. 

(3) Das Bewertungsverfahren für die Masterarbeit soll acht Wochen, im Fall einer nötig geworde-

nen Drittbegutachtung zwölf Wochen, nicht überschreiten. 
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§ 14 

Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

(1) 1Die Studiendekanin/der Studiendekan/das Dekanat bestellt für die Prüfungsleistungen und 

die Masterarbeit die Prüferinnen/Prüfer sowie, soweit es um mündliche Prüfungen geht, die Bei-

sitzerinnen/Beisitzer. 2Sie/Er kann die Bestellung auf das zuständige Prüfungsamt oder auf 

eine/n Fachvertreter/in delegieren. 3Die Bestellung der Beisitzerinnen/Beisitzer kann zudem auf 

die jeweils zuständigen Prüferinnen/Prüfer delegiert bzw. subdelegiert werden. 

(2) 1Prüferin/Prüfer kann jede gemäß § 65 Abs. 1 HG prüfungsberechtigte Person sein, die, so-

weit nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fach, auf das sich die Prüfungs-

leistung bzw. die Masterarbeit bezieht, regelmäßig einschlägige Lehrveranstaltungen abhält. 
2Über Ausnahmen entscheidet die Studiendekanin/der Studiendekan/das Dekanat. 

(3) Zur Beisitzerin/zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer eine einschlägige Diplom- oder 

Masterprüfung oder eine gleich- oder höherwertige Prüfung abgelegt hat. 

(4) Die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhän-

gig. 

(5) 1Mündliche Prüfungen werden vor einer Prüferin/einem Prüfer in Gegenwart einer Beisitze-

rin/eines Beisitzers abgelegt. 2Vor der Festsetzung der Note hat die Prüferin/der Prüfer die Bei-

sitzerin/den Beisitzer zu hören. 3Die wesentlichen Gegenstände und die Note der Prüfung sind 

in einem Protokoll festzuhalten, das von der Prüferin/dem Prüfer und der Beisitzerin/dem Bei-

sitzer zu unterzeichnen ist. 

(6) Schriftliche Prüfungsleistungen werden von einer Prüferin/einem Prüfer bewertet. 

(7) 1Schriftliche und mündliche Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines dritten Versuchs ge-

mäß § 17 Abs. 2 abgelegt werden, sind von zwei Prüferinnen/Prüfern zu bewerten. 2Die Note 

errechnet sich in diesem Fall als arithmetisches Mittel der beiden Bewertungen. 3§ 18 Abs. 4 

Sätze 3 und 4 finden entsprechende Anwendung. 

(8) 1Studierende des gleichen Studiengangs können an mündlichen Prüfungen als Zuhörerin-

nen/Zuhörer teilnehmen, sofern nicht eine Kandidatin/ein Kandidat widerspricht. 2Die Teil-

nahme erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die 

Kandidatin/den Kandidaten. 

(9) Für die Bewertung der Masterarbeit gilt § 13. 

 

§ 15 

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die in dem gleichen Studiengang an anderen Hochschulen 

im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind, werden auf Antrag anerkannt, es 

sei denn, dass hinsichtlich der zu erwerbenden Kompetenzen wesentliche Unterschiede festge-

stellt werden; eine Prüfung der Gleichwertigkeit findet nicht statt. 2Dasselbe gilt für Studien- und 

Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen der Westfälischen Wilhelms-Universität oder 

anderer Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind. 

1601



(2) 1Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 kann und auf Antrag der/des Studieren-

den muss in ein Fachsemester eingestuft werden, dessen Zahl sich aus dem Umfang der durch 

die Anerkennung erworbenen Leistungspunkte im Verhältnis zu dem Gesamtumfang der im je-

weiligen Studiengang insgesamt erwerbbaren Leistungspunkten ergibt. 2Ist die Nachkommas-

telle kleiner als fünf, wird auf ganze Semester abgerundet, ansonsten wird aufgerundet. 

(3) Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten Fern-

studien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund entwickelten 

Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien, in Studien-

gängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen oder in einem 

weiterbildenden Studium gemäß § 62 HG erbracht worden sind, gelten die Absätze 1 und 2 ent-

sprechend. 

(4) 1Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, 

ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen, wie sie für die erbrachte Leistung vo-

rausgesetzt worden sind, mit jenen, die für die Leistung gelten, auf die anerkannt werden soll. 
2Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewer-

tung vorzunehmen. 3Für Studien- und Prüfungsleistungen, die an ausländischen Hochschulen 

erbracht worden sind, sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkon-

ferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. 4Im Übrigen kann bei Zweifeln an der 

Vergleichbarkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

(5) 1Studierenden, die aufgrund einer Einstufungsprüfung berechtigt sind, das Studium in einem 

höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten auf die Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt. 2Die Feststel-

lungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für die Studiendekanin/den Studiendekan 

bindend. 

(6) Auf Antrag können auf andere Weise als durch ein Studium erworbene Kenntnisse und Qua-

lifikationen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen zu einem Umfang von bis zu der Hälfte der 

zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt werden, sofern diese den Studien- 

bzw. Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

(7) 1Werden Leistungen auf Prüfungsleistungen anerkannt, sind ggfs. die Noten – soweit die No-

tensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzube-

ziehen. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. 
3Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 4Führt die Anerkennung von Leistungen, die 

unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind, dazu, dass eine Modulnote nicht 

gebildet werden kann, so wird dieses Modul nicht in die Berechnung der Gesamtnote mit einbe-

zogen.  

(8) 1Die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen sind von den Studierenden einzureichen. 
2Die Unterlagen müssen Aussagen zu den Kenntnissen und Qualifikationen enthalten, die je-

weils anerkannt werden sollen. 3Bei einer Anerkennung von Leistungen aus Studiengängen sind 

in der Regel die entsprechende Prüfungsordnung samt Modulbeschreibungen sowie das indivi-

duelle Transcript of Records oder ein vergleichbares Dokument vorzulegen. 
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(9) 1Zuständig für Anerkennungs- und Einstufungsentscheidungen ist die Studiendekanin/der 

Studiendekan. 2Vor Feststellungen über die Vergleichbarkeit bzw. das Vorliegen wesentlicher 

Unterschiede sind die zuständigen Fachvertreterinnen/Fachvertreter zu hören. 

(10) 1Die Entscheidung über Anerkennungen ist der/dem Studierenden spätestens vier Wochen 

nach Stellung des Antrags und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen mitzuteilen. 2Im Falle 

einer Ablehnung erhält die/der Studierende einen begründeten Bescheid. 

 

§ 16 

Nachteilsausgleich 

(1) 1Macht ein Studierender/eine Studierende glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer chroni-

schen Krankheit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Studien- oder Prüfungsleistun-

gen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Weise abzulegen, muss die Studiendekanin/der 

Studiendekan/das Dekanat auf Antrag der/des Studierenden unter Berücksichtigung des Grund-

satzes der Chancengleichheit bedarfsgerechte Abweichungen hinsichtlich deren Form und Dauer 

sowie der Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen gestatten. 2Dasselbe gilt für den Fall, 

dass diese Prüfungsordnung bestimmte Teilnahmevoraussetzungen für Module oder darin zu er-

bringende Studien-/Prüfungsleistungen vorsieht. 

(2) 1Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist auf Wunsch der/des Studierenden die/der Behinder-

tenbeauftragte des Fachbereichs zu beteiligen. 2Sollte in einem Fachbereich keine Konsultierung 

der/des Behindertenbeauftragten möglich sein, so ist die/der Behindertenbeauftragte der Uni-

versität anzusprechen. 

(3) 1Der Nachteilsausgleich gemäß Absatz 1 wird einzelfallbezogen gewährt; zur Glaubhaftma-

chung einer chronischen Krankheit oder Behinderung kann die Vorlage geeigneter Nachweise 

verlangt werden. 2Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, falls vorhanden, Behinder-

tenausweise. 

(4) Der Nachteilsausgleich gemäß Absatz 1 soll sich, soweit nicht mit einer Änderung des Krank-

heits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums abzuleistenden 

Studien- und Prüfungsleistungen erstrecken. 

(5) Soweit eine Studentin auf Grund der mutterschutzrechtlichen Bestimmungen nicht in der 

Lage ist, Studien- oder Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Weise abzu-

legen, gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

 

§ 17 

Bestehen der Masterprüfung, 

Wiederholung 

(1) 1Die Masterprüfung hat bestanden, wer nach Maßgabe von § 8, § 11 sowie der Modulbe-

schreibungen alle Module sowie die Masterarbeit mindestens mit der Note ausreichend (4,0) 

(§ 18 Abs. 1) bestanden hat. 2Zugleich müssen 120 Leistungspunkte erworben worden sein. 

(2) 1Für das Bestehen jeder Prüfungsleistung eines Moduls stehen den Studierenden drei Versu-

che zur Verfügung. 2Wiederholungen zum Zweck der Notenverbesserung sind ausgeschlossen. 
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3Ist eine Prüfungsleistung eines Moduls nach Ausschöpfung der für sie zur Verfügung stehenden 

Anzahl von Versuchen nicht bestanden, ist das Modul insgesamt endgültig nicht bestanden. 

(3) 1Die Masterarbeit kann im Fall des Nichtbestehens einmal wiederholt werden. 2Dabei ist ein 

neues Thema zu stellen. 3Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 4Eine Rückgabe des The-

mas in der in § 12 Abs. 4 Satz 3 genannten Frist ist jedoch nur möglich, wenn die Kandidatin/der 

Kandidat bei ihrer/seiner ersten Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht 

hat. 

(4) Ist ein Pflichtmodul oder die Masterarbeit endgültig nicht bestanden oder hat die/der Studie-

rende ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden und keine Möglichkeit mehr, an seiner 

Stelle ein anderes Modul erfolgreich zu absolvieren, ist die Masterprüfung insgesamt endgültig 

nicht bestanden. 

(5) 1Hat eine Studierende/ein Studierender die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, wird 

ihr/ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exmatrikulations-

bescheinigung ein Zeugnis ausgestellt, das die erbrachten Leistungen und ggfs. die Noten ent-

hält. 2Das Zeugnis wird von der Dekanin/dem Dekan des Fachbereichs Geschichte/Philosophie 

unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. 

 

§ 18 

Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und 

Ermittlung der Gesamtnote 

(1) 1Alle Prüfungsleistungen sind zu bewerten. 2Dabei sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderun-

gen liegt; 

3 = befriedigend = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 

3Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Bewer-

tung Zwischenwerte gebildet werden. 4Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlos-

sen. 5Für nicht prüfungsrelevante Studienleistungen können die Modulbeschreibungen eine Be-

notung vorsehen. 

(2) Die Bewertung von mündlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden und dem zuständi-

gen Prüfungsamt spätestens eine Woche, die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen 

spätestens acht Wochen nach Erbringung der Leistung mitzuteilen. 

(3) 1Die Bewertung von Prüfungsleistungen und der Masterarbeit wird den Studierenden auf 

elektronischem Wege oder durch einen schriftlichen Bescheid bekannt gegeben. 2Der Zeitpunkt 

der Bekanntgabe ist zu dokumentieren. 3Die Bekanntgabe auf elektronischem Wege erfolgt in-
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nerhalb des von der Westfälischen Wilhelms-Universität bereitgestellten elektronischen Prü-

fungsverwaltungssystems. 4Sofern ein schriftlicher Bescheid über Prüfungsleistungen im Rah-

men von Modulen ergeht, geschieht dies durch öffentliche Bekanntgabe einer Liste auf den dafür 

vorgesehenen Aushangflächen derjenigen wissenschaftlichen Einrichtung, der die Aufgaben-

stellerin/der Aufgabensteller der Prüfungsleistung angehört. 5Die Liste bezeichnet die Studieren-

den, die an der jeweiligen Prüfungsleistung teilgenommen haben, durch Angabe der Matrikel-

nummer und enthält eine Rechtsbehelfsbelehrung. 6Studierenden, die eine Prüfungsleistung 

auch im letzten Versuch nicht bestanden haben, wird die Bewertung individuell durch schriftli-

chen Bescheid zugestellt; der Bescheid enthält eine Rechtsbehelfsbelehrung. 

(4) 1Für jedes Modul wird aus den Noten der ihm zugeordneten Prüfungsleistungen eine Note 

gebildet. 2Sind einem Modul mehrere Prüfungsleistungen zugeordnet, wird aus den mit ihnen 

erzielten Noten die Modulnote gebildet; die Modulbeschreibungen regeln das Gewicht, mit de-

nen die Noten der einzelnen Prüfungsleistungen in die Modulnote eingehen. 3Bei der Bildung der 

Modulnote werden alle Dezimalstellen außer der ersten ohne Rundung gestrichen. 4Die Modul-

note lautet bei einem Wert 

bis einschließlich 1,5 = sehr gut; 

von 1,6 bis 2,5  = gut; 

von 2,6 bis 3,5  = befriedigend; 

von 3,6 bis 4,0  = ausreichend; 

über 4,0   = nicht ausreichend. 

(5) 1Aus den Noten der Module und Masterarbeit wird eine Gesamtnote gebildet. 2Die Note der 

Masterarbeit geht mit einem Anteil von 35 % in die Gesamtnote ein. 3Die Modulbeschreibungen 

regeln das Gewicht, mit dem die Noten der einzelnen Module in die Berechnung der Gesamtnote 

eingehen. 4Dezimalstellen außer der ersten werden ohne Rundung gestrichen. 5Die Gesamtnote 

lautet bei einem Wert 

bis einschließlich 1,5 = sehr gut; 

von 1,6 bis 2,5  = gut; 

von 2,6 bis 3,5  = befriedigend; 

von 3,6 bis 4,0  = ausreichend; 

über 4,0   = nicht ausreichend. 

(6) Zusätzlich zur Gesamtnote gemäß Absatz 5 wird anhand des erreichten Zahlenwerts eine 

Note nach Maßgabe der ECTS-Bewertungsskala festgesetzt. 

 

§ 19 

Masterzeugnis und Masterurkunde 

(1) 1Hat die/der Studierende das Masterstudium erfolgreich abgeschlossen, erhält sie/er über 

die Ergebnisse ein Zeugnis. 2In das Zeugnis wird aufgenommen: 

a) die Note der Masterarbeit, 
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b) das Thema der Masterarbeit,  

c) die Gesamtnote der Masterprüfung,  

d) die bis zum erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums benötigte Fachstudien-

dauer. 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden 

ist. 

(3) 1Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der/dem Studierenden eine Masterurkunde mit dem Da-

tum des Zeugnisses ausgehändigt. 2Darin wird die Verleihung des akademischen Grades gemäß 

§ 3 beurkundet. 

(4) Dem Zeugnis und der Urkunde wird eine englischsprachige Fassung beigefügt. 

(5) Das Masterzeugnis und die Masterurkunde werden von der Dekanin/dem Dekan des Fachbe-

reichs Geschichte/Philosophie unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. 

 

§ 20 

Diploma Supplement 

(1) 1Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Masterstudiums wird der Absolventin/dem Absol-

venten ein Diploma Supplement mit Transcript ausgehändigt. 2Das Diploma Supplement infor-

miert über den individuellen Studienverlauf, besuchte Lehrveranstaltungen und Module, die 

während des Studiums erbrachten Leistungen und deren Bewertungen und über das individuelle 

fachliche Profil des absolvierten Studiengangs. 

(2) Das Diploma Supplement wird nach Maßgabe der von der Hochschulrektorenkonferenz inso-

weit herausgegebenen Empfehlungen erstellt. 

 

§ 21 

Einsicht in die Studienakten 

1Der/dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfungsleistung Einsicht in 

ihre/seine Arbeiten, die Gutachten der Prüferinnen/Prüfer und in die entsprechenden Protokolle 

gewährt. 2Das Anfertigen einer Kopie oder einer sonstigen originalgetreuen Reproduktion im Rah-

men der Akteneinsicht ist grundsätzlich zulässig. 3Der Antrag ist spätestens innerhalb von sechs 

Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Prüfungsleistung bei der Studiendekanin/dem 

Studiendekan/dem Dekanat zu stellen. 4Die Studiendekanin/der Studiendekan/das Dekanat 

bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 5Gleiches gilt für die Masterarbeit. 6§ 29 VwVfG NRW 

bleibt unberührt. 

 

§ 22 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die/der Studierende 

ohne triftige Gründe nicht zu dem festgesetzten Termin zu ihr erscheint oder wenn sie/er nach 
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ihrem Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt. 2Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prü-

fungsleistung bzw. die Masterarbeit nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht 

wird. 3Als wichtiger Grund kommen insbesondere krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit und 

die Inanspruchnahme von Fristen des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes oder Versor-

gung des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin/des eingetragenen Lebenspartners o-

der einer/eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn 

diese/dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist, in Betracht. 

(2) Sofern die Westfälische Wilhelms-Universität eine Studierende gemäß den Bestimmungen 

des Mutterschutzgesetzes nicht im Rahmen ihrer Ausbildung tätig werden lassen darf, ist die 

Durchführung von Prüfungen unzulässig. 

(3) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe müssen 

der Studiendekanin/dem Studiendekan unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft ge-

macht werden. 2Bei Krankheit der/des Studierenden kann die Studiendekanin/der Studiende-

kan ein ärztliches Attest verlangen. 3Erkennt die Studiendekanin/der Studiendekan die Gründe 

nicht an, wird der/dem Studierenden dies schriftlich mitgeteilt. 4Erhält die/der Studierende in-

nerhalb von vier Wochen nach Anzeige und Glaubhaftmachung keine Mitteilung, gelten die 

Gründe als anerkannt. 

(4) 1Die Studiendekanin/Der Studiendekan kann für den Fall, dass eine krankheitsbedingte Prü-

fungsunfähigkeit geltend gemacht wird, jedoch zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorlie-

gen, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich oder einen anderen Nachweis als sachgerecht 

erscheinen lassen, unter den Voraussetzungen des § 63 Abs. 7 HG ein ärztliches Attest von einer 

Vertrauensärztin/einem Vertrauensarzt verlangen. 2Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte im 

Sinne des Satzes 1 liegen dabei insbesondere vor, wenn der/die Studierende mehr als vier Ver-

säumnisse oder mehr als zwei Rücktritte gemäß Absatz 1 zu derselben Prüfungsleistung mit 

krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit begründet hat. 3Die Entscheidung ist der/dem Studie-

renden unverzüglich unter Angabe der Gründe sowie von mindestens drei Vertrauensärztin-

nen/Vertrauensärzten der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, unter denen er/sie wäh-

len kann, mitzuteilen. 

(5) 1Versuchen Studierende, das Ergebnis einer Prüfungsleistung oder der Masterarbeit durch 

Täuschung, zum Beispiel Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die be-

treffende Leistung als nicht erbracht und als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 2Wer die 

Abnahme einer Prüfungsleistung stört, kann von den jeweiligen Lehrenden oder Aufsichtführen-

den in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Erbringung der Einzelleistung ausge-

schlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als nicht erbracht und mit 

„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 3In schwerwiegenden Fällen kann die Studiendekanin/der 

Studiendekan/das Dekanat die/den Studierenden von der Masterprüfung insgesamt ausschlie-

ßen. 4Die Masterprüfung ist in diesem Fall endgültig nicht bestanden. 5Die Gründe für den Aus-

schluss sind aktenkundig zu machen. 

(6) 1Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen von der Studiendekanin/dem Studiende-

kan/dem Dekanat unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechts-

behelfsbelehrung zu versehen. 2Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur Stel-

lungnahme zu geben. 
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§ 23 

Ungültigkeit von Einzelleistungen 

(1) Hat die/der Studierende bei einer Prüfungsleistung oder der Masterarbeit getäuscht und wird 

diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann die Studiendeka-

nin/der Studiendekan/das Dekanat nachträglich das Ergebnis und ggfs. die Noten für diejenigen 

Prüfungsleistungen bzw. die Masterarbeit, bei deren Erbringen die/der Studierende getäuscht 

hat, entsprechend berichtigen und diese Leistungen ganz oder teilweise für nicht bestanden er-

klären. 

(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung bzw. die Masterar-

beit nicht erfüllt, ohne dass die/ der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tat-

sache erst nach Bestehen der Prüfungsleistung bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen 

geheilt. 2Hat die/der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die 

Studiendekanin/der Studiendekan/das Dekanat unter Beachtung des Verwaltungsverfahrens-

gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Modul nicht erfüllt, ohne dass 

die/der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen des 

Moduls bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. 2Hat die/der Studierende die 

Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die Studiendekanin/der Studiende-

kan/das Dekanat unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(4) 1Waren die Voraussetzungen für die Einschreibung in die gewählten Studiengänge und damit 

für die Zulassung zur Masterprüfung nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende hierüber täu-

schen wollte, und wird dieser Mangel erst nach der Aushändigung des Masterzeugnisses be-

kannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Masterprüfung geheilt. 2Hat die/Studierende 

die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die Studiendekanin/der Studiende-

kan/das Dekanat unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen über die Rechtsfolgen hinsichtlich des Bestehens der Prüfung. 

(5) Der/dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(6) 1Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggfs. wird ein neues Zeugnis erteilt. 2Eine Entschei-

dung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 ist nach einer Frist 

von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 

§ 24 

Aberkennung des Mastergrades 

1Die Aberkennung des Mastergrades kann erfolgen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er 

durch Täuschung erworben ist, oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irr-

tümlich als gegeben angesehen worden sind. 2§ 23 gilt entsprechend. 3Zuständig für die Ent-

scheidung ist die Studiendekanin/der Studiendekan/das Dekanat. 
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§ 25 

Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-

gen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

(2) Diese Ordnung findet Anwendung für alle Studierenden, die seit dem Wintersemester 

2022/23 in dem Masterstudiengang Social Anthropology/Sozialanthropologie immatrikuliert 

sind. 

(3) 1Studierende, die vor dem Wintersemester 2022/23 in den Masterstudiengang Social Anth-

ropology/Sozialanthropologie immatrikuliert wurden, können auf Antrag in den Anwendungsbe-

reich dieser Prüfungsordnung wechseln. 2Der Antrag ist beim Prüfungsamt zu stellen. 3Die An-

tragstellung ist unwiderruflich. 4Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen einschließ-

lich erzielter Fehlversuche werden bei einem Wechsel in diese Prüfungsordnung übernommen, 

wenn und soweit die Leistungen einander entsprechen. 

 

 

 

 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Geschichte/Phi-

losophie (Fachbereich 08) vom 30.05.2022. Die vorstehende Ordnung wird hiermit verkündet. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ab-

lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 

denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher bean-

standet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, 

oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeaus-

schlusses nicht hingewiesen worden. 

 

Münster, den 20.06.2022 Der Rektor 

 

  

 Prof. Dr. Johannes W e s s e l s 
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Anhang: Modulbeschreibungen 

 

1. Kulturelle Grundlagen des Sozialen 

Studiengang Social Anthropology/Sozialanthropologie 

Modul Kulturelle Grundlagen des Sozialen 

Modulnummer 1 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der Studierenden 1 

Leistungspunkte (LP) 8 

Workload (h) insgesamt 240h 

Dauer des Moduls 1 Sem. 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Studierende machen sich im Rahmen einer Vorlesung überblicksartig mit wichtigen Themenfeldern der 

Sozial-und Kulturanthropologie vertraut und lernen, theoretische Ansätze anhand ethnographischer Fall-

studien zu unterschiedlichen Regionen anzuwenden und zu verstehen. Zusätzlich eignen sich Studie-

rende durch Teilnahme an vom Institut ausgerichteten Fachvorträgen auswärtiger WissenschaftlerInnen 

grundlegende Kompetenzen im wissenschaftlichen Austausch und konstruktiven Umgang mit unter-

schiedlichen theoretischen Perspektiven an.  

Lehrinhalte  

Lehrinhalte: Dieses Modul bietet eine vertiefte Einführung in theoretische Perspektiven und aktuelle For-

schungsfelder der Sozialanthropologie. 

Nr. 1. Die Vorlesung vermittelt historische Grundlagen sozial- und kulturanthropologischer Theoriebil-

dung und ihre Ausdifferenzierung in spezialisierte Forschungsfelder (z.B. Austausch, Religion, Verwandt-

schaft, Gender, Medizin, Medien, Politik). Diese werden in Bezug auf (vorzugsweise) außereuropäische 

Regionen erarbeitet. Die Vorlesung stellt Bezüge zu aktuellen Debatten und Forschungsgegenständen her 

und orientiert sich an der Frage, wie sich von den Theorien in der Forschung anwendbare Analysemetho-

den ableiten lassen. Die Vorlesung wird in englischer Sprache gehalten. 

Nr. 2. Studierende erhalten Einblicke in aktuelle sozialanthropologische Forschungen durch Vorträge in- 

und ausländischer Gastvortragende im Institutskolloquium (14-tägig). Die Vorträge können in deutscher 

oder englischer Sprache gehalten werden. Die Studierenden fertigen zwei Protokolle über Vortrag und 

Diskussionen aus zwei Colloquiumssitzungen ihrer Wahl an. 

 

(engl.) Curriculum. This module provides an in-depth introduction to theoretical perspectives and current 

research fields of socio-cultural anthropology. 

# 1. The lecture covers the historical foundations of social and cultural anthropological theories and their 

differentiation into specialized areas of research (e.g. exchange, religion, kinship, gender, medicine, 

media, and politics). These topics will be developed preferably in relation to non-European regions. The 

lecture refers to current debates and research topics and addresses the question of how to deduct 

analytical methods from theories that will be applicable to research. The lecture is held in English. 
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# 2. Students will gain insight into current social anthropological research through guest lectures offered 

by national and international scholars in the context of the departmental colloquium series (biweekly). 

The lectures are held in German or English. Students prepare two logs about the presentations and 

discussions (of their choice). 

Lernergebnisse  

Erworbene Kompetenzen: 

Die Absolvent/inn/en dieses Moduls 

 können theoretische Perspektiven wissenschaftshistorisch einordnen; 

 haben Kenntnisse von diversen Kulturen und Gesellschaften anhand spezifischer Forschungsfelder 

erworben. Sie verstehen, wie Theorien und Konzepte des Sozialen in empirischen Fallstudien umge-

setzt werden bzw. umgekehrt von diesen hervorgebracht werden; 

 haben Erkenntnisse über die Vielfältigkeit, Koexistenz und Interaktion kultureller Phänomene in einer 

globalisierten Welt gewonnen; 

 haben ihre Fähigkeiten zu wissenschaftlicher Kommunikation erweitert. 

 

(engl.) The graduates of this module 

 are able to classify theoretical perspectives by situating them in the history of anthropological 

theorizing; 

 have acquired knowledge of various cultures and societies with reference to specific fields of research. 

They thus understand how theories and concepts of the social and sociality will be implemented 

through empirical case studies and how, in turn, empirical research generates new theories and 

concepts; 

 have gained insight into the diversity, coexistence and interaction of cultural phenomena in a 

globalized world; 

 have enhanced their skills in scientific communication. 

 

3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Vorlesung Lecture 
Areas & Regions of Social 

Anthropological Research 
P 30h/2 SWS 150h 

2 Seminar Colloquium Institutskolloquium P 15h/1 SWS 45h 

Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

 

4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Klausur 4 h  100% 

Gewichtung der Modulnote für 

die Gesamtnote 
5% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

1 Zur Vorlesung 2 response papers à 2 Seiten 1 

2 2 Protokolle, jeweils zu Vorträgen aus dem Institutskolloquium  à 2 Seiten 2 
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5 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 
LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 0,5 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 2 LP 

Studienleistung/en 
SL Nr. 1 3 LP 

SL Nr. 2 1,5 LP 

Summe LP  8 LP 

 

6 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
Keine 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur Anwesenheit Keine 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes WS 

Modulbeauftragte*r/FB Schulz FB 08 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengängen 

(V) für Sektorale Geschichte (Master Geschichtswissenschaft), Anglis-

tik (Master National and Transnational Studies), Humangeographie, 

Islamwissenschaft und Arabistik (Interdisziplinäres Wahlpflichtmodul 

im Master) 

Modultitel englisch Cultural Foundations of Sociality 

Englische Übersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3 

LV Nr. 1: Areas & Regions of Social Anthropological Research 

LV Nr. 2: Departmental Colloquium 

 

9 Sonstiges 

 
Keine 
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2. Forschungsmethoden I 

Studiengang Social Anthropology/Sozialanthropologie 

Modul Forschungsmethoden I 

Modulnummer 2 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der Studierenden 1 

Leistungspunkte (LP) 13 

Workload (h) insgesamt 390h 

Dauer des Moduls 1 Sem. 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Dieses Modul vermittelt die wissenschaftstheoretischen Grundlagen empirischer Forschung und übt for-

schungspraxisorientiert ein Repertoire ethnographischer Methoden ein, die für spezielle Forschungsfel-

der notwendig und charakteristisch sind. 

Lehrinhalte  

Lehrinhalte 

Nr.1. Im Seminar werden sozialwissenschatliche Methoden (Diskursanalyse, Feministische Methoden, 

Multi-Sited Fieldwork, Grounded Theory etc.) sowie die spezifische Method der ethnographischen Feld-

forschung (Teilnehmende Beobachtung/ Beobachtende Teilnahme), Interviewtechniken, visuelle Metho-

den, etc) sowie ihre Anwendung in stationären und transnationalen Forschungszusammenhängen an-

hand der einschlägigen Literatur und in Team-Übungen erarbeitet.  

Nr. 2., 3. Ergänzend zum Seminar können die Studierende zwischen einer ethnographisch und einer 

anwendungs-orientierten Übung wählen. Der Fokus liegt entsprechend entweder auf der Analyse und 

Me- thodenreflexion der Ergebnisse ethnographischer Forschung (mit praktischer Überprüfung in em-

pirischer Situation, Kurzpraktikum) oder auf der Anwendung ethnologischen Wissens in Situationen in-

terkultureller Kommunikation. Damit erwerben die Studierenden die notwendigen Kenntnisse, um 

rechtzeitig eine fundierte Entscheidung für die Durchführung eines Master-Abschlussprojekts (for-

schungs- oder anwen- dungsorientiert) treffen zu können. 

Nr. 4. In der Übung zur Visuellen Anthropologie entwickeln die Studierenden ein Konzept für einen 

Kurz- film, der eine interkulturelle Kommunikationssituation zum Gegenstand hat. Sie lernen Ka-

mera- und Schnitttechnik und erstellen in Kleingruppen einen eigenen Kurzfilm. Die Kurzfilme der Stu-

dierenden wer- den der Öffentlichkeit nach Möglichkeit in einem Programmkino in Münster vorgeführt. 
(engl.) Curriculum 

This module serves the deepening study of empirical methods of social sciences with special attention 

to situations of intercultural communication and phenomena. The aim is to equip students with the 

necessary knowledge to make an informed decision for the use of specific methods for the planning of 

their project. 

# 1. The obligatory seminar will focus on social science methods (discourse analysis, feminist methods, 

multi-sited fieldwork, grounded theory, etc.) and the specific method of field research (participant 

observation/observational participation, interview techniques, visual methods, etc.). The seminar will 
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also focus on the application of these methods in stationary and transnational settings. 

# 2., 3. In addition to the obligatory seminar, the students select an ethnographic or an application- 

oriented class. Accordingly, the focus is either on the analysis and methods reflecting the results of 

ethnographic research (with a practical review in an empirical situation, short internship) or on the 

application of anthropological knowledge in situations of intercultural communication. Thus students 

acquire the necessary knowledge in order to make an informed decision for the implementation of a 

master's degree project (research or applied research). 

# 4. In the Visual Anthropology class, students develop a concept for a short film, which has as a subject 

a situation of intercultural communication. They learn camera and editing techniques and work on a short 

film (in small groups). If possible, the students’ films will be publicly presented in a cinema in Münster. 

Lernergebnisse  

Erworbene Kompetenzen: 

Die Absolvent/inn/en 

 kennen ein breites methodisches Spektrum; 

 sie sind zur kritischen Reflexion sozialanthropologischer bzw. -wissenschaftlicher Methoden fähig; 

 sie können interkulturelle Differenzen in Formen der Kommunikation als Problem erkennen und me-

thodisch fundierte Lösungsansätze finden; 

 sie haben erkannt, dass und wie sozialanthropologische Forschung in einem Prozess verläuft, der ih-

rerseits kompetentes Zeitmanagement und strukturiertes Vorgehen erfordert; 

 sie verfügen über Medienkompetenz und sind fähig, Strategien für den Wissenstransfer an Fach-

fremde und Laien zu entwickeln. 

 

(engl.) The graduates of this module 

 know a broad methodic spectrum; 

 are able to critically reflect on methods of socio-cultural anthropology or social sciences; 

 can recognize problems of intercultural differences in communication processes and can find 

methodo- logically sound approaches to solutions; 

 recognize that socio-cultural anthropological research is process, that requires competent time 

management 

 and a structured approach; 

 have acquired media skills and are able to develop strategies for knowledge transfer to non-

specialists and laymen. 

 

3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Seminar Seminar 
Foundations of Empirical Rese-

arch 
P 30h/2 SWS 150h 

2 Übung Seminar  

Ethnographic methods in a 

selected research field (with 

practice element) 

WP 30h/2 SWS 180 

3 Übung Seminar 
Interkulturelle Kommunikation 

(ESE e. V.) (with practice element) 
WP 30h/2 SWS 180 

4 Übung Seminar 
Visual anthropology (with 

practice element) 
WP 30h/2 SWS 180 

Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Als erste Veranstaltung ist grundsätzlich Nr. 1. Zu belegen. Studierende wählen eine weitere Veranstaltung 

mit hohem Praxisanteil, die a) Ethnographie als Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung (in englischer 

Sprache); b) Praktiken der interkulturellen Kommunikation (in deutscher Sprache); c) Fertigkeiten zur Er-

stellung eines ethnologischen Kurzfilms vermittelt. 
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(engl.) 

Students must attend the seminar (No. 1). As further course they select one with a strong emphasis on 

practices, be it a course in a) ethnographic methods as a contribution to scholarly research (in English); b) 

practices of intercultural communication (in German) or in c) acquiring the skills to create a short 

ethnographic film. 

 

4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Praxisprojektbericht 8-10 Seiten  100% 

Gewichtung der Modulnote für 

die Gesamtnote 
5% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

1 
Erstellung einer annotierten Bibliographie zu For-

schungsmethoden / geplantem Forschungsprojekt 
3 Seiten 1 

2 Konzeptualisierung, Rollenspiel, Poster-Präsentation 20 Minuten (Präsentation) 2 

3 
Durchführung eines Praxisprojekts Interkulturelle 

Kommunikation (ESE), Poster-Präsentation 
20 Minuten (Präsentation) 3 

4 
Durchführung eines Praxisprojekts (Video-Kurzfilm), 

Dreharbeit, Schnitt und Vorführung 
5-10 Minuten Film 4 

 

5 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 
LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 2 LP 

Studienleistung/en 
SL Nr. 1 4 LP 

SL Nr. 2 oder 3 oder 4  5 LP 

Summe LP  13 LP 

 

6 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
Keine 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur Anwesenheit 

In den praktischen Übungen ist die Anwesenheit Voraussetzung für 

das durchzuführende Projekt. Einige Elemente, z. B. Rollenspiele, 

Mock Debates und Interview-Partnerübungen sind nicht im Selbststu-

dium durchführbar. Ein geringfügiges Fehlen bei 2 Terminen pro Lehr-

veranstaltung ist der Verhältnismäßigkeit 

halber erlaubt. 
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7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes WS 

Modulbeauftragte*r/FB Basu/NN FB 08 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengängen 
Keine 

Modultitel englisch Research Methods I 

Englische Übersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3 

LV Nr. 1: Foundations of Empirical Research 

LV Nr. 2: Ethnographic methods in a selected research field 

LV Nr. 3: Intercultural Competence 

LV Nr. 4: Visual anthropology 

 

9 Sonstiges 

 Keine 
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3. Regionale Vertiefung 

Studiengang Social Anthropology/Sozialanthropologie 

Modul Regionale Vertiefung 

Modulnummer 3 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der Studierenden 1 

Leistungspunkte (LP) 10 

Workload (h) insgesamt 300h 

Dauer des Moduls 1 Sem. 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Im Vordergrund stehen der Erwerb empirisch substantiellen und ethnographisch „dichten“ Wissens um 

die komplexen gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhänge in mindestens zwei regionalen Kon-

texten, sowie die vertiefte Kenntnis eines theoretischen Themenfelds der Sozial- und Kulturanthropologie 

dar. Ein weiteres Ziel besteht in der Befähigung zur strukturierten Aufbereitung wissenschaftlicher Texte 

und deren differenzierter, mit anderen Forschungsansätzen abgleichenden Diskussion. 

Lehrinhalte  

Lehrinhalte: 

Dieses Modul bietet Studierenden die Möglichkeit, Wissen über eine Region ihres Interesses zu erlangen. 

Zur Auswahl stehen mindestens zwei Seminare, in denen ethnografisches Wissen in Bezug auf spezifi-

sche Themen vermittelt wird. Neben den gegenwärtig am Institut in von den Professuren vertretenen Re-

gionen können ggfs. weitere, von Mitarbeitern oder Lehrbeauftragten bearbeitete Regionen angeboten 

werden. 

 

(engl.) 

This module offers students the opportunity to gain knowledge about a region of their interest. They can 

choose between at least two seminars that convey ethnographic knowledge in relation to specific issues. 

In addition to the current regional focii represented by the professors of the Department, expertise on 

other regions is covered by other members of the department and by affiliated lecturers. 

Lernergebnisse  

Erworbene Kompetenzen: 

Die Absolvent/inn/en 

 sind fähig, eine Fragestellung vergleichend in einem kulturell fremden sozialen Kontext zu untersu-

chen; 

 verstehen, wie soziale Praktiken und kulturelle Werte miteinander verzahnt sind; 

 kennen Rhetorik und Techniken der (Re-)Präsentation, um Wissen von „Anderen“ im ethischen Sinne 

angemessen darzustellen. 
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(engl.) Students who enrolled in this class 

 are able to examine a research question comparatively in a culturally unfamiliar social context; 

 understand how social practices and cultural values are interrelated; 

 know the rhetoric and techniques of (re-) presentation that will allow them display knowledge of 

"others" in an ethically appropriate way. 

 

3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Seminar Seminar Region A WP 30h/ 2 SWS 120 

2 Seminar Seminar Region B WP 30h/ 2 SWS 120 

3 Seminar Seminar Region C WP 30h/ 2 SWS 120 

4 Seminar  
Veranstaltung aus dem Angebot 

anderer Fächer 
WP 30h/ 2 SWS 120 

Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Zu belegen sind zwei Veranstaltungen. Eine der beiden muss ein Regionalseminar sein (LV Nr. 1 oder 2), 

welches Studierenden ermöglicht, sich in eine von ihnen favorisierte Region einzuarbeiten und entweder 

vom Institut für Ethnologie angeboten wird, oder aus dem deutschsprachigen Veranstaltungsangebot an-

derer Studiengänge (Arabistik & Islamwissenschaft; Sektorale Geschichte, Sinologie, Geographie) 

stammt. Als zweite Lehrveranstaltung können Studierende entweder ein weiteres Regionalseminar bele-

gen (LV Nr. 3) oder aber in einem Kurs oder in Kursen mit insgesamt 5 LP (nach Maßgabe der Anbieter) 

eine forschungsrelevante Fremdsprache lernen und/oder vertiefen (LV Nr. 4) und ihre regionale Expertise 

damit zu 50% über den Spracherwerb definieren. 

Die das Modul abschließende Prüfungsleistung muss in Nr.1 oder 2 oder 3 abgelegt werden. 

 

(engl.) 

Students must take two seminars . The first must be a regional seminar (seminar 1 or 2). The second can 

be either a regional seminar (seminar 3), offered by the Department of Anthropology or in the context of 

another degree program at the WWU (Arabic & Islamic Studies, Geography, Sectoral History, Sinology) to 

intensify their knowledge of their favourite region. Or else they learn a foreign language relevant to their 

planned research to deepen their regional expertise (Seminar 4). 50% of the regional expertise can be 

acquired through language learning in a course or in courses with a total of 5 CP. The final modul 

examination must be taken in Nr. 1, or 2 or 3. 
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4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP 
Schriftliche Ausarbeitung einer Präsentation 

Anbindung an LV Nr. 1, 2, 3 

10-12 

Seiten 
 100% 

Gewichtung der Modulnote für 

die Gesamtnote 
5% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

1 

Präsentation des erworbenen Fachwissens zu Geschichte, Politik, 

und einem Spezialthema (z.B. Medien, Gesundheit, Migration) ei-

ner Region; selbständige Erarbeitung der Fragestellung des Refe-

rats. 

30 Minuten 1 

2 

Präsentation des erworbenen Fachwissens zu Geschichte, Politik, 

und einem Spezialthema (z.B. Medien, Gesundheit, Migration) ei-

ner Region; selbständige Erarbeitung der Fragestellung des Refe-

rats. 

30 Minuten 2 

3 

Präsentation des erworbenen Fachwissens zu Geschichte, Politik, 

und einem Spezialthema (z.B. Medien, Gesundheit, Migration) ei-

ner Region; selbständige Erarbeitung der Fragestellung des Refe-

rats. 

30 Minuten 3 

4 Nach Maßgabe des Studiengangs (Import) 

Nach Maß-

gabe des Stu-

diengangs 

(Import) 

4 

 

5 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 
LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 2 LP 

Studienleistung/en 
SL Nr. 1 oder 2 3 LP 

SL Nr. 3 oder 4 3 LP 

Summe LP  10 LP 

 

6 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
Keine 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur Anwesenheit 
Keine 

Wenn 4. ein Sprachkurs ist, so besteht Anwesenheitspflicht 
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7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes WS 

Modulbeauftragte*r/FB Schulz FB 08 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengängen 
Geographie, Islamwissenschaft 

Modultitel englisch Regional Speciallization 

Englische Übersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3 

LV Nr. 1: Regional Seminar 

LV Nr. 2: Regional Seminar/ Language Course 

 

9 Sonstiges 

 
Keine 
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4. Transkulturelle Begegnungen 

Studiengang Social Anthropology / Sozialanthropologie 

Modul Transkulturelle Begegnungen 

Modulnummer 4 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der Studierenden 2 

Leistungspunkte (LP) 12 

Workload (h) insgesamt 360h 

Dauer des Moduls 1 Sem. 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Studierende vertiefen Kenntnisse über sozial-und kulturanthropologische Forschungsansätze und Kon-

zepte, die besonders relevant sind für die Erforschung translokaler und transnationaler Formen der So-

zialität, sozialer Vernetzungen und Praxisformen, der Medialisierung und Zirkulation von Wissensformen, 

und der Umsetzung dieser Phänomene und Formationen in lokalen settings des Globalen Nordens und/o-

der Südens. Zusätzlich haben sich Studierende fundiertes Wissen in einem spezialisierten Themenfeld, 

wie etwa der Transkulturellen Psychiatrie, der Theorie und Praxis der Medienanthropologie und ethnogra-

phischen Repräsentation oder der interdisziplinären Artefakt-Forschung, erarbeitet und ihre Kompeten-

zen im selbstständigen und kooperativen Lernen und konstruktiven Umgang mit interkulturell sensiblen 

Themen unter Einsatz digitaler Lernformate gestärkt. 

Lehrinhalte  

Lehrinhalte: 

In diesem Modul liegt der Schwerpunkt auf sozialanthropologischen Konzepten und Forschungsansätzen 

zu translokalen bzw. –nationalen Bewegungen, Interaktionen und Praxisformen, der Zirkulation von Wis-

sensformen sowie Medialisierung und der Umsetzung dieser Phänomene in lokalen Settings des globalen 

Nordens und/oder des globalen Südens. 

Nr. 1. Das Seminar befördert aktives und kooperatives Lernen der Studierenden. Sie erarbeiten in Klein-

gruppen den sozialanthropologischen Forschungsstand zu ausgewählten Schwerpunkten (z.B. transna-

tionale Verwandtschaftsnetze; Global Health/Mental Health, Travelling Religion, Religion in der Diaspora, 

Medieneinsatz in islamischen Bewegungen etc.). Das Seminar wird von der Frage geleitet, welche Bei-

träge die mit Methoden der Sozialanthropologie gewonnene Erkenntnisse in einer von Prozessen der kul-

turellen und sozialen Diversifizierung geprägten Gegenwart leisten können. 

Nr. 2. Die Übung zur transkulturellen Psychiatrie wird interdisziplinär gemeinsam von einem/einer Fach-

vertreter/in der Psychiatrie und der Sozialanthropologie durchgeführt. Die Studierenden erwerben theo-

retische Kenntnisse unterschiedlicher wissenschaftlicher und nicht-wissenschaftlicher kultureller Dis-

kurse von psychischen Krankheiten und wie diese in der Praxis verhandelt werden. Dabei liegt der Fokus 

auf interkulturellen Interaktionen zwischen Patienten mit Migrationshintergrund in psychiatrischen Insti-

tutionen in Deutschland. Die Studierenden gewinnen eigene Erfahrungen in einem Kurzzeitpraktikum in 

einer psychiatrischen Einrichtung oder in einer Exkursion. Sie identifizieren Konflikte in der interkulturel-

len Kommunikation und entwickeln Ideen und Strategien zu ihrer Lösung. 
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Nr. 3. Übungen zu Praktiken der Repräsentation können aus einem Filmseminar (z.B. Transcultural Ci-

nema), Ethnologie im Museum, Cyberethnologie oder einer vergleichbaren Veranstaltung mit Bezug auf 

transkulturelle Interaktionen bestehen. Die Studierenden erwerben das theoretische Rüstzeug für die 

Analyse von Selbst- und Fremdrepräsentationen und ihre Folgen für Prozesse der interkulturellen Kom-

munikation. 

Lehrveranstaltung Nr. 4., welche vom Programm “National and Transnational Studies” angeboten wird, 

befaßt sich mit der Literatur, Kultur und Sprache von ethnischen Minderheiten sowie deren Verhältnis zu 

der jeweils dominanten Kultur der Mehrheitsgesellschaft. Zu den Themen und Konzepten, die in dieser 

Lehrveranstaltung behandelt werden, gehören Begriffe der nationalen und kulturellen Identität, Diaspora-

kulturen, Erfahrungen von Heimat und Exil, Erinnerungskulturen, und Sprachen von Minderheiten.  

Nr. 5. Im Institutskolloquium erhalten Studierende Einblicke in aktuelle sozialanthropologische For-

schungen durch Vorträge in- und ausländischer Gastvortragender (14-tägig). Die Vorträge können in deut-

scher oder englischer Sprache gehalten werden. 

 

(engl.) 

This module focusses on social anthropological concepts and research approaches for translocal or 

transnational movements, interactions and forms of practice, on the circulation of forms of knowledge 

and medialization and on the implementation of those phenomena in the local settings of the global 

North and/or the Global South. 

# 1. The seminar promotes the students’ active and cooperative learning. In small groups, they acquire 

knowledge of the current anthropological state of research on selected topics (e.g. transnational kinship 

networks; Global Health/Mental Health, Travelling Religion, Religion in Diaspora, media use in Islamic 

movements, etc.). The central question of the seminar is about the contributions and insights that have 

been gained with the methods of social anthropology and how this can be used for a present age marked 

by processes of cultural and social diversity. 

# 2. The course on transcultural psychiatry is interdisciplinary and carried out by a professional 

representative of psychiatry and of social anthropology jointly. Students acquire theoretical knowledge 

of various scientific and non-scientific cultural discourses of mental illness and how they are negotiated 

in practice. The focus is on intercultural interactions between patients with an immigrant background in 

psychiatric institutions in Germany. Students gain their own experience in a short-term placement in a 

psychiatric institution or in a field trip. They identify conflicts within intercultural communication and 

develop ideas and strategies for their solution. 

# 3. Courses on the practices of representation may consist of a film seminar (e.g. Transcultural Cinema), 

or may focus on anthropological work in a museum, cyber anthropology or another course that covers the 

thematic field of transcultural interactions. Students will acquire the theoretical background for the 

analysis of different kinds of representations and their impact on processes of intercultural 

communication. 

# 4. The course offered by the “National and Transnational Studies” program focuses on the literature, 

culture and language of ethnic minorities and their Relationships with the respective majority cultures. 

Topics covered include specific concepts of national and cultural identity, diaspora cultures, aspects of 

home and exile, cultures of memory, minority language(s) and minority group languages. 

# 5. The Departmental Colloquium series grants students insights into current social anthropological re- 

search by attending talks of national and international guest lectures (every 2nd week). The lectures are 

held in German or English. 

Lernergebnisse  

Erworbene Kompetenzen: 

Die Absolvent/inn/en dieses Moduls sind zu eigenverantwortlichem Lernen fähig; sie 

 können sich selbständig ein neues Themengebiet erschließen; 

 sind in der Lage, produktiv in einem Team kooperieren; 

 sind bereit, Kritik von Peers anzunehmen und kreativ umzusetzen; 

 verfügen über interkulturelle Sensibilität und die Fähigkeit, Probleme in interkultureller Kommunika-

tion sowie Strategien zu ihrer Lösung zu identifizieren; 

 beherrschen interdisziplinäre Herangehensweisen und können diese in der Praxis austarieren (Nr. 2); 

oder verfügen über Medienkompetenz und sind fähig, ihr Wissen an Fachfremde und Laien zu vermit-

teln (Nr. 3). 
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(engl.) The graduates of this module 

 are capable of self-directed learning ;  

 are able to open up a new research topic; 

 are able to productively collaborate in a team; 

 are capable of accepting criticism from peers and implement it creatively; 

 are interculturally sensitive and dispose of the ability to identify problems in intercultural 

communication as well as strategies for their solution; 

 master interdisciplinary approaches and can balance these out in practice (no. 2); resp. 

 have acquired media skills and are able to convey their knowledge to non-specialists and lay people 

(no. 3). 

 

3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Seminar Seminar Translocal Relationships P 30h/2 SWS 150 

2 Übung  
Transcultural Psychiatry (with 

practice element) 
WP 30h/2 SWS 120 

3 Übung  
Practices of Representation 

(with practice element) 
WP 30h/ 2 SWS 120 

4 Seminar  

Theories and Concepts of 

„National & Transnational 

Studies 

WP 30h/ 2 SWS 120 

5 Seminar Colloquium Institutskolloquium P 15h/ 1 SWS 15 

Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Die Studierenden wählen aus drei angebotenen Übungen eine aus. Das Institut für Ethnologie stellt 

Übung 1 und 2 bereit, während Übung 3 und Seminar 4 aus dem Masterstudiengang National and Trans-

national Studies: Literature – Culture –Language, Modul Minorities and Migration gewählt werden kann. 

 

(engl.) 

Students choose one of three courses offered. The Department of Anthropology offers course 1 and 2, 

while the 3rd and 4th course is offered by the master programme National and Transnational Studies: 

Literature - Culture –Language (module: Minorities and Migration). 

 

4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Essay 
10-12 

Seiten 
1. 100% 

Gewichtung der Modulnote für 

die Gesamtnote 
10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

1 
Team-Präsentation der Ergebnisse aus der vertieften Auseinander-

setzung mit einem Teilaspekt des Seminars, die eine differenzierte 
30 Minuten 1 
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Erarbeitung der verschiedenen Dimensionen eines translokalen 

Phänomens nachweist 

2 Team-Präsentation 20 Minuten 2 

3 Team-Präsentation 20 Minuten 3 

4 Team-Präsentation evtl. als Web-Präsentation 

nach Maß-

gabe des Stu-

diengangs 

4 

5 Ein Protokoll zu Vortrag und Diskussion des Institutskolloquiums 2 Seiten 5 

 

5 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 

LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 oder 3 oder 4 1 LP 

LV Nr. 5 0,5 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 2 LP 

Studienleistung/en 

SL Nr. 1 3 LP 

SL Nr. 2 oder 3 oder 4 4 LP 

SL Nr. 5 0,5 LP 

Summe LP  12 LP 

 

6 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
Abschluss Modul 1 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur Anwesenheit 
Bei Nichterfüllung der an Anwesenheit gekoppelten Studienleistungen 

besteht kein Prüfungsanspruch 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes SoSe 

Modulbeauftragte*r/FB Basu/NN FB 08 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengängen 
Ü 2 und Ü3 verwendbar in M. Sc. Humangeographie (Zusatzmodul) 

Modultitel englisch Transcultural Encounters 

Englische Übersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3 

LV Nr. 1: Translocal Relationships 

LV Nr. 2: Transcultural Psychiatry 

LV Nr. 3: Practices of Representation 

LV Nr. 4: Theories and Concepts of National & Transnational Studies 

LV Nr. 5: Departmental Colloquium 

 

9 Sonstiges 

 
Keine 
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5. Forschungsmethoden II: Projektplanung 

Studiengang Social Anthropology / Sozialanthropologie 

Modul Forschungsmethoden II: Projektplanung 

Modulnummer 5 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der Studierenden 2 

Leistungspunkte (LP) 12 

Workload (h) insgesamt 360h 

Dauer des Moduls 1 Sem. 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Dieses Modul generiert fortgeschrittene Kenntnissen der ethnographisch-methodischen Zugänge zu em-

pirischen Fragestellungen sowie in der Fähigkeit, das erworbene methodische und konzeptuelle Rüstzeug 

flexibel, nach empirischen Anforderungen differenziert und systematisch integriert umzusetzen. Ein wei-

teres wichtiges Lernergebnis besteht in der Fähigkeit, bisher erlernte theoretische Kenntnisse auf kon-

krete, praxis- und berufsrelevante Themen und Tätigkeiten anzuwenden. Konkret manifestieren sich 

diese Lernergebnisse in der selbständigen Ausarbeitung eines Exposés zur (theoretischen und empiri-

schen) Forschung, auf deren Grundlage der/die Studierende seine/ihre Abschlussarbeit (MA-Arbeit) ver-

fassen wird und welches analog zur Struktur eines Antrags auf Forschungsförderung aufgebaut ist. Stu-

dierende haben gelernt, eine theoretisch geleitete Fragestellung zu entwickeln, die relevante Forschungs-

literatur zu synthetisieren und kritisch zu reflektieren, und einen differenzierten Arbeits- und Methoden-

plan für die Realisierung des Forschungsprojekts zu erstellen. 

Lehrinhalte  

Dieses Modul schließt an Forschungsmethoden I aus dem ersten Semester an und fokussiert auf die Pla-

nung einer selbständigen Forschung als Master-Abschlussprojekt. Das Abschlussprojekt kann aus einem 

Feldforschungsbericht, einem Praxis-Projekt Interkulturelle Kommunikation oder Dokumentationsprakti-

ken (applied Visual Anthropology, ethnografischer Film, Fotografie) oder einer theoretischen Arbeit als 

Vorbereitung auf die Promotion bestehen. 

Nr.1: Die Studierenden konzeptualisieren eine leitende Fragestellung zu einem sozialanthropologischen 

Forschungsgegenstand ihrer Wahl, erarbeiten selbständig den Stand der Literatur, einen Arbeits- und 

Zeitplan und benennen die geplanten Methoden. Jeder Schritt wird im Seminar präsentiert, von den Stu-

dierenden diskutiert und konstruktiv kritisiert. Das Seminar wird mit einem Projektentwurf abgeschlos-

sen, der den Standards zur Beantragung von Stipendien und Drittmitteln entspricht und bei PROMOS, 

einem anderen DAAD-Austauschprogramm oder einer weiteren Förderinstitution eingereicht werden 

kann. Alternativ wird ein Projektplan für die Praxis erstellt. 

Nr. 2: Sie üben die praktische Anwendung empirischer Methoden (Teilnehmende Beobachtung, Interview-

techniken etc.) in Settings vor Ort sowie in Rollenspielen im Seminar. Methodische Übungen werden als 

Grundlage für Feedback und Analyse auf Video aufgezeichnet. Studierende reflektieren den Einfluss kul-

tureller Vorannahmen auf die methodische Praxis und bereiten sich auf mögliche Herausforderungen vor, 

die Forschungssettings in verschiedenen Ländern oder Lokalitäten (z.B. Dorf, Klinik, NGO, soziale Netz-

werke, Internet etc.) bieten. 
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Parallel erhalten Studierende in diesem Modul die Möglichkeit, ihr Projekt in Hinblick auf eine zukünftige 

Berufstätigkeit zu entwerfen. Dazu wählen sie eine Veranstaltung des Career Service, dessen Kursange-

bot Themen wie individuelle Berufsorientierung, Praktika und Praxisprojekte, Netzwerke, Soft Skills und 

fachübergreifende Kompetenzen sowie Bewerbungs- und Auswahlverfahren umfasst (Nr. 3). Studierende, 

deren Deutschkenntnisse nicht ausreichen, um einer Veranstaltung des Career Service folgen zu können, 

besuchen stattdessen einen Deutschkurs am Sprachenzentrum (Nr. 4). 

 

(engl.) Curriculum: 

This module follows up on ‘research methods I’ (first semester) and focuses on the planning of an 

independent research project to conclude the master's degree. The final project may consist of a field re- 

search report, of a practical project on intercultural communication or of documentation practices 

(applied Visual Anthropology, ethnographic film, photography) or of a theoretical study as a preparation 

for a dissertation project. 

# 1: The students conceptualise a guiding question about a social anthropological research topic of their 

choice, work independently on the state of the literature, on a work and time schedule and describe the 

envisaged methods. Each step is presented in the seminar, discussed by the students and commented 

on. The seminar will conclude with a project design that complies with the standards to apply for scholar- 

ships and external funding and can be filed with PROMOS, another DAAD exchange programme or another 

funding institution. Alternatively, a project plan for a practical project is created. 

# 2: Students practice the application of empirical methods (participant observation, interview 

techniques etc.) in local settings and in role plays during the seminar. Some of these exercises are video 

recorded to provide a basis for feedback and analysis. Students reflect on the cultural assumptions’ factor 

in methodological practice and thus prepare for potential challenges of research settings in different 

countries or localities (e.g. in villages, clinics, NGOs, social networks, Internet etc.). 

Concurrently, students in this module are enabled to design their project in terms of future employment. 

They select an Career Service event that will cover individual career guidance, internships and practical 

projects, networks, soft skills and multidisciplinary skills or application and selection processes (# 3). 

Alternatively, students whose knowledge of German is not sufficient to follow an event of the Career 

Service may attend a German language course at the Language Centre (# 4). 

Lernergebnisse  

Die Absolvent/inn/en dieses Moduls 

 sind in der Lage, ein sozialanthropologisches Forschungs/Praxisprojekt wissenschaftlichen Stan-

dards gemäß zu entwerfen; 

 beherrschen die Anwendung zentraler sozialanthropologischer Methoden; 

 verfügen über die Fähigkeit der Methodenreflexion; 

 haben neue und erweiterte Kenntnisse über Weiterbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in 

konkreten Berufsfeldern; 

 haben praktische Erfahrungen in den Bereichen Bewerbungstechniken, Projektmanagement und/o-

der Wissensvermittlung gesammelt. 

 

(engl.) The graduates of this module 

 are able to design a social anthropological research/practice project according to scientific standards; 

 master the application of central social anthropology methods; 

 are able to reflect on methodologies; 

 have new and expanded knowledge about training and employment opportunities in specific 

occupations; 

 have gained practical experience in the areas of techniques of application, project management 

and/or knowledge transfer. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Seminar Seminar Writing a Project Proposal P 30h/ 2SWS 150 

2 Übung  
Preparing for Fieldwork (with 

practice element) 
P 15h/ 1 SWS 105 

3 Seminar Seminar 
Veranstaltung aus dem Angebot 

des Career Service 
WP 15h/ 1 SWS 45 

4 Übung  
Deutschkurs am Sprachenzent-

rum 
WP 30h/ 2 SWS 30 

Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Zu belegen sind grundsätzlich Nr. 1. und Nr. 2. Zusätzlich wählen Studierende zwischen Seminar (Nr.3) 

und Sprachkurs (Nr. 4): Diejenigen, deren Deutschkenntnisse nicht ausreichen, um einer Veranstaltung 

des Career Service (3) folgen zu können, müssen die Veranstaltung Nr. 4 belegen Die entsprechende Ent-

scheidung trifft die/der Modulbeauftragte nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 

(engl.) 

Students have to attend seminar no. 1 and course no 2. In addition, students chose between course no.3 

and course no.4. Students whose German language proficiency is not sufficient to participate an event of 

the Career Service (no.3), must take the language course (no. 4). The decision as to whether a student’s 

language proficiency is sufficient for the career service event or not rests with the module coordinator. 

 

4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP 
Schriftlicher Forschungsplan / Research 

Proposal 
8-10 Seiten  100% 

Gewichtung der Modulnote für 

die Gesamtnote 
10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

1 

Darstellung der einzelnen Arbeitsschritte des For-

schungsplans 

Konstruktives Feedback und Diskussion der For-

schungspläne von Kommilitonen 

10 bzw. 5 Minuten 1 

2 
Präsentation von Beobachtungen, Interviewsequen-

zen, Teilnahme an Rollenspielen 

Wöchentlich ca. 20 Minu-

ten 
2 

3 Nach Maßgabe des Career Service 
Nach Maßgabe des Career 

Service 
3 

4 Nach Maßgabe des Sprachenzentrums 
Nach Maßgabe des Spra-

chenzentrums 
4 
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5 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 

LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 0,5 LP 

LV Nr. 3  0,5 LP 

LV Nr. 4 1 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 2 LP 

Studienleistung/en 

SL Nr. 1 3 LP 

SL Nr. 2 3,5 LP 

SL Nr. 3 1,5 LP 

SL Nr. 4 1 LP 

Summe LP  12 LP 

 

6 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
Abschluss Modul 2 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur Anwesenheit 

Aufgrund des hohen Praxisanteils ist die Anwesenheit in den Übungen 

verpflichtend, denn dort werden u.a. Gesprächstechniken erlernt, die 

nicht durch Selbststudium zu erwerben sind. Ein geringfügiges Fehlen 

an 2 Terminen ist aus Gründen der Verhältnismäßigkeit erlaubt. 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes SoSe 

Modulbeauftragte*r/FB Schulz FB 08 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengängen 
Keine 

Modultitel englisch Research Methods II: Project planning 

Englische Übersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3 

LV No. 1: Writing a Project Proposal 

LV No. 2: Preparing for Fieldwork 

LV No. 3: Career Service event 

LV No. 4: German language course 

 

9 Sonstiges 

 Keine 
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6. Sozialanthropologische Theorien & Ethnografische Repräsentationen 

Studiengang Social Anthropology / Sozialanthropologie 

Modul Sozialanthropologische Theorien & Ethnografische Repräsentationen 

Modulnummer 6 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der Studierenden 2 

Leistungspunkte (LP) 5 

Workload (h) insgesamt 150h 

Dauer des Moduls 1 Sem. 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Studierende erarbeiten sich einen fundierten Einblick in das Zusammenspiel zwischen analytischen An-

sätzen und ethnographischen Repräsentationen sozio-kultureller Prozesse in der eigenen und fremden 

Gesellschaften sowie interkultureller Phänomene. Dazu haben sie ihr ethnographisches Fachwissen zu 

konkreten sozio-kulturellen Formationen vertieft und können selbstständig, flexibel und kritisch reflek-

tiert aktuelle theoretische Ansätze zur Erschließung dieser Formationen einsetzen. Sie haben ihre Kom-

petenzen in der kollegialen Erarbeitung von Problemlösungen und im Umgang mit verschiedenen Medien 

und Methoden der ethnographischen Repräsentation ausgebaut, besonders im Hinblick auf den Einsatz 

digitaler Medien. 

Lehrinhalte  

Dieses Modul dient der Vertiefung des Wissens von diversen sozio-kulturellen Formationen unter beson-

derer Berücksichtigung verschiedener theoretischer Fokussierungen der Sozialanthropologie (z.B. Aus-

tausch, Ritual/Performanz, Körper/Person, Gesundheit, Politik, Migration, Medien etc.). Die Arbeit an ei-

nem Forschungsfeld besteht aus der Untersuchung der Beziehung zwischen analytischen Ansätzen und 

ethnografischen Repräsentationen von lokalen und/oder trans- bzw. interkulturellen sozio-kulturellen 

Phänomenen Das Seminarangebot dieses Moduls kann mit der personellen Besetzung sowie der thema-

tischen und regionalen Spezialisierung der Lehrenden des Instituts variieren. Allgemein vermittelt es Zu-

gang zu und Kritik an theoretischen Ansätzen der Sozialanthropologie, ihre Umsetzung in ethnografi-

schen Praktiken und Formen der schriftlichen Repräsentation fremder sozio-kultureller Lebenswelten. 

Studierende wählen eine der folgenden Lehrveranstaltungen: 

Nr. 1. Studierende besuchen ein Seminar zu Regionen, die am Institut vertreten werden. 

Nr. 2. Studierende arbeiten zu einem thematischen Schwerpunkt in einem trans- oder interkulturellen 

Feld (z.B. Diversifizierungsprozesse in der Medizin/Psychiatrie durch Migrationsbewegungen und/oder 

transnationale Wissensströme in Gesellschaften des globalen Südens/Nordens, Medien- oder Cyber-

Anthropology, u.a.) 

Nr. 3. Studierende besuchen ein aus einer Nachbardisziplin importiertes Regionalseminar (Arabistik & 

Islamwissenschaft; National- Transnational Studies; Sektorale Geschichte; British and American Postco-

lonial Studies, Geographie). 

 

(engl.) Curriculum: 

This module serves to deepen the knowledge of various socio-cultural phenomena with special 
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consideration of various theoretical foci of social anthropology (e.g. exchange, ritual/performance, 

body/person, health, politics, migration, media, etc.). Working on a research field consists in studying 

the relationship between analytical approaches and ethnographic representations of local and / or trans- 

or intercultural socio-cultural phenomena. The seminars of this module can vary according to the thematic 

and regional specialisation of the respective teaching staff of the Department. Generally, the module 

provides access to a critical view on the theoretical approaches of social anthropology, its 

implementation in ethnographic practices and forms of written representation of foreign socio-cultural 

life worlds. Students select one of the following courses: 

# 1. Students attend a seminar that deals with regions represented at the Department of Anthropology. 

# 2. Students work on a specific subject in a trans- or inter-cultural field (e. g. diversification processes in 

medicine/psychiatry, in migratory movements and or trans-national knowledge flows in societies of the 

global South/North, media or cyber Anthropology, etc.). 

# 3. Students attend a regional seminar from neighboring disciplines (Arabistics & Islamic Studies, 

National Transnational Studies; Sectoral history; British and American postcolonial studies, geography). 

Lernergebnisse  

Die Absolvent/inn/en dieses Moduls 

 verfügen über fundierte Kenntnisse sozialanthropologischer Forschungsfelder in bestimmten Regio-

nen 

 sind zur kritischen Beurteilung wissenschaftlicher Praxis befähigt 

 entwickeln ein Gespür für die ethische Problematik in der Forschung 

 sind in der Lage, aktuelle Forschungsthemen in Bezug auf praktische gesellschaftspolitische Relevanz 

zu eröffnen 

 können einen eigenständigen Standpunkt entwickeln 

 haben vertieftes Hintergrundwissen für den Einsatz in interkultureller Kommunikation erworben 

 

(engl.) The graduates of this module 

 have sound knowledge of social anthropological research fields in certain regions 

 are capable of critical evaluation of scientific practice 

 develop a sense of the ethical issues in research 

 are able to open up current research topics related to concrete socio-political relevance 

 are able to develop an independent point of view 

 have acquired in-depth background knowledge for the use in intercultural communication 

 

3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Seminar Seminar 
Research Area I: Regional 

Ethnographies 
WP 30h/ 2SWS 120 

2 Seminar Seminar 

Research Area II: 

Trans/Intercultural 

Ethnographies 

WP 30h/ 2SWS 120 

3 Seminar Seminar 

Veranstaltung aus dem regional-

spezifischen Seminarangebot be-

nachbarter Studiengänge 

WP 30h/ 2SWS 120 

Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Studierende wählen eine Veranstaltung zu regional- bzw. translokal-thematischen Forschungsfeldern aus 

dem Angebot des Instituts für Ethnologie oder einer Nachbardisziplin. 

 

(engl.) 

Students select one course that covers a regional or a translocal-thematic research field and is offered by 

the Department of Anthropology or by neighbouring disciplines. 
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4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Essay 12-15 S. 1 100% 

2 MAP Essay 12-15 S. 2 100% 

3 MAP 
nach Maßgabe des gewählten Ange-

bots 

nach Maßgabe des 

gewählten Angebots 
3 100% 

Gewichtung der Modulnote für 

die Gesamtnote 
5% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

1 

In schriftlicher oder mündlicher Form nachgewiesene 

Vor- und Nachbereitung des Seminars, Teilnahme an 

Teamarbeit 

15 Seiten/ 20 Minuten 1 

2 

In schriftlicher oder mündlicher Form nachgewiesene 

Vor- und Nachbereitung des Seminars, Teilnahme an 

Teamarbeit 

15 Seiten/ 20 Minuten 2 

3 Nach Maßgabe des gewählten Angebots 
Nach Maßgabe des ge-

wählten Angebots 
3 

 

5 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) LV Nr. 1oder 2 oder 3 1 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 oder 2 oder 3 2 LP 

Studienleistung/en SL Nr. 1 oder 2 oder 3 2 LP 

Summe LP  5 LP 

 

6 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
Keine 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur Anwesenheit Keine 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes SoSe 

Modulbeauftragte*r/FB Basu/NN FB 08 
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8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengängen 

Masterstudiengang Geschichtswissenschaft (Sektorale Geschichte), 

Masterstudiengang Humangeographie 

Modultitel englisch Social Anthropological Theories & Ethnographic Representations 

Englische Übersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3 

LV No. 1: Research Area I: Regional Ethnographies 

LV No. 2: Research Area II: Trans/Intercultural Ethnographies 

LV No. 3: Course with regional or transregional-thematic focus 

 

9 Sonstiges 

 
Keine 
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7. Forschung/Praxis 

Studiengang Social Anthropology / Sozialanthropologie 

Modul Forschung/Praxis 

Modulnummer 7 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der Studierenden 3 

Leistungspunkte (LP) 30 

Workload (h) insgesamt 900h 

Dauer des Moduls 1 Sem. 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Studierende erwerben neue Kompetenzen, die sich Studierende im Laufe einer im Ausland oder in 

Deutschland stattfindenden empirischen Feldforschung oder in Form eines Praxisprojekts oder in der rein 

Literatur-basierten Bearbeitung einer theoretischen Fragestellung angeeignet haben. Studierende haben 

nicht nur ein konkretes Forschungsprojekt umgesetzt, sondern sind nunmehr in der Lage, erlernte Inhalte 

praktisch und berufsorientiert anzuwenden, unvorhergesehene, problematische Situationen durch fle-

xible Problemlösungsstrategien zu meistern, und verschiedene normative Standpunkte nachzuvollzie-

hen und in ihrer Analyse zu berücksichtigen. Studierende haben auch Erfahrungen zu den Möglichkeiten 

und Grenzen interkultureller Kommunikation gesammelt. Ein neu eingeführtes Begleitseminar zur Ver-

knüpfung von Selbststudium und Forschendem Lernen dient dem weiteren Ausbau der Fähigkeit Studie-

render zur fundierten Ausformulierung und kompetenten Anwendung konzeptueller, theoretischer und 

methodischer Zugänge, die für die Bearbeitung des im Rahmen der Module 4-6 entwickelten Projekt-

thema im Rahmen einer Entwicklung der Abschlussarbeit Module 8-9) relevant sind. 

Lehrinhalte  

In diesem Modul führen die Studierenden das von ihnen in Modul 5 geplante Forschungsprojekt in 3 – 4 

Monaten praktisch und selbständig durch. 

Nr. 1. Studierende unternehmen eine Feldforschung im In- oder Ausland in dem von ihnen bestimmten 

Setting. Diese kann durch einen in Modul 5 erstellten und positiv bewerteten Antrag (PROMOS, DAAD- 

Austauschprogramm „A New Passage to India“) gefördert werden. 

Nr. 2. Studierende absolvieren ein Praktikum in einer NGO oder einer anderen Institution im In- oder Aus-

land 

Nr. 3. Studierende führen ein Projekt zu Dokumentationstechniken durch, z.B. produzieren sie einen eth-

nografischen Film; untersuchen fotografische Repräsentationen von diversen Ethnien in Vergangenheit 

oder Gegenwart; oder untersuchen ein Ausstellungskonzept in einem ethnologischen Museum Nr. 4. Stu-

dierende bearbeiten ein historisches oder theoretisches Thema der Sozialanthropologie. 

Nr. 5 Studierende reflektieren ihr Projekt im begleiteten Selbststudium. 

 

(engl.) Curriculum: 

In this module, students conduct the research project they conceived in module 5, during a period of 3 - 

4 months,. 

# 1. Depending on their particular research project, students undertake fieldwork at home or abroad. This 
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fieldwork might be funded through a stipend (PROMOS, DAAD exchange programmes, etc.). 

# 2. Students may complete an internship in an NGO or another institution at home or abroad. 

# 3. Students carry out a project on documentation techniques, For example, producing an ethnographic 

film; examining photographic representations of various ethnic groups in the past or present; or 

examining an exhibition concept of an ethnographic museum; 

# 4. Students work on a historical or theoretical topic of social anthropology; 

# 5. Students reflect their projects in a guided format of individual studies. 

Lernergebnisse  

Die Absolvent/inn/en dieses Moduls 

 haben ein Forschungs- oder Praxisprojekt umgesetzt; 

 sind in der Lage, unvorhergesehene problematische Situationen flexibel zu meistern; 

 können verschiedene Standpunkte nachvollziehen oder einnehmen; 

 sind fähig, kreative Strategien zur Erreichung von Zielen zu entwickeln; 

 können Studieninhalte in praktischen oder berufsorientierten Umfeldern anwenden; 

 haben Erfahrungen von Möglichkeiten und Grenzen interkultureller Kommunikation gesammelt; 

 geben sich gegenseitig Feedback bzw. Unterstützung. 

 

(engl.) The graduates of this module 

 have conducted a research project or a practical project; 

 are able to cope with unforeseen problematic situations flexibly; 

 able to understand or take different points of view; 

 are able to develop creative strategies to achieve goals; 

 are able to apply the content of their studies to practical or occupational environments; 

 have experience of possibilities and limitation of intercultural communication; 

 provide feedback and mutual support. 

 

3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Praktikum Praktikum Fieldwork WP  810 

2 Praktikum Praktikum Internship WP  810 

3 Praktikum Praktikum 

Visual Anthropology Project 

(ethnographic film, 

photography) 

WP  810 

4 Praktikum Praktikum Archive/Library Research WP  810 

5 Kurs   Begleitetes Selbststudium P 30 60 

Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Studierende haben die Möglichkeit, zwischen vier unterschiedlichen Abschlussprojektarten zu wählen 

und nehmen am begleiteten Selbststudium teil. 

 

(engl.) students choose between the four types of applied research projects and participate in the 

directed individual study course. 
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4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP 
Bericht / Project Report (synopsis for MA-

Thesis) 
10 S.  100% 

Gewichtung der Modulnote für 

die Gesamtnote 
10% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

1 Präsentation/Reflexion des eigenen Projekts 30 min. 5 

 

5 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) LV Nr. 5 1 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 oder 2 oder 3 oder 4 2 LP 

Studienleistung/en 
SL Nr. 1 oder 2 oder 3 oder 4 25 LP 

SL Nr. 5 2 LP 

Summe LP  30 LP 

 

6 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
Erfolgreicher Abschluss der Module 1- 6 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur Anwesenheit Keine 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung  

Modulbeauftragte*r/FB Schulz FB 08 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengängen 
Keine 

Modultitel englisch Research: Practical or Theoretical 

Englische Übersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3 

LV No. 1: Fieldwork 

LV No. 2: Internship 

LV No. 3: Visual Anthropology Project (ethnographic film, photography 

LV No. 4: Archive/Library Research 

LV No. 5: Directed individual study 

 

9 Sonstiges 

 Keine 
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8. Examenskolloquium 

Studiengang Social Anthropology / Sozialanthropologie 

Modul Examenskolloquium 

Modulnummer 8 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der Studierenden 4 

Leistungspunkte (LP) 6 

Workload (h) insgesamt 180h 

Dauer des Moduls 1 Sem. 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Studierende eignen sich Arbeitstechniken an, die es ihnen erlauben, Ergebnisse ihrer empirischen oder 

literaturbasierten Forschung in Form einer theoretisch fundierten und kohärent und konzise argumentier-

ten und verständlich geschriebene Masterarbeit umzusetzen. Studierende sind dazu befähigt, ihre For-

schungskonzeption und -fragestellung prägnant einem Fachpublikum (KommilitonInnen, DozentInnen) 

vorzustellen, das Projekt auf der Grundlage kritischer Rückmeldung konstruktiv weiterzuentwickeln und 

zu verteidigen.  

Lehrinhalte  

In diesem Modul werden die Arbeitstechniken zur Übersetzung empirischer Daten in eine theoretisch fun-

dierte, kohärent argumentierte und verständlich geschriebene Master-Arbeit behandelt. Studierende 

stellen Konzeption, Gliederung und inhaltliche Schwerpunkte ihrer Feldforschung, des Praktikums, der 

Erstellung eines Films oder einer anderen Dokumentationspraxis bzw. ihrer Literatur-Forschung vor. Er-

gänzt wird das Colloquium durch die Supervision der Master-Thesis durch den/die Betreuer/in in der 

Sprechstunde. Abgeschlossen wird das Modul mit der mündlichen Verteidigung der eingereichten und 

begutachteten Master-Arbeit. 

 

(engl.) Curriculum: 

This module addresses the techniques to translate empirical data into a theoretically sound, coherently 

argued and understandably written master thesis. Students present the concept, structure and main 

content of their fieldwork, their internship, their making of a movie or any other documentation or of their 

literature research. The Colloquium is complemented by the supervision of the master thesis by the 

respective supervisor during office hours. The module is completed with the oral defense of the submitted 

and reviewed master thesis. 
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Lernergebnisse 

Die Absolvent/inn/en dieses Moduls 

 besitzen die Fähigkeit zur Wissensvermittlung innerhalb und außerhalb des Faches; 

 können Instrumente der Analyse sinnvoll einsetzen; 

 sind in der Lage, persönliche Erfahrungen in einem wissenschaftlichen Text reflektierend zu verschrift-

lichen; 

 haben ihre Fähigkeit zu Geben und Nehmen von konstruktiver Kritik vertieft; 

 verfügen über eigenverantwortliche Kompetenz im Zeitmanagement. 

Kritik und Feedback von Kommiliton/inn/en befördern kooperatives Lernen und ermöglichen die Entde-

ckung geteilter sozialanthropologischer Perspektiven und Erfahrungen in interkultureller Kommunika-

tion, die in unterschiedlichen Forschungssettings angewendet bzw. gewonnen wurden. 

 

(engl.) The graduates of this module 

 possess the ability to transfer knowledge within and outside of the subject of Social Anthropology; 

 are able to use analytic tools sensibly; 

 gathered experience of how to reflect personal experience in a scientific text; 

 have the ability to give and take constructive criticism of deepened; 

 have autonomous competence in time management. 

Criticism and feedback from fellow students promotes cooperative learning and allows for the discovery 

of shared social anthropological perspectives and experiences in intercultural communication that have 

been won and applied in different research settings. 

 

3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Seminar   Colloquium P 30h/ 2SWS 150 

Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

 

4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP 
Mündliche Verteidigung/ Oral Defense MA-

Thesis 
30 Minuten  100% 

Gewichtung der Modulnote für 

die Gesamtnote 
15% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

1 Vorstellung des Konzepts der Masterarbeit 
45-60 Minu-

ten 
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5 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) LV Nr. 1 1 LP 

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 3 LP 

Studienleistung/en SL Nr. 1 2 LP 

Summe LP  6 LP 

 

6 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
Keine 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur Anwesenheit Keine 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes Semester 

Modulbeauftragte*r/FB Basu/NN FB 08 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengängen 
Keine 

Modultitel englisch Master-Colloquium 

Englische Übersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3 
LV Nr. 1: Colloquium 

 

9 Sonstiges 

 Keine 
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9. Master-Arbeit 

Studiengang Social Anthropology / Sozialanthropologie 

Modul Master-Arbeit 

Modulnummer 9 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der Studierenden 4 

Leistungspunkte (LP) 24 

Workload (h) insgesamt 720h 

Dauer des Moduls 1 Sem. 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Da Studierende das Thema ihrer MA-Arbeit unter Berücksichtigung ihrer inhaltlichen Interessen und zu-

künftiger beruflicher Tätigkeiten wählen, vertiefen Studierende in Modul 9 durch das eigenständige Ver-

fassen ihrer MA-Arbeit ihre – im Rahmen der Module 5 und 7 bereits erprobten - praxisrelevanten Kennt-

nisse, sowie ihre Fähigkeit, von konkreten Beobachtungen, Erfahrungen und Herausforderungen zu abs-

trahieren und sie in analytische Perspektiven und theoretische Debatten zu übersetzen. Als wichtige Lern-

ergebnisse des Moduls 9 schärfen also Studierende ihre Fähigkeiten, im fortlaufenden Schreibprozess 

ein theoretisches oder konkretes empirisches Problem zu identifizieren, umzuformulieren und zuzuspit-

zen, empirische Zugänge weiterzuentwickeln und Ergebnisse und die eigene Rolle im Forschungsprozess 

kritisch zu reflektieren. 

Lehrinhalte  

Dieses Modul dient der Abfassung der Master-Arbeit. Handelt es sich bei dem Abschlussprojekt um einen 

ethnografischen Film, so wird dieser in Kombination mit einer schriftlichen Analyse seiner Erstellung ein-

gereicht. Die Fertigstellung des Films wird von Lehrenden des Instituts betreut. 

 

(engl.) In this module students write their Master’s thesis. In case this final project is an ethnographic 

film, then this is submitted in conjunction with a written analysis of its creation. The completion of the 

film is supervised by the departmental teaching staff. 

Lernergebnisse  

Die Absolvent/inn/en dieses Moduls 

 sind in der Lage, empirische Daten in Text oder Film zu analysieren; 

 können ihre Forschung kritisch reflektieren; 

 können eine wissenschaftliche Arbeit verfassen. 

 

(engl.) The graduates of this module 

 are able to analyze empirical data in text or film; 

 reflect critically on their research; 

 are able to write a scientific text of a certain length 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV- 

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1   Bearbeitung Master-Arbeit P  720 

Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

 

4 Prüfungskonzeption 

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP 
Master-Thesis oder Film und 

Essay 

5 Monate, 60-70 Seiten;  

20-25 Minuten, 25-30 Seiten 
 100% 

Gewichtung der Modulnote für 

die Gesamtnote 
35% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 Keine   

 

5 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit)   

Prüfungsleistung/en  PL Nr. 1 24 LP 

Studienleistung/en   

Summe LP  24 LP 

 

6 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 
90 LP und der erfolgreiche Abschluss der Module 1-7 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul 

insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen 

aller Prüfungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, 

dass die dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur Anwesenheit Keine 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes Semester 

Modulbeauftragte*r/FB Schulz FB 08 
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8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengängen 
Keine 

Modultitel englisch Master Thesis 

Englische Übersetzung der Mo-

dulkomponenten aus Feld 3 
Work on Master Thesis 

 

9 Sonstiges 

 
Keine 
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